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Kündigung der bei Betriebsübergang in das Arbeitsverhält
nis transformierten Normen  
1. Die bei einem Betriebsübergang nach § 613a Abs. 1 
Satz 2 BGB in das Arbeitsverhältnis transformierten 
Inhaltsnormen einer teilmitbestimmten Betriebsver
einbarung sind kündbar, wenn der Betriebserwerber 
deren finanzielle Leistungen vollständig und ersatzlos 
einstellen will.
2. Die zum Zwecke der vollständigen Leistungseinstel
lung zulässige Kündigung durch den Betriebserwerber 
ist gegenüber dem in seinem Betrieb gebildeten Be
triebsrat zu erklären
BAG, Urteil v. 19.11.2019 – 1 AZR 386/18 –

Zum Sachverhalt

Die Parteien streiten über die Anwendung einer Be-
triebsvereinbarung. Der Kläger war seit 1992 bei der E 
AG beschäftigt. Bei dieser galt seit August 2007 eine 
mit dem Betriebsrat am 26. Juni 2007 geschlossene 
„freiwillige Betriebsvereinbarung über die Gewährung 
von Kleindarlehen“ (BV Kleindarlehen). Diese sieht vor, 
dass ein zweckungebundenes, zinsloses Kleindarlehen 
iHv. 1.000,00 bis 2.450,00 Euro bei der „Personalbetreu-
ung“ beantragt und begründet werden kann. Die Aus-
zahlung des Darlehens setzt nach § 3 BV Kleindarlehen 
den Abschluss eines Darlehensvertrags voraus. Gemäß 
ihrem § 4 kann die BV Kleindarlehen mit einer Frist von 
drei Monaten zum Ablauf eines Kalenderjahres, frühes-
tens zum Ablauf des 31. Dezember 2012 gekündigt wer-
den.

Die Betriebsorganisation der E AG wurde im Jahr 2009 
aufgelöst. Die Abteilung Absatzportfoliomanagement, 
in der der Kläger tätig war, wurde mit Wirkung zum 1. 
September 2009 von der E AG abgespalten und – zu-
sammen mit den Vertriebsabteilungen zweier weiterer 
Konzernunternehmen – auf die V AG übertragen. Die 
V AG führte die Vertriebsgeschäfte sowie das Absatz-
portfoliomanagement mit den Mitarbeitern der drei 
Unternehmen in einem neu gegründeten Betrieb fort. 
Das Arbeitsverhältnis des Klägers ging infolge Betriebs-
übergangs auf die V AG über. Diese gewährte dem 
Kläger im Februar 2012 sowie im Januar 2014 auf 
Grundlage der BV Kleindarlehen antragsgemäß Dar-
lehen.

Mit Schreiben vom 12. Mai 2015 kündigte die V AG so-
wohl gegenüber dem Betriebsrat als auch gegenüber 
dem bei ihr errichteten Gesamtbetriebsrat die BV 
Kleindarlehen zum 31. Dezember 2015 und wies darauf 
hin, dass sie nach diesem Zeitpunkt eingehende Anträ-
ge auf Gewährung von Darlehen ablehne.

Das Arbeitsverhältnis des Klägers ging im April 2016 
aufgrund eines Betriebsübergangs auf die – damals 
noch anders firmierende – Beklagte über.

Diese lehnte Anfang Juni 2016 einen Antrag des Klägers 
auf Gewährung eines weiteren Darlehens iHv. 2.450,00 
Euro ab. (…)

Aus den Gründen

Die Revision des Klägers ist erfolglos. Das Landesarbeits-
gericht hat im Ergebnis zu Recht angenommen, dass 
das in der Hauptsache mit dem Antrag zu 1. angebrach-
te Begehren des Klägers sowie seine Zwischenfeststel-
lungsklage unbegründet sind. Der Hilfsantrag fällt dem 
Senat nicht zur Entscheidung an.

I. Der Hauptantrag zu 1. ist unbegründet. Die infolge des 
Betriebsübergangs auf die V AG zum 1. September 2009 
in das Arbeitsverhältnis des Klägers transformierten 
(Inhalts-)Normen der BV Kleindarlehen fanden seit dem 
1. Januar 2016 auf dieses keine Anwendung mehr. Daher 
sind sie auch in dem durch den Betriebsübergang im 
April 2016 begründeten Arbeitsverhältnis der Parteien 
nicht anwendbar.

1. Das Arbeitsverhältnis des Klägers mit der E AG ist in-
folge eines Betriebs(teil)übergangs iSv. § 613a Abs. 1 BGB 
zum 1. September 2009 auf die V AG übergegangen.

Die Abteilung Absatzportfoliomanagement, in der der 
Kläger tätig war, wurde mit Wirkung zum 1. September 
2009 nach § 123 Abs. 2 Nr. 1 UmwG von der E AG abgespal-
ten und auf die V AG übertragen. Diese hat die dort erle-
digten Aufgaben mit den bisherigen Mitarbeitern weiter 
wahrgenommen. Damit wurde eine bestehende wirt-
schaftliche Einheit auf die V AG übertragen und von dieser 
fortgeführt. Unschädlich ist, dass die übergegangene wirt-
schaftliche Einheit ihre Selbständigkeit als eigene Abtei-
lung nicht bewahrt hat. Für einen Betriebsübergang iSv. 
§ 613a Abs. 1 BGB reicht es aus, wenn – wie vorliegend – die 
funktionelle Verknüpfung zwischen den übertragenen 
Faktoren beibehalten und es dem Erwerber derart ermög-
licht wird, diese zu nutzen, um derselben oder einer 
gleichartigen wirtschaftlichen Tätigkeit nachzugehen.

2. Da der Betriebsteilübergang nicht identitätswahrend 
war, sind die bei der E AG für den Kläger nach § 77 Abs. 4 
Satz 1 BetrVG unmittelbar und zwingend geltenden In-
haltsnormen der BV Kleindarlehen zum 1. September 
2009 nach § 613a Abs. 1 Satz 2 BGB in sein Arbeitsver-
hältnis mit der V AG transformiert worden. Danach 
werden diejenigen Rechte und Pflichten, die durch 
Rechtsnormen einer Betriebsvereinbarung geregelt 
sind, Inhalt des Arbeitsverhältnisses zwischen dem neu-
en Inhaber und dem Arbeitnehmer.

3. Allerdings ist die Geltung der transformierten Inhalts-
normen der BV Kleindarlehen im Arbeitsverhältnis des 
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Klägers mit der V AG infolge der von dieser erklärten 
Kündigung vom 12. Mai 2015 zum 31. Dezember 2015 
ersatzlos entfallen. Die V AG war berechtigt, die trans-
formierten Inhaltsnormen der BV Kleindarlehen durch 
einseitige Erklärung gegenüber dem im Betrieb gebil-
deten Betriebsrat zu kündigen.

a) Zwar beschränkt sich die von § 613a Abs. 1 Satz 2 BGB 
angeordnete Transformation nur auf die in einer Be-
triebsvereinbarung geregelten „Rechte und Pflichten“ 
der Arbeitsvertragsparteien. Daher gehören zu den nach 
§ 613a Abs. 1 Satz 2 BGB übergehenden Arbeitsbedin-

gungen nur solche Rechte und Pflichten aus Betriebs-
vereinbarungen, die – entsprechend tariflichen Inhalts-
normen iSd. § 1 Abs. 1 TVG – den Inhalt des Arbeitsver-
hältnisses gestalten. Allerdings führt die Transformati-
on dieser Inhaltsnormen nicht dazu, dass diese nunmehr 
Bestandteil der arbeitsvertraglichen Vereinbarungen 
zwischen dem vom Betriebsübergang erfassten Arbeit-
nehmer und dem Betriebserwerber werden.

Vielmehr bleibt der kollektivrechtliche Charakter der 
transformierten Normen erhalten. Die als „Inhalt des 
Arbeitsverhältnisses“ fortwirkenden Inhaltsnormen der 
Betriebsvereinbarung werden, da sie kollektiven Ur-
sprungs sind, mit dem – jeder kollektivrechtlichen Norm 
innewohnenden – Vorbehalt ihrer nach-
folgenden Abänderbarkeit mit kollektiv-
rechtlichen Mitteln transformiert. Dies 
zeigt § 613a Abs. 1 Satz 3 BGB. Danach sind 
die transformierten Bestimmungen vor 
einer Ablösung im Erwerberbetrieb nicht 
in weiterem Umfang geschützt als bei ei-
ner kollektivrechtlichen Weitergeltung. Solche Inhalts-
normen sind daher einer Neuregelung durch eine ablö-
sende Betriebsvereinbarung zugänglich, die nach dem 
Betriebsübergang abgeschlossen wird.

b) Mit der Regelung des § 613a Abs. 1 Satz 3 BGB hat der 
Gesetzgeber dem Interesse des Erwerbers an betriebs-
einheitlichen Arbeitsbedingungen gegenüber den Inte-
ressen der Arbeitnehmer an der Beibehaltung der bis-
herigen Kollektivverträge den Vorrang eingeräumt. Der 
Betriebserwerber soll die Möglichkeit haben, die trans-
formierten Normen mit dem ihm auch bei einem iden-
titätswahrenden Betriebsübergang zur Verfügung ste-
henden kollektivrechtlichen Gestaltungsmittel der ab-
lösenden Betriebsvereinbarung abzuändern.

Kommt keine Einigung mit dem im Betrieb neu gebil-
deten oder bereits bestehenden Betriebsrat zustande, 
kann er – um sein Veränderungsinteresse durchzuset-

zen – in den Angelegenheiten der erzwingbaren Mitbe-
stimmung die Einigungsstelle nach § 87 Abs. 2 BetrVG 
anrufen, deren Spruch die Einigung der Betriebspartei-
en ersetzt und damit die Ablösung nach § 613a Abs. 1 
Satz 3 BGB bewirkt.

c) Dieser im Interesse des Betriebserwerbers in § 613a 
Abs. 1 Satz 3 BGB angelegte kollektivrechtliche Ablö-
sungsmechanismus kann nicht greifen, wenn es sich bei 
den transformierten Normen um solche einer nur teil-
mitbestimmten Betriebsvereinbarung handelt, deren 
finanzielle Leistungen der Erwerber vollständig und er-

satzlos einstellen will. Bei einer Betriebs-
vereinbarung über finanzielle Leistungen 
kann der Arbeitgeber den Dotierungsrah-
men mitbestimmungsfrei vorgeben, be-
darf aber zu deren näheren Ausgestaltung 
nach § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG der Mitbe-
stimmung des Betriebsrats. Will der Erwer-

ber die Gewährung der freiwilligen Leistungen vollstän-
dig beenden, könnte eine Ablösung nach dem Wortlaut 
des § 613a Abs. 1 Satz 3 BGB nur herbeigeführt werden, 
wenn der bei ihm gebildete Betriebsrat mit dem Ab-
schluss einer die transformierenden Bestimmungen 
aufhebenden Betriebsvereinbarung einverstanden wäre; 
eine (einseitige) Anrufung der Einigungsstelle scheidet 
mangels erzwingbaren Mitbestimmungsrechts des Be-
triebsrats aus. Denn bei einer vollständigen Einstellung 
der Leistungen verbleiben keine Mittel, bei deren Ver-
teilung der Betriebsrat nach § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG 
mitzubestimmen hätte. In einem solchen Fall berechtigt 
deshalb der den transformierten Inhaltsnormen der teil-
mitbestimmten Betriebsvereinbarung innewohnende 

Vorbehalt ihrer Abänderbarkeit den Betriebserwerber, 
diese gegenüber dem Betriebsrat zu kündigen. Andern-
falls wären die transformierten Inhaltsnormen einer nur 
teilmitbestimmten Betriebsvereinbarung weitergehend 
geschützt als die einer erzwingbaren.

aa) Eine solche Rechtslage widerspräche dem Sinn und 
Zweck von § 613a Abs. 1 Satz 2 BGB. Die Vorschrift soll 
bei einem Betriebsübergang lediglich den Bestand der 
kollektivrechtlichen Regelungen schützen und verhin-
dern, dass sich die vor dem Betriebsübergang bestehen-
de kollektivrechtliche Rechtsposition der Arbeitnehmer 
durch den Betriebsübergang verschlechtert. Deren Bes-
serstellung gegenüber der zuvor geltenden normativen 
Rechtslage ist mit der Zielrichtung der Norm aber un-
vereinbar.

bb) Die Annahme, dem Betriebserwerber stehe ein 
Recht zur Kündigung der transformierten Normen einer 

Die bei einem Betriebsübergang „als 
Inhalt des Arbeitsverhältnisses“ fortwirkenden Inhaltsnormen 

der Betriebsvereinbarung werden, da sie ... 

... kollektivrechtlichen Ursprungs sind, 
mit dem Vorbehalt ihrer nachfolgenden Abänderbarkeit mit 

kollektivrechtlichen Mitteln transformiert.



ZBVR online Rechtsprechung zum Betriebsverfassungsrecht

ZBVR online 3/2020  |  Seite 4 von 35

teilmitbestimmten Betriebsvereinbarung zu, entspricht 
dem verlautbarten Willen des Gesetzgebers. Ausweis-
lich der Gesetzesbegründung hat dieser von der Mög-
lichkeit des Art. 3 Abs. 2 Unterabs. 2 der Richtlinie 77/187/
EWG Gebrauch gemacht, damit der neue Inhaber ggf. 
die Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer des über-
nommenen Betriebs an die in seinem Betrieb üblichen 
anpassen kann (vgl. BT-Drs. 8/3317 S. 11). Dies lässt er-
kennen, dass § 613a Abs. 1 Satz 2 BGB die Vorstellung 
zugrunde liegt, dem neuen Arbeitgeber müsse es mög-
lich sein, auf den Fortbestand der transformierten Re-
gelungen Einfluss zu nehmen.

cc) Auch unionsrechtlich ist ein weitergehender Schutz 
nicht geboten. Art. 3 Abs. 3 Unterabs. 1 der Richtlinie 
2001/23/EG sieht ausdrücklich vor, dass der Erwerber 
die nach dem Übergang in einem Kollektivvertrag ver-
einbarten Arbeitsbedingungen ua. lediglich bis zu deren 
Kündigung in dem gleichen Maße aufrechthalten muss, 
wie sie in dem Kollektivvertrag für den Veräußerer vor-
gesehen waren. Damit sollen die sich aus den Kollektiv-
verträgen ergebenden Arbeitsbedingungen der Arbeit-
nehmer nicht weitergehender geschützt werden, als sie 
es ohne Betriebsübergang wären. Dies zeigt die Formu-

lierung „in dem gleichen Maße“ mit der erforderlichen 
Eindeutigkeit. Soweit in Unterabs. 2 dieser Regelung die 
Mitgliedstaaten den Zeitraum der Aufrechterhaltung 
der Arbeitsbedingungen begrenzen dürfen, wobei er 
nicht weniger als ein Jahr betragen darf, folgt daraus 
nichts anderes. Der Gerichtshof der Europäischen Uni-
on hat ausdrücklich entschieden, die Regelung in Art. 3 
Abs. 3 Unterabs. 2 der Richtlinie 2001/23/EG dürfe Un-
terabs. 1 dieser Vorschrift nicht seine Bedeutung neh-
men. Kollektivrechtlich festgelegte Arbeitsbedingun-
gen, die für die betreffenden Arbeitnehmer vor dem 
Übergang galten, können danach sogar unmittelbar ab 
dem Zeitpunkt des Übergangs nicht mehr gelten, sofern 
einer der in Unterabs. 1 dieser Vorschrift genannten Fäl-
le – namentlich die Kündigung dieses Kollektivvertrags 
– eintritt.

d) Aufgrund des kollektivrechtlichen Charakters der 
transformierten Inhaltsnormen ist die Kündigung des 
Betriebserwerbers gegenüber dem in seinem Betrieb 
gebildeten Betriebsrat zu erklären. Die Wertungen des 
§ 613a Abs. 1 Satz 3 BGB lassen erkennen, dass dieser 
von Gesetzes wegen der zuständige kollektivrechtliche 
Adressat der einem Betriebserwerber zustehenden Ab-
lösemöglichkeit ist. Damit ist er auch der zuständige 
Empfänger einer vom Erwerber erklärten Kündigung 

transformierter Normen einer teilmitbestimmten Be-
triebsvereinbarung. Dies verkennt der Kläger. Dass der 
für den Erwerberbetrieb zuständige Betriebsrat diese 
Betriebsvereinbarung nicht selbst abgeschlossen hat, 
ist unerheblich. Auch Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2001/23/
EG gebietet entgegen der Ansicht der Revision kein an-
deres Ergebnis. Zur Frage, wem gegenüber der Kollek-
tivvertrag nach dem Betriebsübergang zu kündigen ist, 
enthält das Unionsrecht zweifelsohne keine Vorgaben.

e) Die zum Zwecke der vollständigen Leistungseinstel-
lung erklärte Kündigung der nach § 613a Abs. 1 Satz 2 
BGB transformierten Inhaltsnormen einer teilmitbe-
stimmten Betriebsvereinbarung hat zur Folge, dass mit 
Ablauf der Kündigungsfrist deren Fortwirkung im Ar-
beitsverhältnis endet. Da der Betriebserwerber die Ge-
währung der finanziellen Leistungen vollständig been-
den will, tritt keine Nachwirkung nach Maßgabe von  
§ 77 Abs. 6 BetrVG ein.

f) Danach hat die V AG die nach § 613a Abs. 1 Satz 2 BGB 
im Arbeitsverhältnis des Klägers anwendbaren Inhalts-
normen der BV Kleindarlehen wirksam zum 31. Dezem-
ber 2015 gegenüber dem Betriebsrat gekündigt. Die BV 

Kleindarlehen sah eine freiwillige finan-
zielle Leistung des Arbeitgebers in Form 
eines zinslosen Kleindarlehens vor. Die V 
AG wollte die Gewährung dieser Leistun-
gen vollständig einstellen. Dies zeigt das 
Kündigungsschreiben vom 12. Mai 2015. 
Der Hinweis, nach dem 31. Dezember 2015 

eingehende Anträge auf Gewährung von Darlehen wür-
den abgelehnt, lässt mit der gebotenen Eindeutigkeit 
erkennen, dass die V AG für den bisherigen Leistungs-
zweck zukünftig keine Mittel mehr zur Verfügung stel-
len wollte. Damit konnte keine Nachwirkung der trans-
formierten Inhaltsnormen eintreten.

II. Über den Hilfsantrag des Klägers hatte der Senat nicht 
zu entscheiden. Dieser stand ersichtlich unter der Be-
dingung, dass sein Hauptantrag deshalb abgewiesen 
wird, weil die Auszahlung des begehrten Darlehens 
nach den Bestimmungen der BV Kleindarlehen zunächst 
den Abschluss eines Darlehensvertrags voraussetzt. 
Diese Bedingung ist nicht eingetreten.

III. Die mit dem Klageantrag zu 2. verfolgte Zwischen-
feststellungsklage bleibt ebenfalls erfolglos. Zwar ist 
der Antrag zulässig. (…) Allerdings ist der Klageantrag 
unbegründet, da die Inhaltsnormen der BV Kleindarle-
hen aufgrund der Kündigung mit Ablauf des 31. Dezem-
ber 2015 ersatzlos entfallen und deswegen auch nicht 
mehr im Rahmen des nach § 613a Abs. 1 BGB auf die 
Beklagte übergegangenen Arbeitsverhältnisses mit dem 
Kläger anwendbar sind.

Download Vollversion

Die sich aus Kollektivverträgen ergebenden 
Arbeitsbedingungen sollen nicht stärker geschützt werden, 

als sie es ohne Betriebsübergang wären.

http://www.dokumente.dbb.de/dokumente/zbvr/2020/zbvronline_2020_03_01.pdf
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Spruchkompetenz der Einigungsstelle bei Anrufung durch 
Wirtschaftsausschuss/Schriftformgebot für Einigungs
stellenspruch   
1. Das in § 109 BetrVG normierte Konfliktlösungsver
fahren begründet eine gesetzliche Primärzuständigkeit 
der Einigungsstelle bei Auseinandersetzungen der (Ge
samt)Betriebsparteien über Grund, Umfang und Mo
dalitäten der Unterrichtungs und Vorlagepflicht des 
Unternehmers nach § 106 Abs. 2 BetrVG. 
2. Dem im Einigungsstellenverfahren nach § 109 Satz 2 
BetrVG beschlossenen Spruch kommt – anders als in 
den Angelegenheiten der erzwingbaren Mitbestim
mung – keine rechtsgestaltende Wirkung zu. Die Eini
gungsstelle befindet über die Berechtigung eines vom 
Wirtschaftsausschuss geltend gemachten Verlangens 
und damit über Rechts, nicht Regelungsfragen. 
3. Der Spruch der Einigungsstelle nach § 109 BetrVG 
unterliegt der umfassenden Rechtskontrolle. 
4. Verstößt der im Einigungsstellenverfahren nach  
§ 109 BetrVG ergangene Spruch gegen das Schriftform
gebot des § 76 Abs. 3 Satz 4 BetrVG, hat dies nicht sei
ne Unwirksamkeit zur Folge. 
5. Da nach der gesetzlichen Konzeption des § 109 BetrVG 
durch das Verlangen des Wirtschaftsausschusses der 
Zuständigkeitsrahmen der Einigungsstelle abgesteckt 
wird, kann ihr dasjenige Verlangen eine Spruchkompe
tenz vermitteln, welches hinreichend bestimmt auf die 
Erteilung einer Auskunft, die Vorlage bestimmter Un
terlagen, deren jeweilige Zeitpunkte oder deren sons
tige Modalitäten gerichtet ist. 
6. Der Zuständigkeit einer Einigungsstelle nach § 109 
BetrVG steht nicht entgegen, dass der Wirtschaftsaus
schuss über sein an den Unternehmer gerichtetes Aus
kunftsverlangen zuvor keinen (ordnungsgemäßen) 
Beschluss gefasst hat.
(Orientierungssätze 
der Richterinnen und Richter des BAG)
BAG, Beschluss v. 17.12.2019 – 1 ABR 25/18 –

Zum Sachverhalt

Die Beteiligten streiten über die Pflicht zur Vorlage von 
Unterlagen an den Wirtschaftsausschuss. 

Die Arbeitgeberin betreibt in Brandenburg in den Orten 
L, T und B drei psychiatrische Fachkrankenhäuser, in 
denen jeweils ein Betriebsrat gewählt ist. Es sind ein 
Gesamtbetriebsrat und ein Wirtschaftsausschuss er-
richtet. 

Die Arbeitgeberin schließt nach Maßgabe der Verord-
nung zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Bun-
despflegegeldverordnung – BPflV) für jedes Jahr und 
für jedes ihrer Krankenhäuser mit den zuständigen 
Krankenkassen schriftliche Vereinbarungen (Budget-
vereinbarungen). Die Verhandlungen zum Abschluss 

dieser Budgetvereinbarungen finden häufig erst im lau-
fenden Kalenderjahr statt. Die Gegenstände, welche die 
Vertragsparteien in den krankenhausindividuellen Bud-
getvereinbarungen behandeln dürfen, sind in der Bun-
despflegegeldverordnung festgelegt. Die abgeschlos-
senen Budgetvereinbarungen werden nach Genehmi-
gung durch die zuständige Landesbehörde wirksam. 

Die Arbeitgeberin legte die Budgetvereinbarungen für 
die drei Fachkrankenhäuser in der Vergangenheit dem 
Wirtschaftsausschuss vor. Anfang Januar 2017 bat die-
ser die Arbeitgeberin vergeblich um Vorlage der Bud-
getvereinbarungen auch für die Jahre 2015 und 2016. 
Die daraufhin vom Gesamtbetriebsrat angerufene Ei-
nigungsstelle beschloss auf dessen Antrag am 12. Juli 
2017 auszugsweise folgenden Spruch: 

„hat die Einigungsstelle … die Arbeitgeberin verpflichtet, 
den Wirtschaftsausschuss anhand der nachstehenden 
Unterlagen zu unterrichten: 
1. … 
2. Vorlage der Budgetabschlüsse der Arbeitgeberin mit 
den Krankenkassen für alle Betriebsteile in L, T und B 
der Jahre 2015 und 2016“. 

Die Arbeitgeberin hat geltend gemacht, der ihr am 19. 
Juli 2017 zugeleitete Spruch sei (insoweit) unwirksam. 
Sie sei nicht verpflichtet, dem Wirtschaftsausschuss die 
Budgetvereinbarungen vorzulegen. (…)

Aus den Gründen

Die Rechtsbeschwerde der Arbeitgeberin bleibt erfolg-
los. (…) Der zulässige Antrag der Arbeitgeberin ist un-
begründet. 

I. Der Feststellungsantrag ist zulässig. 

1. Der Antrag bedarf der Auslegung. Zwar bezieht er sich 
nach seinem Wortlaut ausschließlich auf die Feststel-
lung, dass der Spruch der Einigungsstelle vom 12. Juli 
2017 unwirksam ist. Wie die von der Arbeitgeberin ge-
gebene Begründung erkennen lässt, zielt er jedoch zu-
dem auf die Feststellung ab, dass sie nicht verpflichtet 
ist, dem Wirtschaftsausschuss die mit den Krankenkas-
sen für die drei Fachkrankenhäuser abgeschlossenen 
Budgetvereinbarungen der Jahre 2015 und 2016 vorzu-
legen. (…)

a) Nach § 109 Satz 1 und Satz 2 BetrVG entscheidet die 
Einigungsstelle, wenn eine Auskunft über wirtschaftli-
che Angelegenheiten des Unternehmens iSd. § 106  
BetrVG entgegen dem Verlangen des Wirtschaftsaus-
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schusses nicht, nicht rechtzeitig oder nur ungenügend 
erteilt wird und hierüber zwischen Unternehmer und 
Betriebsrat keine Einigung zustande kommt. Das in  
§ 109 BetrVG normierte Konfliktlösungsverfahren ist 
für Auseinandersetzungen über Grund, Umfang und 
Modalitäten der Unterrichtungs- und Vorlagepflicht des 
Unternehmers nach § 106 Abs. 2 BetrVG vorgesehen. 
Die Vorschrift begründet eine gesetzliche Primärzustän-
digkeit der Einigungsstelle; bei Konflikten über ein Aus-
kunftsverlangen des Wirtschaftsausschusses soll das 
Einigungsstellenverfahren als vorgeschaltetes Verfah-
ren den Betriebsparteien die Möglichkeit einer raschen 
Einigung auf betrieblicher Ebene eröffnen. 

b) Da der Spruch der Einigungsstelle nach den gesetz-
lichen Vorgaben in § 109 Satz 2 BetrVG die Einigung 
zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat ersetzt, ist der 
Arbeitgeber nach § 77 Abs. 1 Satz 1 BetrVG verpflichtet, 
den – auf eine hinreichend bestimmte Leistungsver-
pflichtung erkennenden – Spruch durchzuführen. Will 
er dem nicht nachkommen, muss er dessen Unwirksam-
keit gerichtlich geltend machen. Der diesem Begehren 
entsprechende Antrag ist auf eine Feststellung zu rich-
ten, da eine gerichtliche Entscheidung über die Wirk-
samkeit des Spruchs lediglich feststellende Wirkung hat.

c) Anders als einem Einigungsstellenspruch in den An-
gelegenheiten der erzwingbaren Mitbestimmung (§ 87 
Abs. 2 BetrVG) kommt dem Spruch nach § 109 Satz 2 
BetrVG allerdings keine rechtsgestaltende 
Wirkung zu. Die Einigungsstelle hat über 
die Berechtigung eines vom Wirtschafts-
ausschuss geltend gemachten Verlangens 
und damit über den Inhalt gesetzlich de-
finierter Ansprüche zu befinden. Ihre Ent-
scheidung betrifft keine betriebsverfas-
sungsrechtlichen Regelungsfragen, sondern Rechtsfra-
gen. Bei der Beurteilung, wann, in welcher Art und Wei-
se und unter Vorlage welcher Unterlagen eine Auskunft 
zu erfolgen hat, wendet die Einigungsstelle lediglich die 
in § 106 Abs. 2 Satz 1 BetrVG enthaltenen unbestimmten 
Rechtsbegriffe an, trifft jedoch keine in ihrem Ermessen 
stehende Entscheidung. Aus diesem Grund unterliegt 
ihr Spruch auch keiner eingeschränkten gerichtlichen 
Kontrolle nach § 76 Abs. 5 BetrVG, sondern einer um-
fassenden Rechtskontrolle. Macht der Arbeitgeber die 
Unwirksamkeit eines eine Unterrichtungs- oder Vorla-
gepflicht erkennenden Spruchs geltend, will er daher 
– sofern keine gegenteiligen Anhaltspunkte bestehen 
– regelmäßig nicht nur den Einigungsstellenspruch ge-
richtlich für unwirksam erklären, sondern auch feststel-
len lassen, dass keine gesetzliche Verpflichtung besteht, 
dem zugrundeliegenden Verlangen des Wirtschaftsaus-
schusses nachzukommen. (…)

II. Der Antrag ist unbegründet. Der Spruch der Eini-
gungsstelle ist – soweit er Gegenstand der Rechtsbe-
schwerde ist – wirksam. Die Arbeitgeberin ist nach  
§ 106 Abs. 2 Satz 1 BetrVG verpflichtet, dem Wirtschafts-

ausschuss die für ihre drei Fachkrankenhäuser abge-
schlossenen Budgetvereinbarungen der Jahre 2015 und 
2016 vorzulegen. 

1. Die Wirksamkeit des angefochtenen Einigungsstel-
lenspruchs scheitert nicht daran, dass dieser nicht dem 
Schriftformgebot des § 76 Abs. 3 Satz 4 BetrVG genügt. 
(…)

a) Nach § 76 Abs. 3 Satz 4 BetrVG sind die Beschlüsse 
der Einigungsstelle schriftlich niederzulegen, vom Vor-
sitzenden zu unterschreiben und Arbeitgeber und Be-
triebsrat zuzuleiten. Das Schriftformgebot in § 76 Abs. 3 
Satz 4 BetrVG dient vorrangig der Rechtssicherheit. Die 
Unterschrift des Vorsitzenden beurkundet und doku-
mentiert den Willen der Einigungsstellenmitglieder. 

b) In den Angelegenheiten der erzwingbaren Mitbestim-
mung ist die Einhaltung der gesetzlichen Schriftform in 
§ 76 Abs. 3 Satz 4 BetrVG Wirksamkeitsvoraussetzung 
eines Einigungsstellenspruchs. (…) Die Beurkundung 
und Dokumentation ist erforderlich, weil dem – die feh-
lende Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat 
ersetzenden – Einigungsstellenspruch erst dann die 
gleiche normative Wirkung (§ 77 Abs. 4 Satz 1 BetrVG) 
wie einer von den Betriebsparteien geschlossenen Be-
triebsvereinbarung zukommen kann. Zudem sollen die 
im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer dadurch erken-
nen können, dass das vom Arbeitgeber nach § 77 Abs. 2 

Satz 3 BetrVG an geeigneter Stelle auszulegende Regel-
werk auch tatsächlich von der Einigungsstelle beschlos-
sen wurde und damit auf einer erzwungenen Einigung 
der Betriebsparteien beruht. 

c) Diese für das Schriftformgebot als Wirksamkeitsvo-
raussetzung tragenden Erwägungen greifen bei einem 
von einer Einigungsstelle iSv. § 109 BetrVG beschlosse-
nen Spruch nicht. Dieser schafft kein im Betrieb für die 
Arbeitnehmer geltendes Regelwerk, sondern betrifft 
lediglich eine interne Angelegenheit zwischen Arbeit-
geber und (Gesamt-)Betriebsrat. Gemäß § 109 Satz 2 
BetrVG ersetzt der Spruch die nach Satz 1 der Norm zu-
vor nicht zustande gekommene Einigung der Betriebs-
parteien über ein Auskunftsbegehren des Wirtschafts-
ausschusses. Damit entspricht er funktional einer Re-
gelungsabrede der Betriebsparteien. Für diese ordnet  
§ 77 BetrVG weder eine ihre Wirksamkeit bedingende 
Schriftform noch ein Gebot zur Auslegung im Betrieb 
an. Dementsprechend haben Verstöße gegen das 
Schriftformgebot des § 76 Abs. 3 Satz 4 BetrVG auch im 
Rahmen eines Einigungsstellenverfahrens nach § 109 
BetrVG nicht die Unwirksamkeit des Spruchs zur Folge. 

In den Angelegenheiten der 
erzwingbaren Mitbestimmung ist der Einigungsstellenspruch 

nur bei Einhaltung der Schriftform wirksam.
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2. Die Einigungsstelle verfügte über eine Spruchkom-
petenz. 

a) Gemäß § 109 Satz 1 und Satz 2 BetrVG entscheidet 
die Einigungsstelle durch Spruch, wenn entgegen dem 
Verlangen des Wirtschaftsausschusses eine Auskunft 
über wirtschaftliche Angelegenheiten des Unterneh-
mens iSd. § 106 BetrVG nicht, nicht rechtzeitig oder nur 
ungenügend erteilt wird und hierüber zwischen Unter-
nehmer und Betriebsrat keine Einigung zustande 
kommt. 

b) Diese Voraussetzungen lagen vor. Die Einigungsstel-
le war zur Entscheidung befugt. 

aa) Der Wirtschaftsausschuss forderte die Arbeitgebe-
rin Anfang Januar 2017 vergeblich auf, ihm die Budget-
vereinbarungen für die Jahre 2015 und 2016 vorzulegen. 

(1) Dieses Auskunftsbegehren hat der Einigungsstelle 
eine Spruchkompetenz vermittelt. Nach der gesetzli-
chen Konzeption des § 109 BetrVG wird durch das Ver-
langen des Wirtschaftsausschusses der Zuständigkeits-
rahmen der Einigungsstelle abgesteckt. Nur ein Verlan-
gen, das hinreichend bestimmt auf die Erteilung einer 
Auskunft, die Vorlage bestimmter Unterlagen, deren 
jeweilige Zeitpunkte oder deren sonstige Modalitäten 
gerichtet ist, vermag ihre Zuständigkeit zu begründen. 
(…)

(2) Unerheblich ist, dass das Landesarbeitsgericht keine 
Feststellungen dazu getroffen hat, ob der Wirtschafts-
ausschuss über sein Verlangen zuvor einen entspre-
chenden Beschluss gefasst hat. Auch dessen fehlende 
oder nicht ordnungsgemäße Beschlussfassung stünde 
einer Zuständigkeit der Einigungsstelle nicht entgegen. 
(…) 

(a) Sowohl der in § 109 BetrVG angelegte Einigungsvor-
rang zwischen Betriebsrat und Unternehmer als auch 
die Vorgaben des § 76 Abs. 2 Satz 1 bzw. Abs. 5 Satz 1 
iVm. Abs. 2 Satz 2 BetrVG lassen erkennen, dass es für 
die Einleitung des Einigungsstellenverfahrens auf die 
Willensbildung des Betriebsrats, nicht auf die des Wirt-
schaftsausschusses ankommt. Der Betriebsrat hat es in 
der Hand, durch eine Einigung mit dem Arbeitgeber den 
Streit über ein Auskunfts- oder Vorlageverlangen des 
Wirtschaftsausschusses beizulegen. Eine entsprechen-
de Einigung ist für die Mitglieder des Wirtschaftsaus-
schusses bindend. Kommt eine solche nicht zustande, 
so obliegt es der alleinigen Entscheidung des Betriebs-
rats, ob er die Einigungsstelle anruft. Der Wirtschafts-
ausschuss ist hierzu – selbst bei entsprechender Be-
schlussfassung – nicht befugt. 

(b) Gegen die Annahme, nur eine wirksame Beschluss-
fassung auch des Wirtschaftsausschusses vermittle der 
Einigungsstelle eine Spruchkompetenz, spricht zudem 
seine Funktion als Hilfsorgan des Betriebsrats. In dieser 

Funktion dient er letztlich nur der Erfüllung von Aufga-
ben des Betriebsrats. Der Wirtschaftsausschuss ist selbst 
weder Träger von Mitbestimmungs- oder Beteiligungs-
rechten, noch ist er befugt, die Erfüllung von Auskunfts- 
oder Vorlageansprüchen nach § 106 Abs. 2 Satz 1 BetrVG 
vor Gericht einzufordern. Dementsprechend sind Mei-
nungsverschiedenheiten über die Auskunftspflichten 
des Unternehmers gegenüber dem Wirtschaftsaus-
schuss auch im Rahmen des Einigungsstellenverfahrens 
nach § 109 BetrVG nicht von diesem, sondern vom Be-
triebsrat mit dem Unternehmer auszutragen. (…) 

bb) Wie die Anrufung der Einigungsstelle durch den Ge-
samtbetriebsrat und die nachfolgenden ergebnislosen 
Verhandlungen in derselben zeigen, konnten die Betei-
ligten über das Vorlageverlangen des Wirtschaftsaus-
schusses kein Einverständnis erzielen. 

cc) Entgegen der Ansicht der Arbeitgeberin war die Ei-
nigungsstelle auch berechtigt, durch Spruch über das 
Verlangen des Wirtschaftsausschusses zu befinden. 
Dessen Vorlagebegehren bezog sich auf eine wirtschaft-
liche Angelegenheit des Unternehmens iSv. § 106 Abs. 3 
BetrVG. (…)

3. Der Spruch begegnet auch inhaltlich keinen Beden-
ken. Die Arbeitgeberin ist verpflichtet, dem Wirtschafts-
ausschuss die Budgetvereinbarungen für die Jahre 2015 
und 2016 vorzulegen. 

a) Bei diesen handelt es sich um erforderliche Unterla-
gen iSv. § 106 Abs. 2 Satz 1 BetrVG. 

aa) Gemäß § 106 Abs. 2 Satz 1 BetrVG muss der Unter-
nehmer den Wirtschaftsausschuss rechtzeitig und um-
fassend über die wirtschaftlichen Angelegenheiten des 
Unternehmens unter Vorlage der erforderlichen Unter-
lagen unterrichten, soweit dadurch nicht die Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnisse des Unternehmens gefähr-
det werden. Entgegen der Annahme der Arbeitgeberin 
setzt der Unterrichtungs- und Vorlageanspruch des 
Wirtschaftsausschusses weder voraus, dass darlegt 
wird, wofür er die begehrten Informationen benötigt, 
noch steht die Vorlage erforderlicher Unterlagen in ih-
rem Auswahlermessen. § 106 Abs. 2 Satz 1 BetrVG ver-
pflichtet den Arbeitgeber vielmehr, eine Unterrichtung 
des Wirtschaftsausschusses anhand geeigneter und 
damit aussagekräftiger Unterlagen vorzunehmen. Dies 
ergibt die Auslegung der Norm. 

(1) Bereits die sprachliche Fassung von § 106 Abs. 2 Satz 1 
BetrVG lässt darauf schließen, dass an den Begriff der 
Erforderlichkeit vorzulegender Unterlagen keine aufga-
ben-, sondern nur inhaltsbezogene Anforderungen zu 
stellen sind. Die Formulierung „unter Vorlage … zu un-
terrichten“ bringt zum Ausdruck, dass die Pflicht zur 
Vorlage von erforderlichen Unterlagen an die Pflicht zur 
Unterrichtung anknüpft und zwischen beiden lediglich 
eine inhaltliche Konnexität gegeben sein muss.
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(2) Der Vergleich mit § 80 Abs. 2 Satz 2 Halbs. 1 BetrVG 
bestätigt dies. Danach sind dem Betriebsrat auf Verlan-
gen (nur) die zur Durchführung seiner Aufgaben erfor-
derlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Bedingt 
durch die in ihrer finalen Bedeutung verwendete Präpo-
sition zu(r) ist der Auskunftsanspruch des Betriebsrats 
aufgabenbezogen ausgestaltet. Eine solche Vorausset-
zung stellt § 106 Abs. 2 Satz 1 BetrVG nicht auf. 

(3) Allerdings bestimmt die Norm – anders als § 92 Abs. 1 
Satz 1 BetrVG – auch nicht ausdrücklich, dass die Unter-
richtung des Wirtschaftsausschusses „anhand von Un-
terlagen“ zu erfolgen hat. Für ein solches Verständnis 
spricht jedoch die Gesetzeshistorie. (…)

(4) Systematische Erwägungen stützen diese Auslegung. 
(…) 

(5) Auch Sinn und Zweck der Vorlagepflicht sprechen 
hierfür. Durch die Vorlage von Unterlagen soll dem Wirt-
schaftsausschuss eine gleichgewichtige und damit 
grundsätzlich vom selben Kenntnisstand ausgehende 
Beratung mit dem Unternehmer ermöglicht werden. 
Dieser Zweck wird nur erreicht, wenn dessen Unterrich-
tung anhand der für die erteilten Auskünfte aussage-
kräftigen Unterlagen erfolgt. 

bb) Ausgehend hiervon handelt es sich bei den Budget-
vereinbarungen für die Jahre 2015 und 2016 um Unter-
lagen, die dem Wirtschaftssauschuss vorzulegen sind. 

(1) Nach § 106 Abs. 2 Satz 1 BetrVG hat die Arbeitgeberin 
den Wirtschaftsausschuss anhand der Vorlage der Bud-
getvereinbarungen über deren Abschluss und Inhalt in 
Kenntnis zu setzen, da diese für die wirtschaftliche Lage 
der Arbeitgeberin iSv. § 106 Abs. 3 Nr. 1 BetrVG bedeut-
sam sind. Die in den Budgetvereinbarungen verhandel-
ten Gegenstände bilden eine wesentliche Grundlage 
für den Finanzierungsrahmen der drei von der Arbeit-
geberin unterhaltenen Krankenhäuser. 

(2) Anders als von der Arbeitgeberin angenommen ist 
eine Unterrichtung anhand der Budgetvereinbarungen 
nicht deshalb entbehrlich, weil der Wirtschaftsaus-
schuss bereits über die entsprechenden Informationen 
anhand anderer Unterlagen verfügt. (…)

b) Der von der Arbeitgeberin erstmals in der Rechtsbe-
schwerde erhobene Einwand einer Gefährdung von Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnissen greift nicht durch. 

aa) Die Pflicht zur Unterrichtung und zur Vorlage erfor-
derlicher Unterlagen steht unter dem Vorbehalt, dass 
dadurch nicht Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ge-
fährdet werden. Ob eine solche Gefährdung anzuneh-
men ist, hat die Einigungsstelle im Rahmen des Verfah-
rens nach § 109 BetrVG zu entscheiden. Dadurch soll 
eine der „internsten Angelegenheiten der Unterneh-
mensleitung“ zunächst einer unternehmensinternen 
Regelung zugeführt werden. 

bb) Die im Gesetz angelegte Primärzuständigkeit der 
Einigungsstelle hat zur Folge, dass der Unternehmer 
seinen Einwand, durch die verlangte Unterrichtung oder 
Vorlage von Unterlagen seien Betriebs- und Geschäfts-
geheimnisse gefährdet, bereits im Rahmen des Eini-
gungsstellenverfahrens vorbringen muss. Unterlässt er 
dies, kann er sich in einem nachfolgenden gerichtlichen 
Verfahren hierauf jedenfalls dann nicht mehr berufen, 
wenn die Umstände, die eine Gefährdung begründen 
sollen, nicht erst nach Abschluss des Einigungsstellen-
verfahrens eingetreten sind. 

cc) Schon aus diesem Grund kann die Arbeitgeberin mit 
ihrer Berufung auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnis-
se vorliegend nicht gehört werden. (…)

Download Vollversion

Weiterzahlung von Schichtzuschlägen bei Freistellung als 
Betriebsratsmitglied   
1. Wird ein Betriebsrat, an den bis dahin Schichtzuschlä
ge gezahlt wurden, von der Arbeitspflicht vollständig 
freigestellt und werden an ihn die Schichtzuschläge in 
Form von Pauschalzahlungen weiter gewährt, so stellt 
dies keine unzulässige Begünstigung des Betriebsrats 
dar, auch wenn er sein Amt ausschließlich in der Tages
schicht ausübt (Abgrenzung zu BAG 18. Mai 2016  
– 7 AZR 401/14 –).
2. Gerät der Schichtbetrieb in Wegfall – vorliegend we
gen Stilllegung der Fabrikation – entfällt auch der An

spruch des Betriebsrats auf Weiterzahlung der Schicht
pauschalen, weil der Verlust der Schichtzuschläge nicht 
ausschließlich auf der Freistellung beruht.
LAG Baden-Württemberg, 
Urteil v. 17.9.2019 – 19 Sa 15/19 –

Zum Sachverhalt

Die Parteien streiten darüber, ob dem Kläger pauschal 
gezahlte Schichtzuschläge nach Einstellung des Schicht-

http://www.dokumente.dbb.de/dokumente/zbvr/2020/zbvronline_2020_03_02.pdf
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betriebes nach § 6 des Manteltarifvertrages für Beschäf-
tigte in der Metall- und Elektroindustrie in Nordwürt-
temberg/Nordbaden vom 14. Juni 2005 (MTV) zustehen.

Der Kläger ist am 25. Juli 1961 geboren und freigestelltes 
Betriebsratsmitglied im Betrieb der Beklagten in …. Vor 
seiner Freistellung war der Kläger seit dem 01. August 
1978 als Dreher im 3-Schicht-Betrieb tätig, wofür er 
Schichtzuschläge erhielt. Seit seiner Freistellung im Jah-
re 1993 übt der Kläger sein Amt als Betriebsrat in der 
Tagesschicht aus und erhält von der Beklagten eine so-
genannte Schichtpauschale in Höhe von zuletzt Euro 
1.013,75 brutto. Bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 
35 Stunden erzielte der Kläger zuletzt ein monatliches 
Entgelt in Höhe von ca. Euro 7.400,-- brutto.

Auf das Arbeitsverhältnis findet der MTV kraft wech-
selseitiger Mitgliedschaft Anwendung, der auszugswei-
se lautet:

6.1 Beschäftigte, die das 54. Lebensjahr vollendet haben 
und dem Betrieb oder Unternehmen mindestens ein 
Jahr angehören, haben Anspruch auf Verdienstsiche-
rung.

Die tarifliche Verdienstsicherung bezieht sich nicht auf 
das Tarifentgelt, sondern auf das Effektiventgelt und 
wird wie folgt verwirklicht: (…)

6.11 Übertarifliche Entgeltbestandteile

Werden im Betrieb tarifliche Entgelterhöhungen voll 
oder teilweise auf das Effektiventgelt gegeben (errech-
net auf der Basis des Effektivverdienstes), so erhöht sich 
dadurch der Alterssicherungsbetrag.

Werden übertarifliche Entgeltbestandteile zulässiger-
weise auf tarifbedingte Erhöhungen des Entgeltes an-
gerechnet, so kann eine solche Anrechnung bei den 
Beschäftigten mit Anspruch auf Verdienstsicherung nur 
im Einvernehmen mit dem Betriebsrat erfolgen. Eine 
solche Anrechnung wirkt sich auf den Alterssicherungs-
betrag aus.

Anmerkung:
Nach dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 
06.02.1985 ist § 6.11 insoweit nichtig, als die Anrechnung 
an das Einvernehmen mit dem Betriebsrat gebunden 
ist.

Der Interessenausgleich und Sozialplan bei der Beklag-
ten vom 06. Februar 2017 hatte die Stilllegung des Pro-
duktionsbereichs im Werk … sowie die Entlassung aller 
ehemals im Schichtbetrieb beschäftigten Arbeitskräfte 
zur Folge. Die Belegschaftsstärke sank von ca. 1600 auf 
ca. 700 Köpfe.

Die Beklagte teilte dem Kläger unter dem 19. März 2018 
mit, der Schichtbetrieb sei im Dezember 2017 beendet 

worden und sie werde folglich keine weiteren Schicht-
pauschalen an den Kläger ausbezahlen. Diese seien für 
Januar und Februar 2018 irrtümlich geleistet worden 
und würden vom Lohn für den Monat April einbehalten.

Die am 30. Mai 2018 eingereichte Klage hat die Schicht-
pauschalen bis Mai 2018 zum Gegenstand.

Der Kläger hat vorgetragen und die Ansicht vertreten, 
die Schichtpauschale sei Bestandteil der tariflichen Al-
terssicherung, die einen Mindestverdienst garantiere. 
Die Schichtpauschale sei deshalb weiterzugewähren. 
(…)

Das Arbeitsgericht hat mit Urteil vom 24. Januar 2019 
nach dem Klageantrag erkannt und zur Begründung im 
Wesentlichen ausgeführt, der Kläger habe Anspruch auf 
Bezahlung des Alterssicherungsbetrages im Sinne der 
§§ 6.1, 6.3 und 6.4 des MTV. (…)

Aus den Gründen

(…) I. (…) II. Die Klage ist unbegründet. Der Kläger hat 
keinen Anspruch auf Weitergewährung der Schichtpau-
schalen über Dezember 2017 hinaus aus den §§ 37  
Abs. 3, 38 Abs. 1 BetrVG i.V.m. § 611a Abs. 2 BGB und § 6 
MTV. Zu Recht hat die Beklagte die irrtümlichen Zah-
lungen zurückgefordert.

1. Der Kläger hat keinen Anspruch auf Zahlung einer 
Schichtpauschale für den Monat März 2018.

a) Das ergibt sich allerdings nicht bereits daraus, dass 
die Zahlung der Schichtpauschale seit Freistellung des 
Klägers von der Arbeitspflicht im Jahr 1993 einen Ver-
stoß gegen das Begünstigungsgebot des § 78 Satz 1 Be-
trVG darstellt, wie das die Beklagte auf Seite 7 unten 
der Berufungsbegründung wohl meint.

aa) Nach § 78 Satz 2 BetrVG dürfen Mitglieder des Be-
triebsrats wegen ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt oder 
begünstigt werden. Die Regelung dient – ebenso wie 
das Ehrenamtsprinzip (§ 37 Abs. 1 BetrVG) – der inneren 
und äußeren Unabhängigkeit der Betriebsratsmitglie-
der. Das Ehrenamtsprinzip stärkt maßgeblich das Ver-
trauen der vom Betriebsrat vertretenen Arbeitnehmer 
darauf, dass die Wahrnehmung der Mitbestimmungs-
rechte durch den Betriebsrat nicht durch die Gewährung 
oder den Entzug materieller Vorteile für die Betriebs-
ratsmitglieder beeinflussbar ist. Mit dem Ehrenamts-
prinzip ist es insbesondere nicht vereinbar, dass Be-
triebsratsmitglieder durch ihre Betriebsratstätigkeit 
zusätzliche Vergütungsansprüche erwerben. Vereinba-
rungen, die gegen das Begünstigungs- oder Benachtei-
ligungsverbot verstoßen, sind nach § 134 BGB nichtig.

bb) Der Kläger übt seit seiner Freistellung im Jahr 1993 
sein Betriebsratsamt nicht in gleicher Weise aus wie 
seine Tätigkeit als Dreher in der Zeit zuvor. Er wird nicht 
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mehr in wechselnden Schichten tätig, sondern aus-
schließlich in der Tagschicht. Damit ist die z.B. mit der 
Nachtarbeit verbundene Erschwernis weggefallen. Die 
Weiterzahlung der bis dahin angefallenen Schichtzu-
schläge in Form einer Schichtpauschale war zwar eine 
Begünstigung des Klägers, aber nicht unzulässig. Sie 
war vielmehr durch § 37 Abs. 2 BetrVG gerechtfertigt.

(1) Danach sind Mitglieder des Betriebsrats ohne Min-
derung des Arbeitsentgelts von ihrer beruflichen Tätig-
keit zu befreien, wenn und soweit es nach Umfang und 
Art des Betriebs zur ordnungsgemäßen Durchführung 
ihrer Betriebsratsausgaben erforderlich ist. Die Vergü-
tungsfortzahlungspflicht gilt auch für vollständig nach 
§ 38 BetrVG freigestellten Betriebsratsmitglieder. § 37 

Abs. 2 BetrVG begründet keinen eigenständigen Vergü-
tungsanspruch, sondern sichert den Entgeltanspruch 
des Betriebsratsmitglieds aus § 611 Abs. 1 BGB (a.F. vgl. 
nunmehr § 611a Abs. 2 BGB) i.V.m. mit dem Arbeitsver-
trag sowie dem ggf. anzuwendenden Tarifvertrag, in 
dem er dem Arbeitgeber den Einwand des nicht erfüll-
ten Vertrags nimmt. Das Verbot der Entgeltminderung 
soll die Bereitschaft des Arbeitnehmers zur Übernahme 
eines Betriebsratsamts fördern, indem es ihm die Be-
fürchtung nimmt, Einkommenseinbußen durch die 
Wahrnehmung seines Ehrenamts zu erleiden. Diese 
Vorschrift, die für alle Betriebsratsmitglieder unabhän-
gig von einer etwaigen Freistellung nach § 38 BetrVG 
gilt, konkretisiert hinsichtlich der Vergütung das allge-
meine Benachteiligungsverbot des § 78 Satz 2 BetrVG.

Das Verbot der Minderung des Arbeitsentgelts bedeutet, 
dass dem Betriebsratsmitglied das Arbeitsentgelt wei-
terzuzahlen ist, das es verdient hätte, wenn es keine 
Betriebsratstätigkeit geleistet, sondern gearbeitet hätte. 

Zum Arbeitsentgelt i.S.v. § 37 Abs. 2 BetrVG gehören alle 
Vergütungsbestandteile, nicht dagegen Aufwendungs-
ersatz. Zu dem Arbeitsentgelt zählen neben der Grund-
vergütung insbesondere Zuschläge für Mehr-, Über-, 
Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit. Sie werden für die 
Erschwernis der Arbeit zu ungünstige Zeiten gewährt. 
Sie dienen nicht dem Ersatz von tatsächlichen Mehr-
aufwendungen, die dem Arbeitnehmer bei der Erbrin-
gung der Arbeitsleistung entstehen. Das Arbeitsentgelt 
ist nach dem Lohnausfallprinzip fortzuzahlen.

(2) Das Bundesarbeitsgericht hat in der Entscheidung 
vom 18. Mai 2016 Nachtarbeitszuschläge einem Be-
triebsrat nicht zugesprochen, der vor der Amtsübernah-
me Nachtarbeit geleistet hatte und mit der Amtsüber-
nahme seinen Arbeitsbeginn im Einvernehmen mit dem 

Arbeitgeber in die nicht zuschlagspflichtige Zeit ver-
schoben hat, um den Mitarbeitern eine bessere Kon-
taktaufnahmemöglichkeit zu ermöglichen und seiner 
Betriebsratsarbeit nachgehen zu können. Das Bundes-
arbeitsgericht hielt den Verlust des Nachtarbeitszu-
schlags für gerechtfertigt, weil er nicht auf der (teilwei-
sen) Freistellung, sondern auf der im Einvernehmen mit 
dem dortigen Kläger vorgenommenen Verschiebung 
von dessen Arbeitszeit um zwei Stunden beruhe.

Im Fall der vollständigen Freistellung gem. § 38 BetrVG 
– wie vorliegend – ist eine Vereinbarung über die Ver-
schiebung der Arbeitszeit obsolet und wird von den 
Parteien auch nicht behauptet. Denn für die Dauer der 
Freistellung besteht keine Verpflichtung zur Arbeitsleis-

tung. Das freigestellte Betriebsratsmit-
glied unterliegt nicht dem Direktionsrecht 
des Arbeitgebers. Die Freistellung soll aus-
schließlich die sachgerechte Wahrneh-
mung der dem Betriebsrat obliegenden 
Aufgaben sicherstellen. Anstelle der Ar-
beitspflicht tritt die Verpflichtung des Be-

triebsratsmitglieds während seiner arbeitsvertraglichen 
Arbeitszeit im Betrieb am Sitz des Betriebsrats, dem er 
angehört, anwesend zu sein und sich dort für anfallen-
de Betriebsratsarbeit bereitzuhalten.

(3) Ohne die Freistellung hätte der Kläger im Zeitraum 
1993 bis 2017 Schichtarbeit leisten müssen, weil er be-
reits in der Zeit zuvor dazu verpflichtet war und es zu 
keiner abändernden Abrede der Parteien hierüber ge-
kommen ist. Der nach § 37 Abs. 2 BetrVG auszugleichen-
de Verlust der Schichtzuschläge beruhte vorliegend 
ausschließlich auf der Freistellung nach § 38 Abs. 1  
BetrVG. Es ist weder vorgetragen noch sind Anhalts-
punkte dafür ersichtlich, dass die Schichtpauschale 
nicht im Einklang mit dem Lohnausfallprinzip steht und 
gegen § 78 Satz 2 BetrVG zu einer unzulässigen Ver-
diensterhöhung für den Kläger geführt hat.

b) Dem Kläger steht die Schichtpauschale für März 2018 
aber deshalb nicht zu, weil er mit Schließung des Pro-
duktionsbereichs und Einstellung der Schichtarbeit seit 
Januar 2018 keinen Anspruch mehr darauf hat und die 
Weiterzahlung zu einem Verstoß gegen das Begünsti-
gungsverbot des § 78 Satz 2 BetrVG führen würde.

aa) Hätte der Kläger im März 2018 gearbeitet, hätte er 
keine Schichtzuschläge erhalten, wo es auf den Streit 
der Parteien nicht ankommt, ob die Zuschläge auf frei-
williger oder auf tariflicher Basis bis Dezember 2017 ge-
leistet wurden.

Seit Januar 2018 findet im Betrieb der Beklagten in … 
keine Schichtarbeit mehr statt. Der Produktionsbereich 
wurde stillegelegt. (…)

Zwar hat der Kläger im Schriftsatz vom 20. Dezember 
2018 an das Arbeitsgericht fünf Arbeitskräfte benannt, 

Für die Dauer der Vollfreistellung besteht 
keine Pflicht zur Arbeitsleistung – das macht eine Vereinbarung 

über die Verschiebung der Arbeitszeit obsolet.
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die als Monteure je nach Situation im Kundenbetrieb 
im Schichtdienst eingesetzt werden und nach Ansicht 
des Klägers hierfür Zuschläge nach §§ 9, 10 MTV erhal-
ten. Der Kläger meint weiter, im Rahmen einer fiktiven 
Betrachtung hätte die Beklagte ihn als Monteur im 
Schichtbetrieb weiter einsetzen können.

Dem folgt die Kammer nicht. Eine Beschäftigung des 
Klägers als Monteur ist zwar abstrakt möglich, aber ent-
spricht nicht der hypothetischen Wahrscheinlichkeit.

Die Berechnung der nach § 37 Abs. 2 BetrVG geschulde-
ten Vergütung nach dem Lohnausfallprinzip erfordert 
eine hypothetische Betrachtung, welches Arbeitsentgelt 
das Betriebsratsmitglied ohne die Arbeits-
befreiung verdient hätte. Zur Berechnung 
der hypothetischen Vergütung ist die Me-
thode zu wählen, die dem Lohnausfall-
prinzip am besten gerecht wird. Dabei 
sind die Besonderheiten des jeweiligen 
Vergütungsbestandteils zu berücksichti-
gen. Der Kläger wurde von der Beklagten als Dreher 
eingestellt und beschäftigt. Mit der Stilllegung des Pro-
duktionsbereiches wäre der Kläger ggf. in eine andere 
Betriebsabteilung zu übernehmen gewesen, § 15 Abs. 5 
KSchG. Der Kläger geht nach seinen Einlassungen im 
Kammertermin selbst davon aus, dass Monteure grund-
sätzlich niedriger eingruppiert seien als er. Eine Beschäf-
tigung als Monteur ist im Fall des Klägers eher fernlie-
gend. Damit beruht der Verlust der Schichtzulage ab 
Januar 2018 nicht ausschließlich auf der Freistellung des 
Klägers. Folglich entfällt insofern der Anspruch nach  
§§ 38, 37 Abs. 2 BetrVG.

bb) Ein Anspruch des Klägers auf Zahlung der Schicht-
pauschale für März 2018 ergibt sich auch nicht aus der 
Alterssicherung nach § 6 MTV. Das hat das Arbeitsge-
richt verkannt.

(1) Der MTV findet auf das Arbeitsverhältnis der Partei-
en kraft Organisationszugehörigkeit Anwendung, § 3 
Abs. 1 TVG. Der Kläger hat im Juli 2015 das 54. Lebensjahr 
vollendet und erfüllt damit die persönlichen Vorausset-
zungen nach 6.2 MTV.

Nach § 6.2, 3 MTV ist der laufende Verdienst mit dem 
Alterssicherungsbetrag zu vergleichen und es ist ggf. 
ein Ausgleich bis zur Höhe des Alterssicherungsbetrages 
zu bezahlen. Berücksichtigungsfähig sind u.a. die in den 
letzten Kalendermonaten vor Beginn der Verdienstsi-
cherung erzielten (tariflichen und/oder übertariflichen) 
durchschnittlichen Zuschläge für Sonn-, Feiertags-, 
Spät-, Nacht- (-Schicht), Montagearbeit sowie Erschwer-
niszulagen, § 6.3.5 MTV, soweit die Voraussetzungen 
nach § 6.4 MTV erfüllt sind, was vorliegend nicht im 
Streit steht.

Damit sind auch die von der Beklagten an den Kläger 
vor Eintritt der Verdienstsicherung gezahlten Schicht-

pauschalen berücksichtigungsfähig. Denn der Kläger 
konnte nur aufgrund seiner Freistellung als Betriebsrat 
keine Schichtzuschläge mehr erwirtschaften. Die Nicht-
berücksichtigung der Pauschalzahlungen würde zu ei-
ner unmittelbaren Benachteiligung i.S.d. § 78 Satz 2 
BetrVG führen.

(2) Zwar hat sich die Beklagte – erstmalig – im Beru-
fungsverfahren darauf berufen, bei den bis Dezember 
2017 gezahlten Schichtzuschlägen handele es sich um 
einen „freiwilligen übertariflichen Lohnbestandteil“. 
Die Beklagte vermochte dies auf Nachfrage im Kam-
mertermin nicht näher zu erläutern. Ihr Vorbringen 
ermangelt der Substanz und ist auf dem Hintergrund 

der Tarifbindung eher fernliegend. Denn §§ 9,10 MTV 
regeln die Zuschlagspflicht für Mehr-, Spät-, Nach-, 
Sonntags- und Feiertagsarbeit im Einzelnen nach Grund 
und Höhe. (…)

(3) Der Kläger hat aber mit Wirkung ab Januar 2018 kei-
nen Anspruch auf Verdienstsicherung in Höhe der 
Schichtpauschalen mehr. Das ergibt die insbesondere 
an Sinn und Zweck des Tarifvertrages orientierte Aus-
legung von § 6 MTV. Danach reduziert sich mit Einstel-
lung des Schichtbetriebes im Betrieb … die Verdienstsi-
cherung um den Betrag, der auf die Schichtzuschläge 
bzw. im Fall des Klägers auf die Schichtpauschale ent-
fällt.

(a) Die Auslegung des normativen Teils eines Tarifver-
trags folgt nach der ständigen Rechtsprechung des Bun-
desarbeitsgerichts den für die Auslegung von Gesetzen 
geltenden Regeln. (…)

(b) Der Wortlaut des Tarifvertrages ist zwar insofern 
eindeutig, dass sich die Verdienstsicherung nicht auf 
das Tarifentgelt, sondern auf das Effektiventgelt be-
zieht, § 6.1 Satz 2 MTV. Folgerichtig wird die Einbezie-
hung von übertariflichen Tarifbestandteilen wie Zula-
gen und Zuschlägen ausdrücklich angeordnet, § 6.3.4. 
und § 6.3.5 MTV. Damit ist aber noch nicht entschieden, 
wie sich spätere Änderungen von Lohnbestandteilen 
auf die Höhe des jeweils geschuldeten Alterssicherungs-
betrages auswirken.

(aa) Zwar lässt der Wortlaut auch ein Verständnis der 
tariflichen Reglung zu, nach dem eine Festschreibung 
der tatsächlich erzielten Vergütung auch in Fällen einer 
allgemeinen Reduzierung tariflicher oder übertariflicher 
Vergütungsbestandteile stattfinden soll. Ein solches 
Verständnis würde aber dem Sinn und Zweck der tarif-
lichen Alterssicherung nicht gerecht. Diese besteht da-

Zum Arbeitsentgelt im Sinne 
des § 37 Abs. 2 BetrVG gehören alle Vergütungsbestandteile, 

nicht aber Aufwendungsersatz.
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rin, ältere Arbeitnehmer davor zu schützen, dass sie 
durch altersbedingte Leistungsabnahme Verdienstein-
bußen erleiden. Dagegen ist er nicht darauf gerichtet, 
ältere Arbeitnehmer von allgemeinen Lohneinbußen 
auszunehmen, die nicht vom Alter und der Leistungs-
fähigkeit abhängen. (…)

(bb) Darüber hinaus enthält § 6 MTV insbesondere in  
§ 6.10 und § 6.11 Anhaltspunkte, die für eine Berücksich-
tigung nachträglicher Änderungen über die dort gere-
gelten Fälle hinaus sprechen. (…)

(cc) Das Bundesarbeitsgericht hat mehrfach entschie-
den, dass eine Betriebsvereinbarung zur Absenkung 
übertariflicher Lohnbestandteile, wie beispielsweise 
Zulagen oder zur Umstellung der Vergütungsgrundsät-
ze auf den Prämienlohn, Auswirkungen auf die Ver-
dientsicherung haben können.

Dabei hat das Bundesarbeitsgericht darauf hinge-
wiesen, dass bei einer streng am Wortlaut orientier-
ten Auslegung der betrieblich vereinbarte Lohnbe-
standteil zum tariflichen Mindestentgelt erklärt wür-
de. Er würde der Verfügung der Arbeitsvertragspar-
teien entzogen. Die tarifliche Regelung wäre eine 
Effektivgarantieklausel und als solche nicht wirksam. 
Es sei davon auszugehen, dass die Tarifvertragspar-
teien die ihnen bekannte Rechtsprechung des Bun-
desarbeitsgerichts beachten wollten. Das Bundesar-
beitsgericht hat auch darauf hingewiesen, dass eine 
Besserstellung verdienstgesicherter Arbeitnehmer 
gegenüber vergleichbaren nicht verdienstgesicherten 
Arbeitnehmern unter Berücksichtigung des Leis-

tungszwecks der Alterssicherung, den Lebensstan-
dard der Arbeitnehmer, deren Leistungskraft mit zu-
nehmendem Alter oft nachlasse, zu erhalten, zu einer 
Verletzung des Gleichheitssatzes des Art. 3 Abs. 1 GG 
führen könnte.

(dd) Auch im vorliegenden Fall ist eine Änderung nach 
Eintritt der Verdienstsicherung eingetreten, die alle 
Arbeitnehmer im Betrieb gleichermaßen betrifft. An-
ders als in den vom BAG entschiedenen Fällen ist zwar 
nicht durch eine Betriebsvereinbarung in übertarifliche 
Lohnbestandteile eingegriffen worden. Eine entspre-
chende Regelung wird von keiner Seite vorgetragen. 
Vielmehr wurde die Schichtarbeit im Betrieb der Be-
klagten in … faktisch mit der Einstellung des Produk-
tionsbereichs zum Januar 2018 abgeschafft. Dies hat-
te zur Folge, dass die bis dahin gezahlten Schichtzu-
schläge, die auf den §§ 9, 10 MTV beruhen – so der 
Kläger – oder auf freiwilliger Grundlage – so die Be-
klagte – seit Januar 2018 an keine Arbeitskraft mehr 
bezahlt werden.

Das wirkt sich auch auf die Verdienstsicherung nach  
§ 6 MTV aus. Denn die alle Arbeitnehmer betreffende 
Lohneinbuße beruht ausschließlich auf betriebsbeding-
ten Gründen und hat mit einem altersbedingten Nach-
lassen der Leistungsfähigkeit nichts zu tun. Die Beklag-
te hat deshalb zu Recht die Zahlung des Verdienstsiche-
rungsbetrages in Höhe der Schichtzulage ab März 2018 
eingestellt. (…)

Download Vollversion

Unterrichtung des Betriebsrats über Einzelheiten einer 
 Änderungskündigung   
1. Vor einer Änderungskündigung sind dem Betriebsrat 
sowohl die Gründe für die Änderung der Arbeitsbedin
gungen als auch das Änderungsangebot mitzuteilen. 
Will der Arbeitgeber einen bestehenden Arbeitsvertrag 
in mehreren Punkten ändern, so bedarf jede Änderung 
der sozialen Rechtfertigung. Daraus folgt, dass dem 
Betriebsrat im Rahmen der Anhörung auch die Gründe 
für jede Änderung im Einzelnen darzustellen sind.
2. Die subjektive Überzeugung des Arbeitgebers von 
der Relevanz oder Irrelevanz bestimmter Umstände ist 
für den Umfang der Unterrichtung nach § 102 Abs. 1  
Satz 2 BetrVG nicht maßgeblich, wenn dadurch der 
Zweck der Betriebsratsanhörung verfehlt würde.
(Leitsätze aus den Gründen)
LAG Berlin-Brandenburg, 
Urteil v. 26.11.2019 – 11 Sa 1011/19 –

Zum Sachverhalt

Die Parteien streiten zuletzt noch über die Wirksamkeit 
einer betriebsbedingten Änderungskündigung des Be-
klagten vom 27. Dezember 2018.

Der am …. 1979 geborene, geschiedene und gegenüber 
zwei Kindern zum Unterhalt verpflichtete Kläger ist seit 
dem 01. Juli 2010 beim Beklagten, der in der Rechtsform 
eines eingetragenen Vereins Leistungen im Bereich der 
ambulanten und stationären Pflege erbringt, als Kü-
chenleiter gegen ein Gehalt in Höhe von 2.755,82 Euro 
brutto bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stun-
den beschäftigt. Der Beklagte beschäftigte ursprünglich 
ca. 170 Arbeitnehmer, davon 14 in der Küche; bei ihm ist 
ein Betriebsrat gebildet, dem auch der Kläger angehört.

http://www.dokumente.dbb.de/dokumente/zbvr/2020/zbvronline_2020_03_03.pdf
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Der Beklagte hatte beschlossen, die von ihm betriebene 
Küche zur Versorgung seiner Heimbewohner im „Haus 
am Rosengarten“, für „Essen auf Rädern“ und für Gäste 
zum Ende Mai 2018 zu schließen und ab dem 1. Juni 2018 
die Essensversorgung an externe Anbieter zu vergeben. 

Die Beklagte sprach gegenüber dem Kläger zunächst 
mit Schreiben vom 30. Mai 2018 eine Beendigungskün-
digung sowie nachfolgend eine Änderungskündigung 
vom 13. September 2018 und eine weitere Änderungs-
kündigung vom 27. Dezember 2018 aus. Zur Kündigung 
vom 27. Dezember 2018 hatte sie zuvor mit Schreiben 
vom 13. Dezember 2018 den bei ihr gebildeten Betriebs-
rat angehört. Sie informierte den Betriebsrat über den 
beabsichtigten Ausspruch einer Änderungskündigung 
des Klägers wegen der Schließung der Küche. 

Danach sollte dem Kläger ordentlich zum 31. März 2019 
gekündigt und ihm ab dem 1. April 2019 eine Fortsetzung 
des Arbeitsverhältnisses als Pflegehelfer in der statio-
nären Pflege im Drei-Schicht-System mit einer wöchent-
lichen Arbeitszeit von 35 Stunden gegen ein Gehalt in 
Höhe von 1.804,75 Euro sowie 29 Tage Urlaub angeboten 
werden. Zur Begründung, für deren weitere Einzelheiten 
auf das Anhörungsschreiben vom 13. Dezember 2018 
verwiesen wird, schilderte der Beklagte die Schließung 
der Küche und den damit einhergehenden Arbeitsplatz-
verlust für den Kläger. Zum Änderungsangebot führt er 
darin aus:

„(…) Wir haben geprüft, ob es eine Möglichkeit gibt, 
Herrn O. gegebenenfalls zu geänderten Vertragsbedin-
gungen auf einem freien Arbeitsplatz weiter zu beschäf-
tigen. Da aufgrund der vollständigen Stilllegung jegli-
cher Tätigkeiten im Zusammenhang mit der „Küche“ 
insoweit keine Arbeit angeboten werden kann bzw. 
keine Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, wird Herrn 
O. ab dem 01.04.2019 angeboten, die Tätigkeit als Pfle-
gehelfer in der stationären Pflege des DRK Kreisverband 
Forst Spree-Neiße e. V. auszuüben. Der DRK Kreisver-
band Forst Spree-Neiße e. V. hat aktuell Arbeitskräfte-
bedarf in diesem Bereich und hat für Herrn O. einen 
Arbeitsplatz freigehalten, der ab sofort oder spätestens 
zum 01.04.2019 zu besetzen wäre. Anderenfalls müsste 
der Arbeitsplatz mit anderweitigem Personal, welches 
neu einzustellen wäre, besetzt werden. (…)“

Der Kläger hat sich gegen die am 31. Mai zugegangene 
Kündigung vom 30. Mai 2018 mit seiner am 20. Juni 2018 
beim Arbeitsgericht eingegangenen und dem Beklagten 
am 27. Juni 2018 zugestellten Klage gewehrt und die 
Klage im Verlaufe des Rechtsstreits mit seiner am 2. 
Oktober 2018 eingegangenen Klageerweiterung um ei-
nen Kündigungsschutzantrag gegen die Änderungskün-
digung vom 13.September 2018 erweitert. Mit seiner am 
16. Januar 2019 beim Arbeitsgericht eingegangenen und 
dem Beklagten am 04. Februar 2019 zugestellten Kla-
geerweiterung hat er sich gegen die am 27. Dezember 
2018 zugegangene Änderungskündigung vom gleichen 

Tag gewandt und auch deren Unwirksamkeit geltend 
gemacht.

Der Kläger hat die Änderungskündigung nicht, auch 
nicht unter Vorbehalt angenommen.

Das Arbeitsgericht Cottbus hat mit seinem Urteil vom 
14. März 2019, auf das wegen er Einzelheiten des Vor-
bringens der Parteien ergänzend Bezug genommen 
wird, der Klage in Vollem Umfang entsprochen und 
festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis der Parteien we-
der durch die Kündigung vom 30. Mai 2018 und 13. Sep-
tember 2018, noch durch die Kündigung vom 27. De-
zember 2018 aufgelöst worden ist. Zur Begründung hat 
es für alle drei streitbefangenen Kündigungen ausge-
führt, diese seien wegen nicht ordnungsgemäßer Be-
triebsratsanhörung nach § 102 BetrVG unwirksam. Für 
die im Berufungsverfahren allein interessierende Kün-
digung vom 27. Dezember 2018 hat es gemeint, die dazu 
erfolgte Anhörung des Betriebsrates genüge nicht den 
Anforderungen des § 102 BetrVG und sei nicht ord-
nungsgemäß erfolgt, weil darin ausschließlich zu den 
Kündigungsgründen Angaben enthalten seien. Die An-
hörung zur Kündigung vom 27. Dezember 2018 enthal-
te dagegen keine Begründung, warum dem Kläger eine 
Fortsetzung zu den dort genannten Konditionen ange-
boten werden konnte, angeboten werden musste und 
angeboten werden durfte. Das Änderungsangebot sei 
bei einer Änderungskündigung zentraler Bestandteil 
der Anhörung. Daher sei die Darlegung erforderlich, 
warum welche Arbeitsbedingungen angeboten würden.

Dagegen richtet sich die nur im Hinblick auf die Kündi-
gung vom 27. Dezember 2018 eingelegte und auf diese 
Kündigung beschränkte Berufung des Beklagten. (…)

Aus den Gründen

(…) II. Die Berufung des Beklagten ist unbegründet. Denn 
die gegen die Änderungskündigung vom 27. Dezember 
2019 gerichtete Klage ist zulässig und begründet. Die 
Kündigung ist schon wegen nicht ordnungsgemäßer 
Betriebsratsanhörung nach § 102 Abs. 1 Satz 3 BetrVG 
unwirksam. Das Arbeitsgericht hat die Klage zu Recht 
und mit zutreffender Begründung in dem in der Beru-
fung noch zur Entscheidung angefallenen Umfang als 
begründet angesehen und festgestellt, dass das Arbeits-
verhältnis der Parteien durch die Änderungskündigung 
vom 27. Dezember 2018 nicht aufgelöst worden ist. Das 
Arbeitsgericht hat die Rechtslage zutreffend dargestellt 
und den ihm von den Parteien unterbreiteten Sachver-
halt zutreffend rechtlich gewürdigt. Das Berufungsge-
richt folgt den dargestellten Entscheidungsgründen des 
erstinstanzlichen Urteils und stellt dies hiermit gemäß 
§ 69 Abs. 2 ArbGG fest. Von der Darstellung eigener 
vollständiger Entscheidungsgründe wird daher abgese-
hen. Das Berufungsvorbringen des Beklagten bietet le-
diglich Anlass zu folgenden ergänzenden Klarstellun-
gen:
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1.) Gemäß § 102 Abs. 1 Satz 1 BetrVG ist der Betriebsrat 
vor jeder Kündigung zu hören. Eine ohne Anhörung des 
Betriebsrats ausgesprochene Kündigung ist unwirksam 
§ 102 Abs. 1 Satz 3 BetrVG. Dies gilt auch für Änderungs-
kündigungen. Die Unwirksamkeitsfolge tritt nicht nur 
ein, wenn der Arbeitgeber den Betriebsrat überhaupt 
nicht, sondern auch dann, wenn er ihn nicht ordnungs-
gemäß anhört. Insoweit handelt es sich um eine ana-
loge Anwendung. Bei der nach § 102 Abs. 1 Satz 2 BetrVG 
notwendigen Mitteilung der Kündigungsgründe darf 
sich der Arbeitgeber in der Regel nicht auf Schlagworte 
oder Werturteile beschränken. Es muss die Tatsachen, 
auf denen der Kündigungsentschluss beruht, substan-
tiiert und vollständig in einer Weise darstellen, die es 

dem Betriebsrat ermöglicht, ohne weitere Erkundigun-
gen dazu Stellung zu nehmen. Da der Zweck des § 102 
BetrVG darin besteht, den Betriebsrat in die Lage zu 
versetzen, den Kündigungsentschluss des Arbeitgebers 
zu beeinflussen, muss der Arbeitgeber seine Kündi-
gungsgründe vollständig und richtig mitteilen. Ande-
rerseits ist es unschädlich, wenn der Arbeitgeber objek-
tiv relevante Umstände unerwähnt lässt, die seine Kün-
digungsentscheidung nicht beeinflusst haben. Ob die 
dem Betriebsrat mitgeteilten Umstände eine Kündi-
gung rechtfertigen, ist im Rahmen des § 102 BetrVG 
irrelevant (subjektive Determination). Mit ihm bekann-
ten, dem Betriebsrat aber nicht mitgeteilten Kündi-
gungsgründen, ist der Arbeitgeber allerdings im Kün-
digungsschutzprozess präkludiert.

Beabsichtigt der Arbeitgeber – wie hier –  eine Ände-
rungskündigung auszusprechen, so hat er dem Betriebs-
rat sowohl die Gründe für die Änderung der Arbeitsbe-
dingungen als auch das Änderungsangebot mitzuteilen. 
Will der Arbeitgeber einen bestehenden Arbeitsvertrag 
in mehreren Punkten ändern (z.B. Tätigkeit und Vergü-
tung), so bedarf jede Änderung der sozialen Rechtferti-
gung. Daraus folgt, dass dem Betriebsrat im Rahmen 
der Anhörung auch die Gründe für jede Änderung im 
Einzelnen darzustellen sind.

2.) Die Betriebsratsanhörung des Beklagten vom 13. De-
zember 2017 genügt nicht diesen Anforderungen.

Der Beklagte beabsichtigt mit seiner am 27. Dezember 
2017 ausgesprochenen Änderungskündigung nicht nur 
die Veränderung der Tätigkeit (Pflegehelfer statt Kü-
chenleiter), sondern auch eine Herabsetzung der Ver-
gütung von 2.755,82 Euro auf 1.804,75 Euro und eine 
Verringerung der Arbeitszeit von 40 auf 35 Wochen-
stunden. In der Sache beinhaltet die Änderungskündi-
gung vom 27. Dezember 2017 insgesamt drei Kündigun-

gen. Der Beklagte will den Arbeitsvertrag des Klägers 
in drei Punkten ändern und hätte daher für jede Ände-
rung den entsprechenden Kündigungsgrund angeben 
müssen. Die Anhörung des Betriebsrats zur Änderungs-
kündigung bezieht sich aber ausschließlich auf Gründe 
für eine Änderung der Tätigkeit. Ausführungen des Be-
klagten zur vorgesehenen Vergütung bzw. Eingruppie-
rung des Klägers und zur Reduzierung der Arbeitszeit 
sind in der Anhörung überhaupt nicht enthalten. Will 
der Arbeitgeber einen bestehenden Arbeitsvertrag in 
mehreren Punkten ändern (z.B. Tätigkeit und Vergü-
tung), so bedarf jede Änderung der sozialen Rechtferti-
gung und ist gegenüber dem Betriebsrat zu begründen. 
Das gilt nur dann nicht, wenn die Vergütung einer Ta-

rifautomatik folgt. Es wäre daher vorlie-
gend erforderlich gewesen, zur Reduzie-
rung der Vergütung eine Begründung 
anzugeben. Eine Tarifautomatik bestand 
im Zeitpunkt der Anhörung im Betrieb des 
Beklagten noch nicht; der Tarifvertrag war 
noch nicht wirksam und nicht unterschrie-

ben. Eine Tarifbindung des Klägers durch Mitgliedschaft 
in der tarifschließenden Gewerkschaft, die allein zur 
normativen Geltung der Tarifregelung und von Entgelt-
regelungen führen würde, hat die Beklagte nicht be-
hauptet. Mangels normativer Geltung der Tarifverträge 
hätte die Beklagte mit dem Kläger auch eine andere 
Höhe seines Gehalts wirksam vereinbaren können, so 
dass eine das Erfordernis der sozialen Rechtfertigung 
ersetzende Tarifautomatik nicht vorliegt. Ein Hinweis 
gemäß § 139 ZPO war nicht erforderlich. Da die Beklag-
te eine etwaige Tarifbindung des Klägers in der Anhö-
rung des Betriebsrats nicht erwähnt hat, wäre sie mit 
einem diesbezüglichen Vortrag ohnehin präkludiert.

Auch eine Begründung für die Reduzierung der Arbeits-
zeit enthält die Anhörung nicht. Hierzu bestand aber 
Anlass, schon weil der Beklagte selbst von einem höhe-
ren Arbeitskräftebedarf im Bereich der stationären Pfle-
ge für Pflegehelfer ausging und kein Grund ersichtlich 
ist, warum der Kläger dort nicht auch mit einer längeren 
wöchentlichen Arbeitszeit hätte eingesetzt werden kön-
nen. Die Begründung in der Berufung hierzu kann nicht 
herangezogen werden, weil sie dem Betriebsrat gegen-
über nicht mitgeteilt worden ist.

3.) Die fehlende Mitteilung der Gründe für jede der be-
absichtigten Änderungen ist auch keine Frage der subjek-
tiven Determination. Auch nach den Grundsätzen der 
subjektiven Determination muss der Arbeitgeber dem 
Betriebsrat die Gründe mitteilen, die seinen Kündigungs-
entschluss bestimmt haben. Er kann daher auf die Mit-
teilung von Gründen im Sinne der subjektiven Deter-
mination verzichten, wenn er darauf die Kündigung 
nicht stützen will. Die subjektive Überzeugung des Ar-
beitgebers von der Relevanz oder Irrelevanz bestimmter 
Umstände ist aber für den Umfang der Unterrichtung 
nach § 102 Abs. 1 Satz 2 BetrVG nicht maßgeblich, wenn 
dadurch der Zweck der Betriebsratsanhörung verfehlt 

Der Arbeitgeber muss dem 
Betriebsrat diejenigen Gründe mitteilen, die seinen Kündigungs

entschluss bestimmt haben.



ZBVR online Rechtsprechung zum Betriebsverfassungsrecht

ZBVR online 3/2020  |  Seite 15 von 35

würde. Eine zwar vermeidbare, aber unbewusst erfolg-
te, „bloß“ objektive Fehlinformation führt zwar für sich 
genommen nicht zur Unwirksamkeit der Kündigung. 
Maßgeblich ist, ob er subjektiv gutgläubig und ob trotz 
objektiv falscher Unterrichtung dem Sinn und Zweck 
der Betriebsratsanhörung Genüge getan ist. Dies ist bei 
einer unbewussten Falschinformation dann der Fall, 
wenn sich der Inhalt der Unterrichtung mit dem tat-
sächlichen Kenntnisstand des Arbeitgebers deckt und 
der Betriebsrat damit auf derselben Tatsachenbasis wie 

dieser auf dessen Kündigungsabsicht einwirken kann. 
Dies ist hier schon nicht der Fall. Der Betriebsrat hatte 
keinerlei Kenntnisse von den Gründen für die Reduzie-
rung der Vergütung und der Arbeitszeit. Diesbezüglich 
hat sich der Beklagte auch nicht zwischen mehreren 
Gründen, die er dem Betriebsrat mitteilen will, entschie-
den, sondern überhaupt keine Gründe mitgeteilt.

Download Vollversion

Erforderlichkeit der Kosten für Schulungsveranstaltungen 
1. Der Freistellungsanspruch nach § 40 Absatz 1 BetrVG 
steht grundsätzlich dem Betriebsrat zu. Nur wenn das 
Betriebsratsmitglied selbst eine Verbindlichkeit ein
geht, hat es einen (eigenen) Freistellungsanspruch ge
gen den Arbeitgeber (BAG 27.5.15 – 7 ABR 26/13).
2. Nach dem Ende seiner Amtszeit bleibt der Betriebsrat 
berechtigt, Kostenerstattungs und Freistellungs
ansprüche, die zum Zeitpunkt der Beendigung seiner 
Amtszeit noch nicht erfüllt sind, geltend zu machen 
(BAG 24.10.01 – 7 ABR 20/00). 
3. Dies gilt auch dann, wenn die Rechnungen des Schu
lungsveranstalters erst zu einem Zeitpunkt, als der 
Betriebsrat bereits nicht mehr bestand, gegenüber dem 
Betriebsrat gestellt wurden. Maßgeblich ist, ob der zur 
Begründung der Forderung führende Lebenssachverhalt 
(d.h. die Schulungsteilnahme) in die Zeit bis zur Been
digung der Liquidation fällt.
4. Bei der Prüfung der Erforderlichkeit hat der Betriebs
rat die betriebliche Situation und die mit dem Besuch 
der Schulungsveranstaltung verbundenen finanziellen 
Belastungen des Arbeitgebers zu berücksichtigen.
5. Nur wenn mehrere gleichzeitig angebotene Veran
staltungen auch nach Ansicht des Betriebsrats als qua
litativ gleichwertig anzusehen sind, kann eine Be
schränkung der Kostentragungspflicht des Arbeitgebers 
auf die Kosten der preiswerteren in Betracht kommen.
(Orientierungssätze)
LAG Hessen, Beschluss v. 11.3.2019 – 16 TaBV 201/18 –

Zum Sachverhalt

Die Beteiligten streiten über die Freistellung von Semi-
nargebühren für die Schulungsveranstaltung „Der er-
folgreiche Wirtschaftsausschuss – Teil 1“ des Veranstal-
ters A vom 29. Mai bis 1. Juni 2017 in B.

Die Beteiligte zu 5 (Arbeitgeber) betreibt ein Textilein-
zelhandelsunternehmen. Der Antragsteller zu 1 ist der 
für die Filiale xxx in C gebildete, inzwischen nicht mehr 
bestehende Betriebsrat, dessen Mitglieder die Antrag-
steller zu 2-4 waren.

In dem Betrieb wurde mit Beschluss des Betriebsrats 
vom 1. März 2017 ein Wirtschaftsausschuss gebildet. Mit 
Beschluss vom 3. Mai 2017 entsandte der Betriebsrat die 
Antragsteller zu 2-4 zur Teilnahme an der streitgegen-
ständlichen Schulungsveranstaltung. Der Arbeitgeber 
lehnte dies ab und verwies auf zwei im Juli und August 
in C stattfindende Veranstaltungen.

Nachdem das Hessische Landesarbeitsgericht mit Be-
schluss vom 22. Mai 2017 – 16 TaBVGa 116/17 – den Ar-
beitgeber im Wege der einstweiligen Verfügung ver-
pflichtete, die Antragsteller zu 2-4 für die Teilnahme 
an der streitgegenständlichen Schulungsveranstaltung 
von der Arbeitspflicht freizustellen, nahmen diese hie-
ran teil. Der Veranstalter berechnete mit einer aus-
weislich des Adressfelds an den Arbeitgeber gerichte-
ten Rechnung vom 23. Mai 2017, Rechnungsnummer 
xxxx1, für die Seminarteilnahme 4448,22 € (Bl. 292 der 
Akte) und mit einer gleichfalls an den Arbeitgeber ge-
richteten Rechnung vom 6. Juni 2017, Rechnungsnum-
mer xxxx2, für Übernachtung und Tagespauschale 
1756,44 € (Bl. 293, 294 der Akte). Der Arbeitgeber zahl-
te nicht. Für die Hin- und Rückfahrt zu der Schulung 
verauslagte der Antragsteller zu 3 für alle 3 Teilnehmer 
insgesamt 326,75 €.

Diese Ansprüche haben die Antragsteller mit ihrem am 
26. Mai 2017 beim Arbeitsgericht eingegangenen Antrag 
im Beschlussverfahren geltend gemacht. (…)

Aus den Gründen

(…) 2. Die Beschwerde ist teilweise begründet.

Die Hauptanträge zu 1-3 sind unbegründet. Die Antrag-
steller begehren insoweit die Freistellung der Antrag-
steller zu 2-4 (der Betriebsratsmitglieder) von den Se-
minarkosten sowie den dort angefallenen Übernach-
tungs- und Verpflegungskosten. Der Freistellungsan-
spruch nach § 40 Abs. 1 BetrVG steht grundsätzlich dem 
Betriebsrat zu. Nur wenn das Betriebsratsmitglied selbst 

http://www.dokumente.dbb.de/dokumente/zbvr/2020/zbvronline_2020_03_04.pdf
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eine Verbindlichkeit eingeht, hat es einen (eigenen) 
Freistellungsanspruch gegen den Arbeitgeber.

Letzteres ist hier nicht der Fall, denn der Schulungsver-
anstalter hat die Rechnungen gegenüber dem Betriebs-
rat gestellt. Aktivlegitimiert ist damit alleine dieser, das 
heißt der Antragsteller zu 1.

Der erste Hilfsantrag ist zulässig.

Der Antragsteller zu 1, der Betriebsrat, ist beteiligtenfä-
hig, auch wenn seine Amtszeit zum 31. Mai 2018 abge-
laufen ist und ein neuer Betriebsrat nicht gewählt wurde.

Antragsbefugt ist insoweit (ausschließlich) der Antrag-
steller zu 1, denn allein dieser macht eine eigene Rechts-

position geltend. Dies ergibt sich daraus, dass nur er 
von dem Schulungsveranstalter in Anspruch genommen 
wird.

Der erste Hilfsantrag ist auch begründet.

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Betriebsrat (An-
tragsteller zu 1) von den Rechnungen der A, Institut AG, 
(…) freizustellen.

Gemäß § 40 Abs. 1 BetrVG trägt der Arbeitgeber die 
durch die Tätigkeit des Betriebsrats entstehenden Kos-
ten. Hierzu gehören auch die für die Ausübung des Be-
triebsratsamts erforderlichen Schulungskosten. Durch 
diese Kostentragungspflicht entsteht zwischen dem 
Arbeitgeber und dem Betriebsrat ein vermögensrecht-
liches gesetzliches Schuldverhältnis. Gläu-
biger ist der Betriebsrat. Wenngleich ihm 
das Betriebsverfassungsgesetz keine ge-
nerelle Rechts- und Vermögensfähigkeit 
verleiht, ist er insoweit als – partiell – ver-
mögensfähig anzusehen. Das Bundesar-
beitsgericht hat dies für die auf Grund 
einer Vereinbarung nach § 80 Abs. 3 Satz 1 BetrVG ent-
stehenden Ansprüche des Betriebsrats bereits ausdrück-
lich entschieden. Für andere dem Betriebsrat nach § 40 
Abs. 1 und 2 BetrVG zustehenden Ansprüche gilt nichts 
Abweichendes. Auch bei ihnen handelt es sich ihrem 
Inhalt nach um vermögensrechtliche Ansprüche. Wenn 
aber der Betriebsrat im Rahmen der ihm gesetzlich zu-
gewiesenen Aufgaben Inhaber vermögensrechtlicher 
Ansprüche sein kann, bedingt dies zugleich in diesem 
Umfang seine partielle Vermögensfähigkeit.

Endet das Amt des Betriebsrats, gehen dessen vermö-
gensrechtliche Rechtspositionen nicht ersatzlos unter. 

Dies folgt aus dem Prinzip der Funktionsnachfolge und 
der entsprechenden Anwendung von § 22 BetrVG, § 49 
Abs. 2 BGB.

Zwar enden mit dem Ende der Amtszeit des Betriebsrats 
dessen betriebsverfassungsrechtliche Beteiligungsrech-
te ersatzlos. Dies gilt jedoch nicht in gleicher Weise für 
Kostenerstattungs- und Freistellungsansprüche des Be-
triebsrats, die zum Zeitpunkt der Beendigung der Amts-
zeit des Betriebsrats vom Arbeitgeber noch nicht erfüllt 
sind. Der Gesetzgeber des Betriebsverfassungsgesetzes 
hat das Betriebsratsamt gemäß § 37 Abs. 1 BetrVG als 
unentgeltliches Ehrenamt ausgestaltet. Dem entspricht 
seine Entscheidung, ausschließlich dem Arbeitgeber die 
durch die Errichtung und die gesetzlich erforderliche 
Tätigkeit des Betriebsrats entstehenden Kosten aufzu-

erlegen. So hat der Arbeitgeber ua. nach 
§ 20 Abs. 3 Satz 1 BetrVG die Kosten der 
Wahl, nach § 40 Abs. 1 BetrVG die durch 
die Tätigkeit des Betriebsrats entstehen-
den Kosten sowie nach § 76 a Abs. 1 Be-
trVG die Kosten der Einigungsstelle zu 
tragen, gemäß § 40 Abs. 2 BetrVG dem 

Betriebsrat Räume, sachliche Mittel und Büropersonal 
zur Verfügung zu stellen und gemäß § 37 Abs. 2 und 6 
BetrVG Betriebsratsmitglieder zur erforderlichen Durch-
führung ihrer Betriebsratsaufgaben und zum Besuch 
von Schulungen ohne Minderung ihres Arbeitsentgelts 
freizustellen. Die Erhebung und Leistung von Beiträgen 
der Arbeitnehmer für Zwecke des Betriebsrats hat der 
Gesetzgeber in § 41 BetrVG ausdrücklich für unzulässig 
erklärt. Dieses gesetzliche Regelungskonzept würde 
durchbrochen, wenn entstandene und vom Arbeitgeber 
noch nicht erfüllte Kostenfreistellungsansprüche mit 
dem endgültigen oder gar bereits dem vorübergehen-
den Wegfall des Betriebsrats ersatzlos untergingen. 
Denn da der vom Betriebsrat beauftragte Dritte ohne 
eine vorherige wirksame Abtretung des dem Betriebsrat 
zustehenden Freistellungsanspruchs keinen unmittel-

baren Anspruch gegen den Arbeitgeber erwirbt, würde 
der Arbeitgeber entgegen der gesetzlichen Konzeption 
von seiner Kostentragungspflicht frei.

Daraus folgt in analoger Anwendung von § 22 BetrVG, 
§ 49 Abs. 2 BGB, dass der Antragsteller zu 1 (Betriebsrat) 
hinsichtlich seiner noch nicht erfüllten Freistellungs-
ansprüche als fortbestehend gilt. Zur Abwicklungsbe-
fugnis gehört die Verfolgung der vom Arbeitgeber noch 
nicht erfüllten Freistellungsansprüche.

Entgegen der Auffassung des Arbeitgebers steht dem 
Freistellungsanspruch nicht entgegen, dass die streit-

Der Betriebsrat 
besitzt zwar keine generelle Rechts 

und Vermögensfähigkeit; ...

... er kann jedoch im Rahmen 
der ihm gesetzlich zugewiesenen Aufgaben Inhaber 

vermögensrechtlicher Ansprüche sein.
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gegenständlichen Rechnungen gegenüber dem Be-
triebsrat erst im Laufe des Beschwerdeverfahrens, also 
zu einem Zeitpunkt, als dieser bereits nicht mehr be-
stand, gestellt wurden. Richtig ist zwar der Ausgangs-
punkt der Überlegungen des Arbeitgebers, dass die 
Forderung des Schulungsveranstalters erst mit Rech-
nungsstellung rechtlich entsteht. Für die 
Abwicklung im Sinne des § 49 Absatz 2 
BGB kommt es jedoch nicht auf den Zeit-
punkt der Rechnungsstellung an, son-
dern darauf ob der zur Begründung der 
Forderung führende Lebenssachverhalt 
in die Zeit bis zur Beendigung der Liqui-
dation fällt. Nach inzwischen allgemeiner Ansicht be-
steht der Verein als juristische Person und als mit dem 
werbenden Verein identischer rechtsfähiger Liquida-
tionsverein bis zu seiner Vollbeendigung fort. Das 
Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass die 
Rechtsfähigkeit des Vereins bis zu seiner Auflösung 
gegeben ist und nach § 49 Absatz 2 BGB bis zur Been-
digung der Liquidation fortbesteht, soweit es deren 
Zweck erfordert. Auch der Bundesgerichtshof hält Be-
schränkungen der Rechtsfähigkeit allenfalls beim Er-
werb neuer Rechte für denkbar. Hinsichtlich der 
Rechtsstellung des Vereins wird daher nicht zwischen 
der Zeit vor und nach dessen Auflösung unterschieden. 
Mit der Auflösung des Vereins ändert sich lediglich 
der gemeinsame Zweck von einem werbenden Zweck 
in einen Abwicklungszweck. Was als Zielbestimmung 

des Verbandes auf Dauer angelegt war, steht jetzt 
vollständig unter dem Liquidationsgebot. Dem ent-
spricht es, zur Zeit der werbenden Tätigkeit des Ver-
eins begründete Verbindlichkeiten, auch wenn die 
rechtliche Entstehung der Forderung durch Rech-
nungsstellung erst nach Auflösung des Vereins erfolgt, 
im Rahmen der Liquidation abzuwickeln.

Daraus folgt, dass die aus der Teilnahme an der vom 29. 
Mai 2017 bis 1. Juni 2017 stattgefundenen Betriebsrats-
schulung, die deutlich vor dem Ende der Amtszeit des 
Betriebsrats am 31. Mai 2018 lag, auch danach noch im 
Rahmen der Liquidation geltend gemacht werden kann, 
selbst wenn die Rechnungsstellung gegenüber dem Be-
triebsrat erst im November 2018 erfolgte.

Nach § 40 Abs. 1 BetrVG hat der Arbeitgeber die Kosten 
zu tragen, die anlässlich der Teilnahme eines Betriebs-
ratsmitglieds an einer Schulungsveranstaltung nach  
§ 37 Abs. 6 BetrVG entstanden sind, sofern das bei der 
Schulung vermittelte Wissen für die Betriebsratsarbeit 
erforderlich ist. Zu den vom Arbeitgeber zu tragenden 
Kosten gehören neben den eigentlichen Seminargebüh-

ren die notwendigen Reise-, Übernachtungs- und Ver-
pflegungskosten des Betriebsratsmitglieds.

Nach § 37 Abs. 6 S. 1 BetrVG ist die Vermittlung von 
Kenntnissen erforderlich, wenn sie unter Berücksichti-
gung der konkreten Verhältnisse in Betrieb und Be-

triebsrat notwendig ist, damit der Betriebsrat seine 
gegenwärtigen oder in naher Zukunft anstehenden 
Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen kann.

Bei der Prüfung der Erforderlichkeit hat der Betriebsrat 
die betriebliche Situation und die mit dem Besuch der 
Schulungsveranstaltung verbundenen finanziellen 
Belastungen des Arbeitgebers zu berücksichtigen. Er 
hat darauf zu achten, dass der Schulungszweck in ei-
nem angemessenen Verhältnis zu den hierfür aufzu-
wendenden Mitteln steht. Die Teilnahme an einer 
Schulungsveranstaltung ist nicht erforderlich, wenn 
sich der Betriebsrat vergleichbare Kenntnisse zumut-
bar und kostengünstiger auf andere Weise verschaf-
fen kann. Der Betriebsrat ist deshalb allerdings nicht 
gehalten, anhand einer umfassenden Marktanalyse 

den günstigsten Anbieter zu ermitteln 
und ohne Rücksicht auf andere Erwägun-
gen auszuwählen. Er muss nicht die kos-
tengünstigste Schulungsveranstaltung 
auswählen, wenn er eine andere Schu-
lung für qualitativ besser hält. Der Beur-
teilungsspielraum des Betriebsrats be-

zieht sich auch auf den Inhalt der Schulungsveranstal-
tung. Nur wenn mehrere gleichzeitig angebotene 
Veranstaltungen auch nach Ansicht des Betriebsrats 
im Rahmen des ihm zustehenden Beurteilungsspiel-
raums als qualitativ gleichwertig anzusehen sind, 
kann eine Beschränkung der Kostentragungspflicht 
des Arbeitgebers auf die Kosten der preiswerteren in 
Betracht kommen. Bei der Prüfung der Angemessen-
heit der Kosten können auch die Dauer der Veranstal-
tung im Hinblick auf die behandelten Themen, die 
örtliche Lage der Schulungsveranstaltung und die An-
zahl der zu entsendenden Betriebsratsmitglieder von 
Bedeutung sein.

Dies war hier der Fall, denn der Wirtschaftsausschuss 
war neu gebildet, woraus ein entsprechender Schu-
lungsbedarf von dessen Mitgliedern (den Antragstel-
lern zu 2-4) resultierte. Die vom Seminarveranstalter 
ausgewiesenen Kosten liegen nach Einschätzung der 
Kammer im Rahmen des üblichen. Soweit der Arbeit-
geber erstinstanzlich mit Schriftsatz vom 25. August 
2017 auf ein um etwa 25 % günstigeres Alternativan-
gebot des Veranstalters E (3534,30 €) verweist, fand 

... und er muss daher nicht die 
kostengünstigste Schulung auswählen, wenn er eine 

andere für qualitativ besser hält.

Der Betriebsrat ist nicht verpflichtet, 
anhand einer umfassenden Marktanalyse den günstigsten 

Schulungsanbieter zu ermitteln und ohne Rücksicht 
auf andere Erwägungen auszuwählen ... 
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dieses in der Zeit vom 3. bis 7. Juli 2017 – also 5 Wochen 
später – statt. Nach der Rechtsprechung des Bundes-
arbeitsgerichts sind jedoch nur gleichzeitig angebo-
tene Schulungsveranstaltungen miteinander ver-
gleichbar. Selbst wenn man dies anders sehen wollte, 
wäre im Hinblick auf den aktuell bestehenden Schu-
lungsbedarf (der Wirtschaftsausschuss war neu ge-
gründet worden) ein Zuwarten des Betriebsrats mit 
der Schulung der Mitglieder des Wirtschaftsausschus-
ses über einen Zeitraum von 5 Wochen unzumutbar. 
Soweit sich der Arbeitgeber auf ein weiteres, vom Ver-

anstalter F in der Zeit vom 30. Mai 2017 bis 2. Juni 2017 
in G durchgeführtes Seminar bezogen hat, fand dieses 
nicht statt.

Auch die Kosten für Unterkunft und Verpflegung hielten 
sich im Rahmen des üblichen.

Die Beschlussfassung über die Schulungsteilnahme  
(§ 29 BetrVG) war ordnungsgemäß; insoweit wird auf 
die Ausführungen des Arbeitsgerichts verwiesen.

Der Einwand des Arbeitgebers, bei der neuen Rechnung 
handele es sich um eine nicht ernst gemeinte Gefällig-
keitsrechnung, der keine rechtliche Wirkung zukomme, 
trifft nicht zu. Mit der Erstellung der Rechnung hat der 
Schulungsveranstalter dem Betriebsrat keine Gefällig-
keit erwiesen, sondern die von ihm gegenüber dem Be-
triebsrat erbrachten Leistungen geltend gemacht. Er 
hat damit seine ursprünglich fehlerhafte Rechnungs-
stellung gegenüber dem Ar-
beitgeber korrigiert, und seinen 
Vertragspartner in Anspruch 
genommen.

Es ist auch nicht treuwidrig, 
wenn der Betriebsrat den 
Schulungsveranstalter – was 
nicht ersichtlich ist – darauf 
hingewiesen haben sollte, 
dass die bislang gegenüber 
dem Arbeitgeber gestellte 
Rechnung nicht ordnungsgemäß ist. Eine derartige 
Vorgehensweise würde lediglich die nach § 22 BetrVG, 
§ 49 Abs. 2 BGB analog durchzuführende Liquidation 
beschleunigt haben. Dies müsste auch im Interesse 
des Arbeitgebers liegen. Eine Schädigungsabsicht sei-
tens des Betriebsrats liegt hierin nicht, denn die For-
derungen des Schulungsveranstalters sind begründet.

Download Vollversion

Anmerkung

In der vorliegenden Entscheidung hatte das LAG Frank-
furt zu entscheiden, ob der Anspruch des Betriebsrats 
gegenüber dem Arbeitgeber auf Freistellung von Kosten 
auch nach dem Ende der Amtszeit geltend gemacht 
werden kann.

Das LAG Frankfurt hat den Arbeitgeber verpflichtet, den 
Betriebsrat von den besagten Kosten freizustellen. Ob-
wohl mit dem Ende der Amtszeit jedes betriebsverfas-

sungsrechtliche Beteiligungsrecht des Be-
triebsrats entfalle, gelte der Betriebsrat in 
analoger Anwendung der § 22 BetrVG, § 49 
Abs. 2 BGB als fortbestehend, sofern Kos-
tenerstattungs- und Freistellungsansprü-
che, zum Zeitpunkt der Beendigung der 
Amtszeit des Betriebsrats vom Arbeitgeber 

noch nicht erfüllt worden seien. Auch die Tatsache, dass 
die an den Betriebsrat gerichteten Rechnungen erst nach 
dem Ende seiner Amtszeit gestellt wurden, spiele keine 
Rolle. Entscheidend sei, dass die Schulungsteilnahme und 
somit die Kostenverursachung vor dem Ende der Amtszeit 
erfolgt sei. 

Das LAG Frankfurt stützt seine Entscheidung auf eine 
vereinsrechtliche Vorschrift. Es sieht zutreffend die ver-
gleichbare Situation zu einem Verein in Liquidation. 
Nach § 49 Abs. 2 BGB gilt ein Verein bis zur Beendigung 
der Liquidation als fortbestehend, soweit der Zweck der 
Liquidation es erfordert.

Dafür spricht, dass der Anspruch auf Kostenübernah-
me für den Arbeitgeber noch während der Amtszeit 
des Betriebsrats entstanden ist. Dieser würde auch 
unzweifelhaft bestehen, wenn die Amtszeit des bis-
herigen Betriebsrats beendet wurde und ein neuer 

Betriebsrat gewählt wurde. In diesem Fall müsste der 
kostenverursachende Beschluss nicht vom neuge-
wählten Betriebsrat bestätigt werden. Nichts anderes 
kann aber dann gelten, wenn es keinen Betriebsrat 
mehr gibt.

Stefan Sommer, 
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Berlin

Konsequenzen für die Praxis

1. Auch nach dem Ende seiner Amtszeit kann ein Betriebsrat vom Ar- 
beitgeber die Freistellung von Kosten verlangen, sofern der zur Be- 
gründung der Forderung führende Lebenssachverhalt in die Amtszeit 
fällt. 
2. Unerheblich ist, ob die Forderung vom Gläubiger vor oder nach dem 
Ende der Amtszeit geltend gemacht wird.

Bei aktuellem Schulungsbedarf 
des Wirtschaftsausschusses ist ein Zuwarten mit der 

Schulung über 5 Wochen unzumutbar.

http://www.dokumente.dbb.de/dokumente/zbvr/2020/zbvronline_2020_03_05.pdf
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Freizeitausgleich für Arbeit innerhalb der Rufbereitschaft 
im Bereich des TVL  
1. Nach § 8 Abs. 5 Satz 5 Alt. 1 TVL kommt es nicht da
rauf an, ob es sich tatsächlich um zusätzlich geleistete 
Arbeit bzw. um Überstunden im Tarifsinn handelt. Nach 
der tariflichen Regelung sind Zeiten der tatsächlichen 
Inanspruchnahme innerhalb der Rufbereitschaft unab
hängig davon „mit dem Entgelt für Überstunden“ zu 
bezahlen. Damit schuldet der Arbeitgeber sowohl das 
Überstundenentgelt iSd. Protokollerklärung zu § 8  
Abs. 1 TVL als auch den Überstundenzuschlag nach § 8 
Abs. 1 Satz 2 Buchst. a TVL unter Berücksichtigung der 
Rundungsregelung in § 8 Abs. 5 Satz 5 TVL.
2. Gemäß § 8 Abs. 5 Satz 7 TVL kann entsprechend § 8 
Abs. 1 Satz 4 TVL statt des nach § 8 Abs. 5 Satz 5 TVL 
zu zahlenden Entgelts eine Gutschrift in Zeit auf dem 
Arbeitszeitkonto möglich. Eine solche Buchung ist nach 
§ 10 Abs. 3 Satz 2 TVL iVm. § 3 Abs. 2 Nr. 1.2 Buchst. b 
DV Nr. 33 zulässig. Ungeachtet des Umstands, dass § 8 
Abs. 1 Satz 4 TVL unmittelbar nur die Faktorisierung 
der Zeitzuschläge nach Satz 2 ermöglicht, können im 
Rahmen der nach § 8 Abs. 5 Satz 7 TVL angeordneten 
entsprechenden Anwendung dieser Tarifnorm sämtli
che von § 8 Abs. 5 TVL erfassten Entgeltbestandteile 
in Zeit umgewandelt und auf dem Arbeitszeitkonto 
gutgeschrieben werden, sofern die weiteren Voraus
setzungen vorliegen
(Leitsätze aus den Gründen)
BAG, Urteil v. 30.10.2019 – 6 AZR 581/18 –

Zum Sachverhalt

Die Parteien streiten über eine Gutschrift auf dem Ar-
beitszeitkonto.

Der Kläger ist seit 1994 bei dem beklagten Land, zuletzt 
beim Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) 
beschäftigt. Arbeitsvertraglich sind der Mantel-Tarif-
vertrag für Arbeiter der Länder (MTL II) vom 27. Februar 
1964 und diesen ergänzende, ändernde oder an seine 
Stelle tretende Tarifverträge in Bezug genommen. Der 
Kläger wird nach Entgeltgruppe 5 Stufe 6 des Tarifver-
trags für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) ver-
gütet. Der TV-L idF vom 28. März 2015 bestimmt aus-
zugsweise:

„§ 8 Ausgleich für Sonderformen der Arbeit

(1) 1Beschäftigte erhalten neben dem Entgelt für die 
tatsächliche Arbeitsleistung Zeitzuschläge. 2Die Zeitzu-
schläge betragen – auch bei Teilzeitbeschäftigten – je 
Stunde
a) für Überstunden (…)
d) bei Feiertagsarbeit (…)

… 4Auf Wunsch der Beschäftigten können, soweit ein 
Arbeitszeitkonto (§ 10) eingerichtet ist und die betrieb-

lichen/dienstlichen Verhältnisse es zulassen, die nach 
Satz 2 zu zahlenden Zeitzuschläge entsprechend dem 
jeweiligen Vomhundertsatz einer Stunde in Zeit umge-
wandelt (faktorisiert) und ausgeglichen werden. …

(…) … (5) 1Für die Rufbereitschaft wird eine tägliche Pau-
schale je Entgeltgruppe gezahlt. … 5Die Zeit jeder ein-
zelnen Inanspruchnahme innerhalb der Rufbereitschaft 
mit einem Einsatz außerhalb des Aufenthaltsorts im 
Sinne des § 7 Absatz 4 einschließlich der hierfür erfor-
derlichen Wegezeiten wird auf eine volle Stunde gerun-
det und mit dem Entgelt für Überstunden sowie etwa-
iger Zeitzuschläge nach Absatz 1 bezahlt. … 7Absatz 1 
Satz 4 gilt entsprechend, soweit die Buchung auf das 
Arbeitszeitkonto nach § 10 Absatz 3 Satz 2 zulässig ist. 
…

§ 10 Arbeitszeitkonto
… (3) 1Auf das Arbeitszeitkonto können … nicht durch 
Freizeit ausgeglichene Zeiten nach § 8 Absatz 1 Satz 5 
und Absatz 4 sowie in Zeit umgewandelte Zuschläge 
nach § 8 Absatz 1 Satz 4 gebucht werden.

2Weitere Kontingente (zum Beispiel Rufbereitschafts-/
Bereitschaftsdienstentgelte) können durch Betriebs-/
Dienstvereinbarung zur Buchung freigegeben werden.
…“

Der LBM vereinbarte mit dem Gesamtpersonalrat am 
21./22. Oktober 2013 die Dienstvereinbarung Nr. 33 zur 
Einrichtung von Arbeitszeitkonten (DV Nr. 33). Deren  
§ 3 lautet auszugsweise wie folgt:

„§ 3 Inhalt des Arbeitszeitkontos
… (2) Auf das Arbeitszeitkonto können folgende Zeiten 
gebucht werden: …
1.2) Zeiten gem. § 10 Abs. 3 Satz 2 TV-L (in Zeit umge-
wandelte Entgelte für Rufbereitschaft):
a) Zeit der Rufbereitschaft nach § 8 Abs. 5 Satz 2, 3, 4 
TV-L (Pauschalen/12,5%)
b) Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft nach  
§ 8 Abs. 5 Satz 5, 6 TV-L
c) Zeitzuschlag für Arbeiten innerhalb der Rufbereit-
schaft nach § 8 Abs. 5 Satz 5, 6 TV-L“

Für den Kläger gilt freitags eine feste Arbeitszeit von 
07:00 Uhr bis 12:30 Uhr. Der Kläger wird auch für Ruf-
bereitschaft eingeteilt. Innerhalb der Rufbereitschaft 
am Freitag, dem 1. Mai 2015, zog ihn das beklagte Land 
von 14:15 Uhr bis 19:30 Uhr zur Arbeit außerhalb seines 
Aufenthaltsorts iSd. § 7 Abs. 4 TV-L heran. Der Kläger 
erhielt für diesen Feiertag neben der Entgeltfortzahlung 
nach § 2 EFZG sowie der Rufbereitschaftspauschale nach 
§ 8 Abs. 5 Satz 2 TV-L in Höhe des vierfachen Stunden-
entgelts auch Zeitzuschläge nach § 8 Abs. 5 Satz 5 iVm. 
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Abs. 1 Satz 2 Buchst. a und Buchst. d TV-L in Höhe von 
30 % (Überstunden) und 35 % (Feiertagsarbeit) gezahlt. 
Darüber hinaus schrieb das beklagte Land dem Arbeits-
zeitkonto des Klägers sechs Stunden gut.

Der Kläger hat die Ansicht vertreten, er habe gemäß  
§ 8 Abs. 5 Satz 5 Alt. 1 TV-L Anspruch auf Entgelt für 
seine tatsächliche Arbeitsleistung am 1. Mai 2015, wel-
ches nach seiner Wahl in Form einer Zeitgutschrift auf 
dem Arbeitszeitkonto noch zu erfüllen sei. Der Frei-
zeitausgleich für Feiertagsarbeit sei zwar gutgeschrie-
ben worden. Es fehle jedoch an der Zeitgutschrift für 
die „an sich“ geleistete Arbeitszeit.

Der Kläger hat zuletzt beantragt, das beklagte Land zu 
verurteilen, dem Kläger für geleisteten Dienst am 1. Mai 
2015 eine Zeitgutschrift von weiteren 5,15 Stunden vor-
zunehmen.

Das beklagte Land hat beantragt, die Klage abzuweisen. 
Es hat die Auffassung vertreten, die Zeit der tatsächli-
chen Inanspruchnahme innerhalb der Rufbereitschaft 
sei nicht mehr zu vergüten, wenn dafür bereits Frei-
zeitausgleich gewährt worden sei. Der Kläger habe hin-
sichtlich der Überstundenvergütung nur Anspruch auf 
entweder einmal Freizeitausgleich oder einmal Vergü-
tung. (…)

Die Vorinstanzen haben der Klage stattgegeben. (…)

Aus den Gründen

Die Revision ist begründet. Mit der von ihm gegebenen 
Begründung hätte das Landesarbeitsgericht die Beru-
fung des beklagten Landes nicht zurückweisen dürfen. 
(…)

I. Die Klage ist in der gebotenen Auslegung zulässig. Mit 
ihr verlangt der Kläger, zusätzlich zu der aus seiner Sicht 
bereits erhaltenen Zeitgutschrift für die Feiertagsarbeit 
nach § 8 Abs. 1 Satz 2 Buchst. d Spiegel-
strich 2 TV-L, die Vergütung der während 
der Rufbereitschaft am 1. Mai 2015 von 
14:15 Uhr bis 19:30 Uhr tatsächlich er-
brachten Arbeitsleistung nach § 8 Abs. 5 
Satz 5 Alt. 1 TV-L in Form einer weiteren 
Zeitgutschrift auf seinem Arbeitszeitkon-
to. (…) In diesem Sinne haben das Arbeits- und das Lan-
desarbeitsgericht den Streitgegenstand verstanden und 
ausschließlich über einen Anspruch auf Zeitgutschrift 
für die „Arbeit an sich“ entschieden. (…)

II. Ob der so verstandene Antrag begründet ist, kann 
der Senat auf der Grundlage der bisherigen Feststellun-
gen des Landesarbeitsgerichts nicht abschließend ent-
scheiden.

1. Aufgrund der in § 2 des Arbeitsvertrags vom 13. Juni 
1994 enthaltenen Bezugnahmeklausel ist auf das Ar-

beitsverhältnis der TV-L als ein, über den Zwischen-
schritt des Manteltarifvertrags für Arbeiterinnen und 
Arbeiter des Bundes und der Länder (MTArb), den MTL 
II ersetzender Tarifvertrag anzuwenden (…).

2. Der Anspruch des Klägers ist nach § 611 Abs. 1 BGB 
iVm. § 8 Abs. 5 Satz 5 Alt. 1, Satz 7, § 10 Abs. 3 Satz 2 TV-L 
iVm. § 3 Abs. 2 Nr. 1.2 Buchst. b DV Nr. 33 entstanden.

a) Der Kläger ist innerhalb der für den 1. Mai 2015 ange-
ordneten Rufbereitschaft von 14:15 Uhr bis 19:30 Uhr 
außerhalb seines Aufenthaltsorts iSd. § 7 Abs. 4 TV-L 
tatsächlich zur Arbeit herangezogen worden. Diese Zeit 
der Inanspruchnahme einschließlich der erforderlichen 
Wegezeiten wird auf eine volle Stunde gerundet und 
mit dem Entgelt für Überstunden bezahlt (§ 8 Abs. 5 
Satz 5 Alt. 1 TV-L). Dabei kommt es entgegen der Annah-
me der Revision nicht darauf an, ob es sich tatsächlich 
um zusätzlich geleistete Arbeit bzw. um Überstunden 
im Tarifsinn handelt. Nach der tariflichen Regelung sind 
– wovon das Landesarbeitsgericht zutreffend ausgeht 
– Zeiten der tatsächlichen Inanspruchnahme innerhalb 
der Rufbereitschaft unabhängig davon „mit dem Entgelt 
für Überstunden“ zu bezahlen. Damit schuldet der Ar-
beitgeber sowohl das Überstundenentgelt iSd. Proto-
kollerklärung zu § 8 Abs. 1 TV-L als auch den Überstun-
denzuschlag nach § 8 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a TV-L unter 
Berücksichtigung der Rundungsregelung in § 8 Abs. 5 
Satz 5 TV-L.

b) Gemäß § 8 Abs. 5 Satz 7 TV-L kann der Kläger ent-
sprechend § 8 Abs. 1 Satz 4 TV-L statt des nach § 8  
Abs. 5 Satz 5 TV-L zu zahlenden Entgelts eine Gutschrift 
in Zeit auf seinem Arbeitszeitkonto beanspruchen. Eine 
solche Buchung ist nach § 10 Abs. 3 Satz 2 TV-L iVm.  
§ 3 Abs. 2 Nr. 1.2 Buchst. b DV Nr. 33 zulässig. Ungeach-
tet des Umstands, dass § 8 Abs. 1 Satz 4 TV-L unmittel-
bar nur die Faktorisierung der Zeitzuschläge nach Satz 2 
ermöglicht, können im Rahmen der nach § 8 Abs. 5 Satz 
7 TV-L angeordneten entsprechenden Anwendung die-

ser Tarifnorm sämtliche von § 8 Abs. 5 TV-L erfassten 
Entgeltbestandteile in Zeit umgewandelt und auf dem 
Arbeitszeitkonto gutgeschrieben werden, sofern die 
weiteren Voraussetzungen vorliegen. Dafür spricht 
auch die Verknüpfung mit § 10 Abs. 3 Satz 2 TV-L, die 
die Zeitgutschrift für „weitere Kontingente (zum Bei-
spiel Rufbereitschafts-/ Bereitschaftsdienstentgelte)“ 
ermöglicht.

Die betrieblichen Verhältnisse lassen eine solche Um-
wandlung von Entgelt in Zeit zu. Das Landesarbeitsge-
richt hat festgestellt, dass die Gutschrift für die an sich 

Die zu entgeltende Zeit der 
tatsächlichen Inanspruchnahme während der Rufbereitschaft 

umfasst auch die Wegezeiten.
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geleistete Arbeitszeit unstreitig in das Arbeitszeitkonto 
eingestellt werden könnte.

c) Wie bereits der Wortlaut des § 8 Abs. 5 Satz 5 TV-L 
(„sowie“) eindeutig belegt, werden Zeiten der tatsäch-
lichen Inanspruchnahme innerhalb der Rufbereitschaft 
mit dem Entgelt für Überstunden und zusätzlich mit 
„etwaigen Zeitzuschlägen nach Absatz 1“ bezahlt. Auf 
die zwischen den Parteien erörterte Frage, ob die Gut-
schrift eines in Zeit umgewandelten Entgelts für Über-
stunden nach § 8 Abs. 5 Satz 5 TV-L auf dem Arbeitszeit-

konto zugleich auch einen Freizeitausgleich darstellt 
und der Arbeitgeber deshalb den Feiertagszuschlag nur 
noch in Höhe von 35 % gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 Buchst. d 
Spiegelstrich 2 TV-L schuldet, kommt es hingegen nicht 
streitentscheidend an. Der Kläger beansprucht, wie aus-
geführt, die Gutschrift des in Zeit umgewandelten Über-
stundenentgelts, hingegen nicht den Feiertagszuschlag 
bzw. dessen Umwandlung in Zeit und Gutschrift auf 
dem Arbeitszeitkonto. Er begehrt auch nicht den Frei-
zeitausgleich für geleistete Feiertagsarbeit. Dieser ist 
nach Auffassung des Klägers erfüllt.

3. Die vom Landesarbeitsgericht getroffenen Feststel-
lungen rechtfertigen nicht die Annahme, dass der An-
spruch noch nicht erfüllt ist (§ 362 BGB). Eine eigene 
Sachentscheidung ist dem Senat mangels ausreichender 
Feststellungen nicht möglich.

a) Das Landesarbeitsgericht hat angenommen, der vom 
Kläger geltend gemachte Anspruch auf Gutschrift des 
in Zeit umgewandelten Entgelts für die tatsächliche In-
anspruchnahme während der Rufbereitschaft am 1. Mai 
2015 auf seinem Arbeitszeitkonto sei noch nicht erfüllt. 
Das beklagte Land habe gemäß seiner Aufstellung in 
der Berufungsbegründung Überstundenvergütung nach 
§ 8 Abs. 5 Satz 5 Alt. 1 TV-L in Höhe von 0,00 Euro gezahlt 
und damit die Zeit der tatsächlichen Inanspruchnahme 
(noch) nicht vergütet. Allerdings hat das Landesarbeits-
gericht auch festgestellt, dass dem Arbeitszeitkonto des 
Klägers sechs Stunden als Freizeitausgleich gutgeschrie-
ben worden seien. Aus seinen Feststellungen ergibt sich 
jedoch nicht, ob – wovon der Kläger ausgeht – damit 
ein aufgrund der Feiertagsarbeit zu gewährender Frei-
zeitausgleich getilgt werden sollte, oder – wie das be-
klagte Land behauptet – die Gutschrift von sechs Stun-
den das nach Wahl des Klägers in Zeit umgewandelte 
Entgelt für die tatsächliche Inanspruchnahme während 
der Rufbereitschaft darstellt.

b) Eine eigene Sachentscheidung ist dem Senat ver-
wehrt. Das Landesarbeitsgericht hat keine Feststellun-

gen dazu getroffen, auf welche Schuld das beklagte 
Land leisten wollte, als es dem Arbeitszeitkonto des 
Klägers sechs Stunden gutgeschrieben hat. Auch das 
vom Landesarbeitsgericht in Bezug genommene Partei-
vorbringen ist nicht einheitlich. So hat das beklagte Land 
zur Erfüllung des streitgegenständlichen Anspruchs in 
der Klageerwiderung zunächst ausgeführt, dass es un-
streitig sein dürfte, dass für die vom Kläger geleistete 
Feiertagsarbeit eine Zeitgutschrift von 100 % erfolgt und 
ein Zuschlag von 35 % gezahlt worden sei. Später hat es 
darauf hingewiesen, dass für die Zeit der tatsächlichen 

Inanspruchnahme eine Überstundenver-
gütung von 0,00 Euro gezahlt worden sei. 
Dies deshalb, da der Kläger auf die Ge-
währung der Überstundenvergütung ver-
zichtet und stattdessen gemäß § 8 Abs. 5 
Satz 7, Abs. 1 Satz 4 iVm. § 10 Abs. 3 Satz 2 
TV-L iVm. § 3 Abs. 2 Nr. 1.2 Buchst. b DV  

Nr. 33 die Umwandlung in Zeit gewählt habe. Dement-
sprechend seien ihm die sechs Stunden auf dem Arbeits-
zeitkonto gutgeschrieben worden. Dieses Vorbringen 
hat das beklagte Land auf Nachfrage des Landesarbeits-
gerichts in der mündlichen Berufungsverhandlung wie-
derholt. Die bei dieser Gelegenheit vorgelegten „Bu-
chungen auf das Jahresarbeitszeitkonto im Mai 2015/
KW 18“ weisen allerdings für den 1. Mai 2015 eine Bu-
chung in Höhe von 5,25 Stunden für „Feiertag FZA 
(100%)“ und von 0,75 Stunden für „Arbeit in Rufbereit-
schaft (100%)“ auf.

Der Kläger hat eine Erfüllung des streitgegenständli-
chen Anspruchs durch die gutgeschriebenen sechs Stun-
den bestritten und darauf verwiesen, dass damit der 
aufgrund der Feiertagsarbeit geschuldete Freizeitaus-
gleich erfüllt worden sei.

c) Dem Senat ist eine eigene Entscheidung im Sinne 
einer Klageabweisung auch nicht deswegen möglich, 
weil das beklagte Land das reguläre Tabellenentgelt für 
Mai 2015 gezahlt hat. Dadurch hat es den streitgegen-
ständlichen Anspruch nicht erfüllt. Das reguläre Tabel-
lenentgelt gilt nur die Arbeitszeit ab, die infolge des 
gesetzlichen Feiertags ausfällt (§ 2 Abs. 1 EFZG), dh. im 
Falle des Klägers die am 1. Mai 2015 ausgefallene regel-
mäßige Arbeitszeit zwischen 07:00 Uhr und 12:30 Uhr. 
§ 8 Abs. 5 Satz 5 TV-L stellt hingegen eine Vergütungs-
regelung für Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereit-
schaft und damit außerhalb der regelmäßigen Arbeits-
zeit des einzelnen Arbeitnehmers dar.

III. Bei seiner erneuten Befassung mit der Sache wird 
das Landesarbeitsgericht insbesondere aufzuklären ha-
ben, ob und wenn ja, welche Tilgungsbestimmung das 
beklagte Land bei Gutschrift der sechs Stunden auf dem 
Arbeitszeitkonto des Klägers getroffen hat (§ 366 Abs. 1 
BGB).

Download Vollversion

Zeiten der tatsächlichen Inanspruch
nahme innerhalb der Rufbereitschaft werden nach 

TVL mit dem Entgelt für Überstunden und zusätzlichen 
etwaigen Zeitzuschlägen bezahlt.

http://www.dokumente.dbb.de/dokumente/zbvr/2020/zbvronline_2020_03_06.pdf
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Ausgleich des Arbeitszeitkontos durch in gerichtlichem 
Vergleich vereinbarte Freistellung  
Eine Freistellungserklärung des Arbeitgebers muss 
deutlich machen, dass die Freistellung unter Anrech
nung von Freizeitausgleichsansprüchen stattfindet. 
Ohne diese konkrete Formulierung ist für den Arbeit
nehmer nicht erkennbar, dass ein etwaiges Guthaben 
seines Arbeitszeitkontos mit der Freistellung abgegol
ten wird.
(Leitsatz der Redaktion)
BAG, Urteil v. 20.11.2019 – 5 AZR 578/18 –

Zum Sachverhalt

Die Parteien streiten über die Abgeltung eines Zeitgut-
habens und dabei insbesondere darüber, ob das Arbeits-
zeitkonto der Klägerin durch die in einem gerichtlichen 
Vergleich im Kündigungsschutzprozess vereinbarte 
Freistellung ausgeglichen worden ist.

Die Klägerin war bei der Beklagten bzw. deren Rechts-
vorgängerin seit dem 1. Januar 2014 als Sekretärin be-
schäftigt (…). Nachdem die Beklagte das Arbeitsverhält-
nis fristlos gekündigt hatte, schlossen die Parteien im 
Kündigungsschutzprozess am 15. November 2016 einen 
gerichtlichen Vergleich. Danach endete das Arbeitsver-
hältnis durch ordentliche Arbeitgeberkündigung mit 
Ablauf des 31. Januar 2017. Außerdem heißt es in dem 
Vergleich unter Ziff. 3:

„Die Beklagten stellen die Klägerin unwiderruflich von 
der Pflicht der Erbringung der Arbeitsleistung bis ein-
schließlich 31.01.2017 unter Fortzahlung der vereinbar-
ten Vergütung frei. Urlaubsansprüche der Klägerin für 
2016 und 2017 werden mit der Freistellung in Natura 
gewährt.“

Damit sollte der Rechtsstreit erledigt sein, eine allge-
meine Abgeltungs- bzw. Ausgleichsklausel enthält der 
Vergleich hingegen nicht.

Bei der Beklagten wurde für die Klägerin ein (elektroni-
sches) Arbeitszeitkonto geführt. Sollten dort erfasste 
Arbeitsstunden ausgeglichen werden, musste über das 
Zeiterfassungsprogramm ein Antrag auf Freizeitaus-
gleich gestellt werden, der der Genehmigung der Be-
klagten bedurfte. Zum 30. September 2016 wies das 
Arbeitszeitkonto der Klägerin einen Saldo zu ihren Guns-
ten von 67,10 Stunden auf. Dessen Abgeltung verlang-
te die Klägerin nach der Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses erfolglos.

Mit der am 27. März 2017 anhängig gemachten Klage 
hat die Klägerin die Abgeltung des Guthabens auf ihrem 
Arbeitszeitkonto begehrt und gemeint, dieses sei vor 
der Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht durch 
Freizeit ausgeglichen worden.

Die Klägerin hat zuletzt sinngemäß beantragt, die Be-
klagte zu verurteilen, an die Klägerin 1.317,28 Euro brut-
to nebst Zinsen i. H. v. fünf Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz seit dem 1. Februar 2017 zu zahlen.

Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt und die 
Auffassung vertreten, durch die im gerichtlichen Ver-
gleich vereinbarte unwiderrufliche Freistellung sei – ne-
ben der Urlaubsgewährung – auch der Anspruch der 
Klägerin auf Freizeitausgleich zum Abbau des Arbeits-
zeitkontos erfüllt. Einer ausdrücklichen Vereinbarung 
hierzu habe es nicht bedurft.

Das Arbeitsgericht hat der Klage stattgegeben. Das Lan-
desarbeitsgericht hat auf die Berufung der Beklagten 
die Klage abgewiesen. Mit der vom Bundesarbeitsge-
richt zugelassenen Revision begehrt die Klägerin die 
Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils.

Aus den Gründen

Die Revision der Klägerin ist begründet. Das Landesar-
beitsgericht hat der Berufung der Beklagten gegen das 
der Klage stattgebende Urteil des Arbeitsgerichts zu 
Unrecht entsprochen. Die Klage ist zulässig und begrün-
det. (…)

Die Klägerin hat Anspruch auf Abgeltung des Zeitgut-
habens auf dem für sie bei der Beklagten geführten 
Arbeitszeitkonto, das nach den nicht angegriffenen 
Feststellungen des Landesarbeitsgerichts zuletzt 67,10 
Stunden betrug. Weil dieser Positivsaldo nicht bis zur 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Freizeit ab-
gebaut wurde, kann die Klägerin dessen Ausgleich in 
Geld verlangen. Das folgt aus einer konkludenten Ab-
rede der Parteien bei der Errichtung des Arbeitszeitkon-
tos.

Ein Arbeitszeitkonto hält im Allgemeinen fest, in wel-
chem zeitlichen Umfang der Arbeitnehmer seine Haupt-
leistungspflicht nach § 611a Abs. 1 Satz 1 BGB erbracht 
hat oder aufgrund eines Entgeltfortzahlungstatbe-
stands nicht erbringen musste und deshalb Vergütung 
beanspruchen kann bzw. in welchem Umfang er noch 
Arbeitsleistung für die vereinbarte und gezahlte Vergü-
tung erbringen muss. Abhängig von der zugrundelie-
genden Abrede der Vertragsparteien kann ein Arbeits-
zeitkonto den Vergütungsanspruch verbindlich bestim-
men oder für die Höhe eines Anspruchs auf Freizeitaus-
gleich oder die Höhe eines Vorschusses maßgebend 
sein.

Begehrt der Arbeitnehmer die Abgeltung eines Gutha-
bens auf seinem Arbeitszeitkonto, macht er folglich 
(nur) den Vergütungsanspruch für vorgeleistete Arbeit 
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geltend. Auf die Anspruchsvoraussetzungen „echter“ 
Überstundenvergütung – entsprechende ausdrückliche 
arbeitsvertragliche Vereinbarung der Vergütung von 
Überstunden oder die Fiktion einer stillschweigenden 
Vereinbarung nach § 612 Abs. 1 BGB – kommt es deshalb 
nicht an. Auch die vom Bundesarbeitsgericht entwickel-
ten Grundsätze zur Darlegungs- und Beweislast für die 
Leistung von Überstunden und deren arbeitgeberseiti-
ge Veranlassung und Zurechnung im Überstundenpro-
zess spielen keine Rolle. Denn der Arbeitgeber stellt mit 
der vorbehaltlosen Ausweisung in einem für den Ar-
beitnehmer geführten Arbeitszeitkonto dessen Saldo 
streitlos und bringt damit regelmäßig zum Ausdruck, 
dass bestimmte Arbeitsstunden tatsächlich und mit 
seiner Billigung geleistet wurden.

Der Abbau eines Arbeitszeitkontos, der nicht spiegel-
bildlich zu seinem Aufbau erfolgen muss, richtet sich 
nach der der Führung des Arbeitszeitkontos zugrunde-
liegenden Vereinbarung (Arbeitsvertrag, Betriebsver-
einbarung, Tarifvertrag). Im Streitfall erfolgte der Abbau 
des Arbeitszeitkontos nach den nicht angegriffenen 
Feststellungen des Landesarbeitsgerichts durch Frei-
zeitausgleich. Dass während des vollzogenen Arbeits-
verhältnisses Zeitgutgaben – auch – durch Geldleistung 
ausgeglichen worden wäre, hat die Klägerin nicht be-
hauptet. An einer ausdrücklichen Vereinbarung der Par-
teien über den Umgang mit Positiv- oder Negativsalden 
auf dem Arbeitszeitkonto im Falle der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses fehlt es.

Mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses geht re-
gelmäßig die Schließung des Arbeitszeitkontos einher, 
ein Freizeitausgleich ist nach dem Ausscheiden des Ar-
beitnehmers nicht mehr möglich. Wenn nicht ausdrück-
lich anderes vereinbart ist, enthält die einvernehmliche 
Errichtung eines Arbeitszeitkontos die konkludente Ab-
rede, dass das Konto spätestens mit Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses auszugleichen ist. Denn regelmä-

ßig will weder der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber vor-
geleistete Arbeit „schenken“ noch der mit der Zahlung 
einer verstetigten Vergütung vorleistende Arbeitgeber 
auf eine finanzielle Erstattung seiner Vorschussleistung 
verzichten. Gelingt es vor der Beendigung des Arbeits-
verhältnisses nicht, ein positives Guthaben des Arbeit-
nehmers durch entsprechende Freizeit abzubauen, hat 
der Arbeitgeber den Positivsaldo finanziell auszuglei-
chen.

Davon ausgehend ist mit der Beendigung des Arbeits-
verhältnisses der Parteien am 31. Januar 2017 der streit-
gegenständliche Abgeltungsanspruch entstanden und 

fällig geworden. Denn bis dahin ist der aus dem Gutha-
ben auf dem Arbeitszeitkonto folgende Anspruch der 
Klägerin auf Freizeitausgleich nicht durch Erfüllung  
(§ 362 Abs. 1 BGB) erloschen.

Freizeit ist im arbeitsrechtlichen Sinne das Gegenteil 
von Arbeitszeit. Die Erfüllung des Freizeitausgleichsan-
spruchs erfolgt daher durch Freistellung des Arbeitneh-
mers von seiner Pflicht, Arbeitsleistungen zu erbringen. 
Die Umsetzung erfolgt dadurch, dass der Arbeitgeber 
den Arbeitnehmer zum Abbau eines vorhandenen Frei-
zeitguthabens an Tagen, die für diesen „an sich“ Ar-
beitstage wären, von seiner Pflicht, Arbeitsleistungen 
zu erbringen, befreit.

Die Klägerin war zwar jedenfalls im Anschluss an den 
gerichtlichen Vergleich bis zur Beendigung des Arbeits-
verhältnisses von der Pflicht zur Erbringung der Arbeits-
leistung unter Fortzahlung ihrer Vergütung unwider-
ruflich freigestellt. Doch hatte die Beklagte damit den 
Freizeitausgleichsanspruch der Klägerin zum Abbau des 
Arbeitszeitkontos nicht erfüllt.

Allerdings hätte die Beklagte Freizeitausgleich zum 
Zwecke des Abbaus des Arbeitszeitguthabens einseitig 
festlegen können. Es ist nicht ersichtlich und von der 
Klägerin auch nicht behauptet worden, der Beklagten 
wäre solches nach der der Führung des Arbeitszeitkon-
tos zugrundeliegenden Vereinbarung verwehrt gewe-
sen. Das Erfordernis eines Antrags der Klägerin auf Frei-
zeitausgleich bedeutet lediglich, dass sie damit – ähn-
lich wie es § 7 Abs. 1 Satz 1 BUrlG für den Urlaub vorsieht 
– ihren Wunsch für die zeitliche Lage des Freizeitaus-
gleichs zum Ausdruck brachte.

Mit der Freistellung der Klägerin im Anschluss an den 
gerichtlichen Vergleich hat die Beklagte indes nur ihre 
Verpflichtung aus dem Vergleich erfüllt, nicht jedoch 
zugleich die ihr aus der der Führung des Arbeitszeitkon-

tos zugrundeliegenden Vereinbarung ob-
liegende Leistung „Freizeitausgleich zum 
Abbau des Arbeitszeitkontos“ i. S. d. § 362 
Abs. 1 BGB bewirkt. Dafür ist die bloße 
Freistellung als solche nicht ausreichend. 
Wegen der unterschiedlichen Rechtsfol-
gen, die eine Freistellung haben kann, 

muss der Arbeitnehmer erkennen können, dass der Ar-
beitgeber ihn zur Erfüllung des Anspruchs auf Frei-
zeitausgleich zum Abbau des Arbeitszeitkontos von der 
Arbeitspflicht freistellen will. Anderenfalls ist nicht fest-
stellbar, ob der Arbeitgeber als Schuldner des Frei-
zeitausgleichsanspruchs eine Erfüllungshandlung be-
wirken, (nur) den Beschäftigungsanspruch des Arbeit-
nehmers – z. B. weil er an der Weiterarbeit nach Aus-
spruch einer Kündigung kein Interesse hat – ausschließen 
oder aus sonstigen Gründen als Gläubiger der Arbeits-
leistung auf deren Annahme mit den in § 615 BGB be-
zeichneten Folgen – insbesondere der Anrechnung an-
derweitigen Verdienstes nach § 615 Satz 2 BGB – ver-

Ist nichts anderes vereinbart, enthält 
die einvernehmliche Errichtung des Arbeitszeitkontos die 

konkludente Abrede, dass das Konto spätestens mit Beendi
gung des Arbeitsverhältnisses auszugleichen ist.
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zichten will. Daran fehlt es vorliegend. In dem gericht-
lichen Vergleich ist weder ausdrücklich noch konkludent 
mit hinreichender Deutlichkeit festgehalten, dass die 
Beklagte die Klägerin (auch) unter Anrechnung des Frei-
zeitausgleichsanspruchs zum Abbau des Arbeitszeit-
kontos von der Pflicht zur Erbringung der Arbeitsleis-
tung freistellt. Die Beklagte hat auch nicht in Vollzug 
des gerichtlichen Vergleichs durch anderweitige Erklä-
rungen zum Ausdruck gebracht, dass die Freistellung 
zum Zwecke der Erfüllung des Freizeitausgleichsan-
spruchs erfolge.

Anders als für den Urlaub, der nach Ziff. 3 Satz 2 des 
gerichtlichen Vergleichs „mit der Freistellung in Natura 
gewährt“ sein soll, fehlt es zum Abbau des 
Positivsaldos auf dem Arbeitszeitkonto an 
einer ausdrücklichen Anrechnungsklausel 
etwa dahingehend, dass die Freistellung 
unter Anrechnung auf den Anspruch auf 
Freizeitausgleich zum Abbau des Arbeits-
zeitkontos erfolgt oder dieser mit der 
Freistellung (mit)erfüllt sein soll. Eine dahingehende 
konkludente Vereinbarung lässt sich dem Prozessver-
gleich nicht hinreichend deutlich durch Auslegung ent-
nehmen. Die gegenteilige Auffassung des Landesar-
beitsgerichts hält der revisionsrechtlichen Überprüfung 
nicht stand.

Nach §§ 133, 157 BGB sind Verträge – auch Prozessver-
gleiche – so auszulegen, wie die Parteien sie nach Treu 
und Glauben unter Berücksichtigung der Verkehrssitte 
verstehen mussten. Dabei ist zunächst vom Wortlaut 
auszugehen. Zur Ermittlung des wirklichen Willens der 
Parteien sind jedoch auch die außerhalb der Vereinba-
rung liegenden Umstände einzubeziehen, soweit sie 
einen Schluss auf den Sinngehalt der Erklärung zulas-
sen. Ebenso sind die bestehende Interessenlage und der 
mit dem Rechtsgeschäft verfolgte Zweck zu berücksich-
tigen. Dabei unterliegt die Auslegung typischer Klauseln 
in Prozessvergleichen, die zur Beilegung einer Vielzahl 
von Rechtsstreitigkeiten verwendet werden, selbst 
wenn der materielle Regelungsgehalt des Vergleichs 
ausschließlich individuell bestimmt ist, der vollen revi-
sionsrechtlichen Überprüfung. Um eine solche typische 
Klausel handelt es sich bei der Freistellungsvereinba-
rung in Ziff. 3 des Prozessvergleichs.

Die Freistellung knüpft an die zuvor geregelte Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses an. Dabei waren sich die 
Parteien einig, dass ihr Arbeitsverhältnis nicht mit dem 
Zugang der fristlosen Kündigung vom 27. September 
2016, sondern durch eine (umgedeutete) ordentliche 
Kündigung enden sollte, und zwar nicht mit der Frist 
des § 622 Abs. 2 Nr. 1 BGB, sondern erst zu dem bei Ab-
schluss des Vergleichs noch in der Zukunft liegenden 
Termin 31. Januar 2017. Nach den Feststellungen des 
Landesarbeitsgerichts zog die Klägerin diese „Verlän-
gerung“ einer Abfindung vor. Weil aber – wie typischer-
weise in solchen Konstellationen – offensichtlich von 

beiden Seiten kein Interesse an einer Weiterarbeit der 
Klägerin bis zum vereinbarten Beendigungszeitpunkt 
bestand, vereinbarten die Parteien eine Freistellung 
„von der Pflicht zur Erbringung der Arbeitsleistung ... 
unter Fortzahlung der vereinbarten Vergütung“. Diese 
bezahlte Freistellung hat damit nach dem Willen der 
Parteien bei Vergleichsschluss primär „Abfindungscha-
rakter“. Mit ihr wird lediglich die Arbeitspflicht der Klä-
gerin aufgehoben, weitere Rechtsfolgen regelt sie nicht. 
Konsequenterweise nahmen die Parteien deshalb in 
Ziff. 3 Satz 2 des Vergleichs auf, dass mit der Freistellung 
auch der (restliche) Urlaub „in Natura gewährt“ wird. 
Dagegen ist weder in Ziff. 3 noch an sonstiger Stelle des 
Vergleichs vom Abbau des Guthabens auf dem Arbeits-

zeitkonto oder ähnlichem die Rede. Ferner ergibt sich 
weder aus den Feststellungen des Landesarbeitsgerichts 
noch aus dem Vorbringen der Parteien, dass der Posi-
tivsaldo auf dem Arbeitszeitkonto bei den Vergleichs-
verhandlungen auch nur angesprochen worden wäre.

Der Vergleich enthält zudem keine Abgeltungs- bzw. 
Ausgleichsklausel dahingehend, dass mit ihm alle oder 
zumindest alle finanziellen Ansprüche aus dem Arbeits-
verhältnis und dessen Beendigung abgegolten sind und 
auf diese Weise hinreichend deutlich erkennbar wäre, 
dass die vereinbarte Freistellung auch zum Zwecke der 
Erfüllung des Freizeitausgleichsanspruchs zum Abbau 
des Arbeitszeitkontos erfolgen sollte. Wollten die Par-
teien – worauf das Landesarbeitsgericht seine gegen-
teilige Auslegung maßgeblich stützt – mit dem Ver-
gleich „alle Streitfragen ... antizipieren und einer Lösung 
zuführen“, wäre es zwingend erforderlich gewesen, eine 
entsprechende umfassende Abgeltungs- bzw. Aus-
gleichsklausel aufzunehmen. Das haben die Parteien 
jedoch – unerheblich, ob bewusst im Hinblick auf bei 
Vergleichsschluss nicht bekannte oder nicht bedachte 
Sachverhalte oder aus Nachlässigkeit – unterlassen. 
Damit verbietet sich eine Auslegung, die faktisch die 
fehlende Abgeltungs- bzw. Ausgleichsklausel ersetzen 
würde.

Der Abgeltungsanspruch der Klägerin ist nicht nach der 
arbeitsvertraglichen Ausschlussfristenregelung verfal-
len. Ist – wie im Streitfall – zugunsten des Arbeitneh-
mers ein Saldo auf dem Arbeitszeitkonto vorbehaltlos 
ausgewiesen und bis zur Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses nicht durch bezahlte Freizeit oder zusätzli-
ches Entgelt abgebaut worden, sind die Guthabenstun-
den streitlos gestellt und müssen nicht innerhalb von 
Ausschlussfristen geltend gemacht werden. Die Not-
wendigkeit zur Geltendmachung des auf dem Arbeits-
zeitkonto der Klägerin ausgewiesenen Guthabens leb-

Prozessvergleiche sind 
nach denselben Auslegungsmethoden auszulegen 

wie Verträge.
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te auch nicht wieder auf, als sich dieses bei Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses in einen Zahlungsanspruch 
wandelte.

Die Höhe des sich aus dem Arbeitszeitguthaben erge-
benden Abgeltungsbetrags hat das Landesarbeitsge-
richt als unstreitig festgestellt. Angriffe dagegen hat 
die Beklagte nicht erhoben. (…) 

Download Vollversion

Anmerkung 

I. Zum Sachverhalt
Die Beklagte hatte das Arbeitsverhältnis mit der Kläge-
rin fristlos gekündigt. Im weiteren Verlauf schlossen die 
Parteien im Kündigungsschutz-
prozess einen gerichtlichen 
Vergleich, wonach das Arbeits-
verhältnis durch ordentliche 
Arbeitgeberkündigung mit Ab-
lauf des 31. Januar 2017 endete. 
In diesem gerichtlichen Ver-
gleich hieß es: „Die Beklagten 
stellen die Klägerin unwider-
ruflich von der Pflicht der Er-
bringung der Arbeitsleistung 
bis einschließlich 31.01.2017 unter Fortzahlung der ver-
einbarten Vergütung frei. Urlaubsansprüche der Kläge-
rin für 2016 und 2017 werden mit der Freistellung in 
Natura gewährt.“ Damit sei nach Ansicht der Beklagten 
auch der Anspruch der Klägerin auf Freizeitausgleich 
zum Abbau des Arbeitszeitkontos erfüllt gewesen. Die 
Klägerin sah dies anders. Mit ihrer Klage begehrt sie 
nun die Auszahlung des Zeitguthabens ihres elektro-
nisch geführten Arbeitszeitkontos. Dieses wies zum 
Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein 
Guthaben von 67,10 Stunden zu ihren Gunsten aus, wo-
für sie einen Betrag in Höhe von 1.317,28 Euro fordert, 
da ihr Guthaben nicht vor Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses durch Freizeitausgleich o.ä. abgegolten wur-
de.

II. Zu den Gründen 
Das BAG entsprach der Klage der Klägerin und ihrem 
Anspruch auf Abgeltung des Zeitguthabens ihres Ar-
beitszeitkontos. Der zwischen den Parteien geschlosse-
ne Vergleich ist insoweit unergiebig. Aus ihm folgt le-
diglich die Freistellung der Klägerin, jedoch nicht, auch 
nicht konkludent, die Abgeltung der Überstunden. Vor-
rangig wurde darin die Regelung der Arbeitsverpflich-
tung für den verbleibenden Zeitraum des Arbeitsver-
hältnisses getroffen. In der Formulierung wurde nicht 
hinreichend deutlich, dass mit der Freistellung auch ein 
Positivsaldo auf dem Arbeitszeitkonto ausgeglichen 
werden sollte. Dies muss jedoch für den Arbeitnehmer 

erkennbar sein. Für die Klägerin war es das im vorlie-
genden Fall nicht. 

Es war außerdem weder ein Antrag auf Freizeitausgleich 
seitens der Klägerin erforderlich, um das Arbeitszeit-
konto auf diese Weise abzubauen, noch ist das Verlan-
gen der Klägerin treuwidrig. Der Arbeitgeber muss die 
eingeklagten Überstunden bezahlen.   

III. Stellungnahme
In der Praxis wird im Falle einer Kündigung häufig ent-
schieden, den betroffenen Mitarbeiter bis zur Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses von seiner Leistungs-
pflicht unter Fortzahlung seines Entgeltes freizustellen. 
Dies hat den Hintergrund, dass sich das Betriebsklima 
oftmals deutlich verschlechtert. Dem Arbeitnehmer 

fehlt die Motivation, dem Arbeitgeber womöglich das 
Vertrauen. Eine Freistellung ist aber nur dann erlaubt, 
wenn das Freistellungsinteresse des Arbeitgebers das 
Beschäftigungsinteresse des Mitarbeiters überwiegt. 
Nach einer Kündigung ist das in den meisten Fällen ge-
geben. Auf die Freistellung werden noch vorhandene 
Urlaubsansprüche des gekündigten Mitarbeiters ange-
rechnet. 

Die Frage der Anrechnung der Überstunden entschied 
das BAG nun zu Gunsten einer Klägerin und zur Freude 
vieler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Überstun-
den müssen ausgezahlt werden, wenn sie nicht aus-
drücklich angerechnet oder abgegolten worden sind. 
Dies müssen Arbeitgeber bei ihren Formulierungen in 
der Freistellungserklärung, der Kündigung oder wie im 
vorliegenden Fall in einem gerichtlichen Vergleich deut-
lich machen. Nur wenn eine Freistellung ausdrücklich 
unter Anrechnung etwaiger Resturlaubs- und Frei-
zeitausgleichsansprüche erfolgt, ist für die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer die Abgeltung beider An-
sprüche tatsächlich erkennbar. 

Die Entscheidung verdeutlicht eindringlich, wie wichtig 
sorgfältige Formulierungen sind. Um für beide Parteien 
Klarheit zu schaffen, sollten alle offenen Ansprüche ex-
plizit z.B. in einer umfassenden Erledigungsklausel ge-
nannt und abschließend geregelt werden. 

Sina Eckert, Berlin

Konsequenzen für die Praxis

1. Überstunden aus einem Arbeitszeitkonto erlöschen nicht automatisch 
durch Freistellung. Anders als bei Urlaubsansprüchen erfolgt keine 
Anrechnung, wenn dies nicht ausdrücklich niedergeschrieben wurde.
2. Eindeutige und umfassende Formulierungen sind für beide Parteien 
notwendig, um Rechtssicherheit zu schaffen. 

http://www.dokumente.dbb.de/dokumente/zbvr/2020/zbvronline_2020_03_07.pdf
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Rechtsmissbräuchlicher Antrag auf Reduzierung der 
 Arbeitszeit   
Ein Antrag auf Reduzierung der Arbeitszeit um 1/12 mit 
dem Ziel der dauerhaften Freistellung im Ferienmonat 
August kann rechtsmissbräuchlich sein, wenn dieser 
Monat regelmäßig zu den arbeitsintensivsten Monaten 
zählt und Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer da
durch von vorneherein deutlich eingeschränkt würden.
LAG Nürnberg, Urteil v. 27.8.2019 – 6 Sa 110/19 –

Zum Sachverhalt

Die Parteien streiten über die Verpflichtung der Beklag-
ten, der Verringerung der jährlichen Arbeitszeit des Klä-
gers um 1/12 bei einer jährlichen Freistellung im Kalen-
dermonat August zuzustimmen.

Der Kläger hat ein schulpflichtiges Kind und ist bei der 
Beklagten (…) in deren Niederlassung N… als Dipl.-Ing. 
(FH) und amtlich anerkannter Sachverständiger für den 
Kraftfahrzeugverkehr (…) tätig. (…) 

Mit Schreiben vom 27.02.2018 beantragte der Kläger die 
Reduzierung seiner regelmäßigen jährlichen Arbeitszeit 
ab dem 01.07.2018 um 1/12. Die Verteilung der arbeits-
freien Tage sollte dabei dergestalt vorgenommen wer-
den, dass der Kalendermonat August arbeitsfrei bleibt. 
Die Beklagte lehnte das Begehren des Klägers mit 
Schreiben vom 05.03.2018 unter Berufung auf entge-
genstehende betriebliche Gründe ab. (…)

Mit seiner Klage vom 18.04.2018 (…) verfolgt der Kläger 
sein Begehren weiter. Er ist erstinstanzlich der Ansicht, 
seinem Verlangen stünden keine betrieblichen Gründe 
entgegen. Die Beklagte sei in der Lage, etwaige anfal-
lende Mehrarbeit mit den übrigen Mitarbeitern des Be-
triebs zu kompensieren. Dort seien ca. 80 Mitarbeiter 
beschäftigt. Nicht alle hätten schulpflichtige Kinder. Nur 
ein Kollege habe wie der Kläger einen Antrag auf jähr-
liche Freistellung im Kalendermonat August gestellt. 
Zwischen den Niederlassungen finde ein reger Aus-
tausch statt. Die Existenz einer „Verfahrensanweisung 
Urlaubsantrag 2018“ sowie deren angeblicher Inhalt 
werde bestritten. Aus der von der Beklagten vorgelegten 
„gemeinsamen Protokollnotiz zu den Gesamtbetriebs-
vereinbarungen (GBV) 38 A/2010 und 38 B/2011 über die 
Führung und Abwicklung von Langzeitkonten“ könne 
für die individuelle Verteilung von Arbeitszeiten keine 
rechtliche Relevanz hergeleitet werden. Das Begehren 
des Klägers sei auch nicht rechtsmissbräuchlich. Er habe 
ein berechtigtes Interesse an der begehrten Arbeitszeit-
reduzierung, insbesondere da er ein schulpflichtiges 
Kind habe. (…) 

Die Beklagte trug erstinstanzlich vor, ein Anspruch auf 
die begehrte Teilzeitvereinbarung bestehe nicht, da ihr 
betriebliche Erfordernisse entgegenstünden. Es sei nicht 

möglich, dem Kläger den gesamten August vollständig 
arbeitsfrei zu gewähren und seinen Ausfall in diesem 
Zeitraum zu kompensieren. Dieser Monat gehöre zu den 
umsatzstärksten Monaten in der Niederlassung. In den 
letzten Jahren seien jeweils im August mehr Überstun-
den angefallen als in anderen Monaten. Um den Be-
triebsablauf aufrecht zu erhalten, hätten in den Jahren 
2017 und 2018 Urlaubsanträge von Mitarbeitern für Au-
gust abgelehnt oder Urlaube verschoben werden müs-
sen. In der mit dem Betriebsrat abgestimmten „Verfah-
rensanweisung Urlaubsantrag 2018“ bestehe ein Orga-
nisationskonzept, welches dem Teilzeitgesuch des Klä-
gers entgegenstehe. Hiernach gelte aktuell einheitlich 
eine maximale Obergrenze für eine Urlaubsgewährung 
in den Sommerferien von 15 Urlaubstagen. Dies sei zur 
Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes unabdingbar. 
Aus Kapazitätsgründen sei außerdem die „gemeinsame 
Protokollnotiz zu den Gesamtbetriebsvereinbarungen 
(GBV) 38 A/2010 und 38 B/2011 über die Führung und 
Abwicklung von Langzeitkonten“ geschlossen worden, 
wonach Entnahmen aus den Langzeitkonten regelmä-
ßig ab einer Entnahmedauer von mindestens drei Mo-
naten gewährt und überwiegend in der Schwachlast-
phase von Oktober bis März genommen werden sollen. 

Im T…-Center H… seien acht Mitarbeiter tätig, davon 
sechs amtlich anerkannte Sachverständige. Die Kollegen 
des Klägers würden über Gebühr belastet, wenn dieser 
jedes Jahr im August vollständig arbeitsfrei hätte. Sein 
Wunsch, in der Haupturlaubszeit einen garantierten 
vollen Monat Freizeit zu haben, sei unvereinbar mit den 
Interessen der übrigen Mitarbeiter mit Kindern, die le-
diglich ihren „normalen“ Urlaubsanspruch nutzen könn-
ten. Mit den betrieblichen Interessen der Beklagten sei 
es nicht in Einklang zu bringen, dass ein einzelner Mit-
arbeiter zu Lasten einer Vielzahl anderer Mitarbeiter 
durch seine Arbeitszeitverteilung privilegiert werde und 
die geltenden Grundsätze zur Urlaubsgewährung um-
gangen würden. (…) 

Das Arbeitsgericht Nürnberg hat die Klage mit Urteil 
vom 09.01.2019 abgewiesen. Zur Begründung hat es im 
Wesentlichen angeführt, die gesetzlichen Vorausset-
zungen für die Geltendmachung eines Anspruchs auf 
Verringerung der vereinbarten Arbeitszeit seien erfüllt. 
Dem Begehren des Klägers stünden allerdings betrieb-
liche Gründe entgegen. (…)

Aus den Gründen 

(…) II. Die Berufung ist in der Sache nicht begründet.

Das Arbeitsgericht hat zutreffend entschieden, dass der 
vom Kläger geltend gemachte Anspruch diesem nicht 
zusteht. Auf die ausführlichen und sorgfältigen Ausfüh-
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rungen des Erstgerichts in den Entscheidungsgründen 
wird ausdrücklich Bezug genommen (…).

Dem Teilzeitbegehren des Klägers stehen betriebliche 
Gründe im Sinne des § 8 Abs. 4 Satz 2 TzBfG entgegen. 
Nach dieser Vorschrift liegt ein betrieblicher Grund ins-
besondere dann vor, wenn die Verringerung der Arbeits-
zeit die Organisation, den Arbeitsablauf oder die Sicher-

heit im Betrieb wesentlich beeinträchtigt oder unver-
hältnismäßige Kosten verursacht. Insoweit genügt es, 
wenn der Arbeitgeber rational nachvollziehbare, hin-
reichend gewichtige Gründe hat, der Verringerung der 
Arbeitszeit nicht zuzustimmen. 

Die Prüfung, ob betriebliche Gründe entgegenstehen, 
ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesar-
beitsgerichts regelmäßig in drei Stufen vorzunehmen, 
die das Arbeitsgericht zutreffend dargestellt und ange-
wendet hat. Der Arbeitgeber hat sein Organisations-
konzept hinsichtlich der 

Urlaubsnahme und Urlaubsgewährung im August eines 
Jahres im Einzelnen dargelegt und auch die tatsächliche 
Durchführung dieses Konzeptes verdeutlicht. Dabei hat 
der Arbeitgeber anhand der vorgetragenen Angaben 
belegt, dass es sich bei dem August, insbesondere auch 
2018, sich um den umsatzstärksten Monat eines Jahres 
handelt, in dem zur Aufrechterhaltung des Dienstbe-
triebes nicht allen Urlaubswünschen der Mitarbeiter 
nachgekommen werden kann. Die Beklagte hat darge-
legt, dass sie zum Ausgleich der im August besonders 
gehäuften Urlaubsansprüche der Mitarbeiter auf ihre 
Verfahrensanweisung tatsächlich zurückgreift, nach der 
in der Regel im August maximal 10 Urlaubstage, in ein-
zelnen Ausnahmefällen 15 Urlaubstage, gewährt wer-
den. Eine weitergehende Gewährung von Urlaubstagen 
im August sieht die durchgeführte Verfahrensanwei-
sung gerade nicht vor. Die Beklagte hat damit hinrei-
chend dargelegt, dass ein entsprechendes Organisati-
onskonzept vorliegt, um sämtliche Urlaubswünsche 
einigermaßen in Einklang zu bringen und sie dieses 
tatsächlich durchführt. (…) Dieses Konzept steht dem 
Urlaubswunsch des Klägers, für jedes Jahr im August 
insgesamt Urlaub in Anspruch nehmen zu können, ent-
gegen. Dieses Konzept, das der Vorgabe des § 7 BUrlG 
entspricht, stellt auch hinreichend gewichtige Gründe 
dar, der Verringerung der Arbeitszeit im Sinne des Klä-
gers nicht zuzustimmen. Soweit der Kläger pauschal 
bestreitet, dass es im August Engpässe geben würde, 
reicht dies nicht aus, denn der Arbeitgeber hat die hohe 
Auslastung, die Verfahrensanweisung, die mit dem Be-
triebsrat abgestimmt sei, sowie die tatsächliche Ur-

laubsgewährung im Einzelnen dargelegt. Hiergegen 
konnte der Kläger nichts weiter vorbringen. Gegen die 
Durchführung dieses Konzepts spricht auch nicht, dass 
die Beklagte für eine Woche zwei Mitarbeiter nach Ba-
den-Württemberg abordnen musste und konnte. Ent-
gegen der nicht im Einzelnen dargelegten Behauptung 
des Klägers ergibt sich damit, dass die Beklagte in der 
fraglichen Zeit nicht generell Mitarbeiter abordnet, son-

dern dass dies nur ausnahmsweise auf 
gesonderte Anordnung erfolgt ist. (…) Es 
kann keine Rede davon sein, dass generell 
überschüssiges Personal nach Baden- 
Württemberg abgeordnet worden wäre. 
Hinsichtlich der Urlaubsnahme ist entge-
gen dem Vorbringen des Klägers auch 

nicht auf die Gesamtzahl der Beschäftigten abzustellen, 
sondern nur auf von der Tätigkeit her auf mit dem Klä-
ger vergleichbare Arbeitnehmer, vorrangig im TSC 
Hersbruck bzw. in der Niederlassung Nürnberg. Die von 
der Beklagten dargestellte Urlaubsproblematik für den 
August ergibt sich auch hinsichtlich der gesamten Nie-
derlassung Nürnberg, so dass es nachvollziehbar ist und 
einen hinreichend gewichtigen Grund darstellt, nicht 
Arbeitnehmer willkürlich zwischen den TSC auszutau-
schen. Nach alldem bestehen hinreichend gewichtige 
Gründe, der gewünschten Verringerung der Arbeitszeit 
nicht zuzustimmen, da dem rational nachvollziehbaren 
und § 7 BUrlG geschuldeten Organisationskonzept die 
gewünschte Arbeitszeitverteilung des Klägers entge-
gensteht und dieses Konzept durch die Vielzahl der Ur-
laubswünsche für den August notwendig und angemes-
sen ist. Der Kläger verkennt, dass die Folgen des Ausfalls 
seiner Arbeitsleistung im gesamten August im Notfall 
durch den Einsatz anderer Arbeitnehmer gegebenen-
falls reduziert werden könnten, damit aber das aner-
kennenswerte Organisationskonzept nicht mehr ge-
wahrt wäre.

Dabei spielt es keine Rolle, dass die Verfahrensanwei-
sung keine entsprechende Rechtsnormqualität hat, da 
die Beklagte nach dieser Anweisung uneingeschränkt 
verfährt und diese tatsächlich zur Anwendung kommt, 
unabhängig davon, dass nach ihrem Vorbringen diese 
mit dem Betriebsrat abgestimmt ist. (…)

Es kann dem Kläger insoweit nicht gefolgt werden, als 
er die Meinung vertritt, dass nicht geprüft worden wäre, 
ob dem Arbeitgeber durch eine Änderung von betrieb-
lichen Abläufen oder des Personaleinsatzes die betrieb-
lich erforderliche Arbeitszeitregelung unter Wahrung 
des Organisationskonzeptes mit dem individuellen Ar-
beitszeitwunsch des Arbeitnehmers in Einklang ge-
bracht werden könnte. Auch insoweit verkennt der Klä-
ger, dass es bei der Beklagten kein überschüssiges Per-
sonal in seinem Tätigkeitsbereich gibt, das bei seinem 
Ausfall durch Urlaubsnahme im August ersatzweise 
eingesetzt werden könnte. Im vorliegenden Fall geht es 
im Kern gerade nicht um den Ausgleich der durch den 
Urlaub ausfallenden Arbeitszeit des Klägers, sondern 

Dem Antrag stehen betriebliche Gründe entgegen, 
wenn die Verringerung der Arbeitszeit die Organisation, den 

Arbeitsablauf oder die Sicherheit im Betrieb wesentlich beein 
trächtigt oder zu unverhältnismäßigen Kosten führt.
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um den nach § 7 BUrlG vorgegebenen Ausgleich der 
unterschiedlichen Interessen für eine Einbringung des 
Urlaubs im August durch die verschiedenen Mitarbeiter. 
Gerade um die widerstreitenden Interessen der unter-
schiedlichen Arbeitnehmer in Einklang zu bringen, hat 
die Beklagte ihr Organisationskonzept hinsichtlich der 
Einbringung von Urlaub im August ausgestaltet und 
verfährt danach. Damit geht es vordergründig um den 
Ausgleich der unterschiedlichen Urlaubsinteressen von 
Mitarbeitern mit schulpflichtigen Kindern, von Mitar-
beitern, die aus anderen Gründen auf die Urlaubsnahme 
im August angewiesen sind und der Vielzahl von sons-
tigen Mitarbeitern mit einem Urlaubswunsch für den 
August. (…) Der Kläger verkennt, dass gegebenenfalls 
der Ausfall seiner Arbeitsleistung im Au-
gust ausgeglichen werden könnte, es vor-
liegend aber um die möglichst sozial ge-
rechte und einheitliche Urlaubsgewäh-
rung geht. Der Teilzeitwunsch des Klägers 
würde dieses Konzept gerade unterlaufen 
und die Chancen anderer Arbeitnehmer, 
im August Urlaub gewährt zu bekommen, ohne zwin-
genden Grund verringern. Es würde dadurch das Orga-
nisationskonzept gerade nicht gewahrt. Die Tatsache, 
dass der Kläger ein schulpflichtiges Kind hat, wird be-
reits im Rahmen der Verfahrensanweisung und des § 7 
BUrlG hinsichtlich der Berücksichtigung von Urlaubs-
wünschen einbezogen und berücksichtigt. 

Es ist daher auch nicht entscheidungserheblich, wie vie-
le andere Mitarbeiter noch schulpflichtige Kinder haben, 
da Mitarbeiter auch aus anderen Gründen auf einen 
Urlaub im August angewiesen sein können und grund-
sätzlich alle Urlaubswünsche der Mitarbeiter zu berück-
sichtigen sind. Ein fairer Interessenausgleich soll gerade 
durch die Verfahrensanweisung und unter Berücksich-
tigung der Vorgaben des § 7 BUrlG gewährleistet wer-
den. Dieser durch das Gesetz vorgegebene zwingende 
Interessenausgleich würde durch das Teilzeitbegehren 
des Klägers unzumutbar unterlaufen. (…) 

Soweit das Arbeitsgericht berücksichtigt hat, dass der 
Kläger ein schulpflichtiges Kind hat, hat es zutreffend 
festgestellt, dass das Verlangen des Klägers nicht will-
kürlich ist, sondern einem nachvollziehbaren Interesse 
an der Freistellung im August entspricht. Dem stehen 
aber, ohne dass dem Urlaubswunsch des Klägers stets 
Vorrang einzuräumen wäre, erfahrungsgemäß und wie 
dargelegt die Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer 
entgegen. Dem Arbeitgeber ist es nach seinen Darle-
gungen nicht möglich, im August allen Arbeitnehmern 
den jeweils gewünschten Urlaub zu gewähren, sondern 
er muss sich, um seinen Betrieb aufrechtzuerhalten, 
darauf beschränken, nur einen Teil der Urlaubswünsche 
zu realisieren. (…) 

Der Teilzeitwunsch des Klägers stellt aber auch eine 
unzulässige Rechtsausübung im Sinne des §242 BGB 

dar. Die gewünschte Verringerung der Arbeitszeit, ver-
bunden mit dem Wunsch, den gesamten August ar-
beitsfrei zu haben, bezweckt nach obigen Ausführun-
gen, die Verfahrensanordnung der Beklagten zu unter-
laufen und dem Kläger entgegen der gesetzlichen Re-
gelung des § 7 BUrlG gerade für den August in den fol-
genden Jahren die Urlaubsnahme zu sichern. Damit will 
der Kläger ersichtlich erreichen, dass Urlaubswünsche 
anderer Arbeitnehmer zur selben Zeit, gegebenenfalls 
auch aus denselben Gründen wie beim Kläger, dauer-
haft nicht berücksichtigt werden und eine Entscheidung 
über die Urlaubsgewährung nach billigem Ermessen im 
Sinne des § 7 BUrlG nicht mehr erfolgen soll. Dies will 
der Kläger dadurch erreichen, dass er eine nach § 8 TzBfG 

noch geringere Reduzierung seiner Arbeitszeit bean-
sprucht. Der Kläger begehrt damit unter Inkaufnahme 
einer nur unwesentlichen Verringerung der Arbeitszeit 
und damit der Arbeitsvergütung, eine bestimmte Ver-
teilung seiner Arbeitszeit zu erreichen, auf die er ohne 
die Arbeitszeitreduzierung nach § 7 BUrlG keinen An-
spruch hätte, so dass dies ein rechtsmissbräuchliches 
Verringerungsverlangen darstellt. Der Arbeitnehmer 
will durch sein Verringerungsbegehren nur eine Freistel-
lung in beliebten Ferienzeiträumen garantiert bekom-
men, ohne dass er damit zu rechnen hätte, dass ein 
Urlaubsantrag für diese Zeiten etwa aus dringenden 
betrieblichen Belangen oder gerade wegen den gehäuf-
ten Urlaubswünschen anderer Arbeitnehmer abgelehnt 
oder im Umfang reduziert werden könnte. Bereits dies 
spricht dafür, dass der Kläger das Mittel des Teilzeitbe-
gehrens zweckwidrig dazu verwenden will, eine Arbeits-
zeitverteilung durchzusetzen, auf die er sonst keinen 
Anspruch hätte und dem aufgrund der Urlaubswünsche 
anderer Arbeitnehmer wohl auch nicht entsprochen 
werden könnte. Auch hierbei kommt es nicht darauf an, 
dass die Beklagte dem Kläger gegebenenfalls statt 10 
Urlaubstagen auch einmal 15 oder 20 Urlaubstage ge-
währen könnte, was zwar gegen die Verfahrensanwei-
sung verstoßen würde, aber wegen § 7 BUrlG gegebe-
nenfalls ausnahmsweise in Betracht käme. Der Kläger 
will aber mit seinem Begehren vielmehr dauerhaft zu 
Lasten (unter Einschränkung der Urlaubansprüche) an-
derer Arbeitnehmer sich einen Anspruch verschaffen, 
der ihm ansonsten nicht zukäme. Dies rechtfertigt den 
Einwand der unzulässigen Rechtsausübung. 

Nach alldem hat das Arbeitsgericht das Teilzeitbegehren 
des Klägers zu Recht abgelehnt, die Berufung ist zurück-
zuweisen.

Download Vollversion

Der Arbeitgeber kann ein 
Teilzeitbegehren abweisen, wenn es rational nach
vollziehbare, hinreichend gewichtige Gründe gegen 

die Verringerung der Arbeitszeit gibt.

http://www.dokumente.dbb.de/dokumente/zbvr/2020/zbvronline_2020_03_08.pdf
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Rechtsprechung in Leitsätzen
Urlaubsrecht

Verfall und Kürzung des Urlaubsanspruchs bei Elternzeit
1. Urlaub, der nach § 17 Abs. 1 Satz 1 BEEG für jeden vol-
len Kalendermonat der Elternzeit um ein Zwölftel ge-
kürzt werden kann, verfällt während der Elternzeit nicht 
gemäß § 7 Abs. 3 BUrlG mit Ablauf des Urlaubsjahres 
oder des Übertragungszeitraums.
2. Die Kürzung des Urlaubs nach § 17 Abs. 1 Satz 1 BEEG 
führt zu einer Anpassung der Urlaubsdauer an die wäh-
rend der Elternzeit ausgesetzte Arbeitspflicht. Sie ist 
damit Ausdruck des im gesamten Urlaubsrecht anwend-
baren allgemeinen Rechtsgedankens, dass der Umfang 
des Erholungsurlaubs während des Urlaubsjahres zur 
bestehenden Arbeitspflicht ins Verhältnis zu setzen ist. 
Bei diesem Verständnis steht § 17 Abs. 1 Satz 1 BEEG im 
Einklang mit dem Unionsrecht.
3. Der Arbeitgeber kann das Kürzungsrecht nach § 17 
Abs. 1 Satz 1 BEEG nur im bestehenden Arbeitsverhältnis 
durch Abgabe einer (empfangsbedürftigen) rechtsge-
schäftlichen Erklärung ausüben. Er kann den Urlaub vor, 
während und nach dem Ende der Elternzeit kürzen, nicht 
jedoch vor der Erklärung des Arbeitnehmers, Elternzeit 
in Anspruch zu nehmen.
BAG, Urteil v. 19.3.2019 – 9 AZR 495/17 –

Urlaubsanspruch in der Freistellungsphase der Alters
teilzeit
1. Der gesetzliche Urlaubsanspruch für den Zeitraum der 
Altersteilzeit ist nach § 3 Abs. 1 BUrlG jahresbezogen nach 
der Anzahl der Tage mit Arbeitspflicht zu berechnen.
2. Mit der Entscheidung, das Arbeitsverhältnis als Alter-
steilzeitarbeitsverhältnis im Blockmodell fortzuführen, 
treffen die Arbeitsvertragsparteien eine Vereinbarung 
über die Verteilung der Arbeitszeit für den Gesamtzeit-
raum der Altersteilzeit, die den Arbeitnehmer allein in 
der Arbeitsphase zur Arbeitsleistung verpflichtet und 
ihn in der Freistellungsphase von vornherein von der 
Arbeitspflicht entbindet.
3. Einem Arbeitnehmer, der sich in der Freistellungspha-
se der Altersteilzeit befindet, steht mangels Arbeits-
pflicht kein gesetzlicher Anspruch auf Erholungsurlaub 
zu. Vollzieht sich der Wechsel von der Arbeits- zur 
Freistellungsphase im Verlauf des Kalenderjahres, ist 
der gesetzliche Urlaubsanspruch nach Zeitabschnitten 
entsprechend der vertraglich vorgesehenen Anzahl der 
Tage mit Arbeitspflicht zu berechnen.
BAG, Urteil v. 24.9.2019 – 9 AZR 481/18 –

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Pausengewährung an Bildschirmarbeitsplätzen
1. § 3 Abs. 1 Satz 4 ArbStättV verpflichtet den Arbeitgeber 
entsprechend dem Ergebnis der Gefährdungsbeurtei-
lung des Arbeitsplatzes und unter Beachtung des An-
hangs der Verordnung Maßnahmen festzulegen. Be-

sondere Anforderungen gelten für Bildschirmarbeits-
plätze, verstanden als Arbeitsplätze, die sich in Arbeits-
räumen befinden und die mit Bildschirmgeräten und 
sonstigen Arbeitsmitteln ausgestattet sind, § 2 Abs. 2 
ArbStättV. Für solche Arbeitsplätze ist im Anhang unter 
Ziffer 6.1 Abs. 2 des Anhangs zur ArbStättV verlangt, 
dass die Tätigkeit an Bildschirmgeräten insbesondere 
durch andere Tätigkeiten oder regelmäßige Erholungs-
zeiten unterbrochen wird. Umgesetzt werden Verpflich-
tungen aus dem Unionsrecht, nämlich aus Art. 7 Bild-
schirmrichtlinie (Richtlinie 90/270/EWG). Dort wird 
unter der Überschrift „Täglicher Arbeitsablauf“ verlangt, 
dass der Arbeitgeber die Tätigkeit des Arbeitnehmers 
so organisiert, dass die tägliche Arbeit an Bildschirm-
geräten regelmäßig durch Pausen oder andere Tätig-
keiten unterbrochen wird, die die Belastung durch die 
Arbeit an Bildschirmgeräten verringern.
2. Den Vorschriften liegt eine Konzeption zu Grunde, 
die dem Arbeitgeber Organisationspflichten auferlegt. 
Er hat die betroffenen Arbeitsplätze nach Aufgabenzu-
schnitt bzw. unter Ermöglichung zusätzlicher Erho-
lungszeiten zu organisieren. Er kann Mischarbeit ein-
richten, bei denen die Tätigkeit an dem Bildschirmgerät 
regelmäßig durch andere belastungsreduzierende Tä-
tigkeiten unterbrochen ist. Der Arbeitgeber kann auch 
eine regelmäßige Unterbrechung durch Erholungszei-
ten vorsehen. Die anderen Tätigkeiten oder Erholungs-
zeiten sind dabei als Ausgleich gedacht und sollen dazu 
dienen, die einseitige Belastung der Beschäftigten bei 
der Arbeit an Bildschirmgeräten (Belastung der Augen, 
Zwangshaltungen usw.) zu verringern und Fehlbelas-
tungen zu vermeiden (vgl. BR-Drs 506/16, S. 34).
3. Rüstzeiten und Zeiten kurzer Systemausfälle machen 
Arbeitsplätze nicht zu Mischarbeitsplätzen; sie sind bei 
der Erfassung der für die Bemessung der Unterbre-
chungszeiten relevanten Tätigkeitszeiten daher zu be-
rücksichtigen. Der Arbeitgeber muss daher den Arbeit-
nehmern entsprechend ihrer Tätigkeitszeit einschließ-
lich von Rüstzeiten und Zeiten kurzer Systemausfälle 
Unterbrechungszeiten gewähren.
(1. und 2. Leits. a. d. Gründen, 3. Leits. d. Schriftltg)
ArbG Frankfurt (Oder), Beschluss v. 28.10.2019 
– 7 BV 9/19 – 

Hinweis:
Fehlt eine nähere Angabe, handelt es sich um die amtli-
chen Leitsätze des erkennenden Gerichts. „Leitsätze der 
Schriftleitung“ wurden von der Redaktion oder dem Ein-
sender der Entscheidung formuliert. „Leitsätze aus den 
Gründen“ sind von der Redaktion ausgewählte wörtliche 
bzw. nur in geringfügig veränderter Syntax zitierte Aus-
züge aus den Entscheidungsgründen. „Orientierungssätze 
der Richterinnen und Richter des BAG“ sind als solche er-
kennbar gemacht.
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Betriebsvereinbarungen – Gestaltung der Arbeitsbedin
gungen in gemeinsamer Verantwortung  
Hans Olbert, Berlin*

I. Einführung

Arbeitgeber und Betriebsrat sollen zum Wohl des Be-
triebes und zum Wohl der Beschäftigten verantwor-
tungsbewusst zusammenarbeiten. „Sie haben über 
strittige Fragen mit dem ernsten Willen zur Einigung 
zu verhandeln und Vorschläge für die Beilegung von 
Meinungsverschiedenheiten zu machen“, heißt es in  
§ 74 Abs. 1 BetrVG. Ein gutes Mittel dazu sind Betriebs-
vereinbarungen, also Abmachungen zwi-
schen Arbeitgeber und Betriebsrat über 
die Arbeitsbedingungen. Sie wirken für die 
Beschäftigten in ihrem Geltungsbereich 
„unmittelbar und zwingend“.1 Da das Be-
triebsverfassungsgesetz keinen Katalog 
erlaubter Themen vorsieht, kann man 
grundsätzlich zu allem, was die Arbeitsbedingungen im 
Betrieb betrifft, eine Betriebsvereinbarung abschließen. 
Dabei sind aber gewichtige Einschränkungen zu beach-
ten.

II.  Einschränkungen für den Abschluss von 
Betriebsvereinbarungen

1. Vorrang des Gesetzes
Zwingende gesetzliche Regelungen können nicht durch 
eine Betriebsvereinbarung geändert werden, es sei 
denn, eine Öffnungsklausel im Gesetz gestattet eine 
Abweichung oder Ausnahme. Die Bestimmungen zu 
Mindesturlaub und Mindestlohn sind zwingende, un-
veränderbare Schutzvorschriften. Die Höchstarbeitszeit 
ist in der Regel zwingend vorgeschrieben; § 12 des Ar-
beitszeitgesetzes enthält jedoch eine zweistufige Öff-
nungsklausel, wonach Abweichungen durch eine Be-
triebsvereinbarung zulässig sind, wenn sie ihrerseits 
durch einen Tarifvertrag erlaubt werden. 

2. Vorrang des Tarifvertrages
Eine Betriebsvereinbarung darf dem geltenden Tarif-
vertrag2 nicht widersprechen und darf auch nichts re-
geln, was dieser abschließend geregelt hat. Auch Rege-
lungen, die die Beschäftigten günstiger stellen als der 
geltende Tarifvertrag, sind unzulässig.3   

 * Hans Olbert, Rechtsanwalt und langjähriger Dozent bei  
der dbb akademie. 

 1 § 77 Abs. 4 BetrVG
 2 Es kommt nur darauf an, ob für den Arbeitgeber die 

Tarifbindung gilt. Wie viele der bei ihm beschäftigten 
Arbeitnehmer der Tarifbindung unterliegen, spielt keine 
Rolle.

 3 BAG v. 26.1.2017 – 2 AZR 405/16, NZA 2017, 522.

3. Vorrang der Tarifautonomie
Mit „Tarifautonomie“ wird das Recht von Gewerkschaf-
ten und Arbeitgeberverbänden beschrieben, die Arbeits-
bedingungen durch Tarifverträge zu regeln: Eine Be-
triebsvereinbarung darf nichts regeln, was „üblicher-
weise“ durch Tarifvertrag geregelt wird.4 

Eines der klassischen Themen in Tarifverträgen ist die 
Entlohnung. Gehälter können nur durch Tarifvertrag 

festgelegt werden. Deswegen können auch keine Be-
triebsvereinbarungen über die Gehaltshöhe5, über eine 
„Hauszulage“ zum Tariflohn, eine Aufstockung des Ta-
riflohns, über die Vorwegnahme von Tariferhöhungen 
oder zu Überstundenvergütungen abgeschlossen wer-
den. Das gilt jedoch nicht für freiwillige Sonderzahlun-
gen, die der Arbeitgeber aus bestimmten Anlässen ge-
währt. Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld und vergleichbare 
Sonderzahlungen können in einer Betriebsvereinbarung 
vereinbart werden. Das Gleiche gilt für Schmutz-, Er-
schwernis- und Funktionszulagen sowie für Anwesen-
heits- und Pünktlichkeitsprämien.6 Weitere typische 
Tarifvertragsthemen sind Arbeitszeit und Urlaub. Eine 
Betriebsvereinbarung über die Festlegung der betrieb-
lichen Arbeitszeit wäre ebenso unzulässig wie eine Be-
triebsvereinbarung zur Dauer des Erholungsurlaubs.

III.  Mögliche Themen für Betriebsverein-
barungen

Der vorstehend beschriebene Vorrang der Tarifautono-
mie gilt allerdings nicht für die folgenden gesetzlichen 
Mitbestimmungstatbestände, für die im Streitfall die 
Entscheidung der Einigungsstelle vorgesehen ist:

•  Teilnahme von Betriebsratsmitgliedern an Schulungs- 
und Bildungsveranstaltungen, § 37 Abs. 6 und 7,

•  Auswahl der freizustellenden Betriebsratsmitglieder, 
§ 38 Abs. 2

•  Festlegung von Zeit und Ort der Betriebsratssprech-
stunden, § 39 Abs. 1

 4 § 77 Abs. 3 BetrVG.
 5 BAG v. 23.1.2018 – 1 AZR 65/17, ZBVR online 9/2018, S. 17.
 6 LAG Düsseldorf v. 16.3.1998 – 17 Sa 1797/97, juris, und BAG v. 

11.10.2017 –  5 AZR 622/16, ZBVR online 4/2018, S. 17.

Betriebsvereinbarungen sind ein gutes 
Mittel für Arbeitgeber und Betriebsrat, die Arbeitsbedingungen 

der Beschäftigten gemeinsam zu gestalten.
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•  Vereinbarung über die Zahl der Gesamtbetriebsrats-
mitglieder, § 47 Abs. 6

•  Vereinbarung über die Zahl der Konzernbetriebsrats-
mitglieder, § 55 Abs. 4

•  Teilnahme von JAV-Mitgliedern an Schulungs- und 
Bildungsveranstaltungen, § 65 Abs. 1

•  Festlegung von Zeit und Ort der JAV-Sprechstunden, 
§ 69

•  Vereinbarung über die Zahl der Gesamt-JAV-Mitglie-
der, § 72 Abs. 6

•  Meinungsverschiedenheiten zwischen Betriebsrat und 
Arbeitgeber über die Berechtigung von Arbeitnehmer-
beschwerden, § 85 Abs. 2

•  Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten, § 87  
Abs. 1

•  Mitbestimmung bei Änderungen der Arbeitsplätze, 
des Arbeitsablaufs oder der Arbeitsumgebung, § 91

•  Mitbestimmung bei Personalfragebogen, persönlichen 
Angaben in schriftlichen Arbeitsverträgen und Auf-
stellung allgemeiner Beurteilungsgrundsätze, § 94

•  Richtlinien über die personelle Auswahl bei Einstel-
lungen, Versetzungen, Umgruppierungen und Kündi-
gungen, § 95 Abs. 1 und 2

•  Einführung von Maßnahmen der betrieblichen Berufs-
bildung bei Änderung von Tätigkeiten oder Anforde-
rungen, § 97 Abs. 2

•  Maßnahmen der betrieblichen Berufsbildung und Teil-
nahme daran, § 98

•  ungenügende Auskunft an den Wirtschaftsausschuss 
über wirtschaftliche Angelegenheiten des Unterneh-
mens, § 109

•  Aufstellung eines Sozialplans, § 112 Abs. 4.  Dieser geht 
sowohl einem geltenden Tarifvertrag als auch der 
 Tarifautonomie vor, kann also unabhängig von allen 
Tarifverträgen wirksam abgeschlossen werden. 

•  Angelegenheiten in der Zuständigkeit des Seebetriebs-
rats, § 116 Abs. 3

Das Mitbestimmungsrecht, das dem Betriebsrat nach 
diesen Vorschriften zusteht, darf er auch durch den Ab-
schluss einer Betriebsvereinbarung ausüben und das 
insbesondere auch dann, wenn es dazu üblicherweise 
Tarifverträge gibt.7 § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG gibt dem 
Betriebsrat beispielsweise ein Mitbestimmungsrecht in 
Bezug auf Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit 
einschließlich der Pausen. Demnach kann eine Betriebs-
vereinbarung zwar nicht festlegen, dass die tägliche 
Arbeitszeit 7,5 Stunden betragen soll, aber durchaus, 
dass die Schicht um 8.00 Uhr beginnen und um 16.00 
Uhr enden soll und dass die Pause von 12.00 bis 12.30 
Uhr dauern soll. Die Betriebsvereinbarung kann auch 
Schichtpläne oder Rahmenzeiten festlegen. Diese Be-
fugnis, eine Betriebsvereinbarung zu Gegenständen des 
§ 87 BetrVG abzuschließen, endet erst dann, wenn ein 
Gesetz oder ein im Betrieb geltender Tarifvertrag den 
betreffenden Sachverhalt abschließend regelt. 

7  BAG v. 15.5.2018 – 1 ABR 75/16, ZBVR online 10/2018, S. 22.

Zu beachten: Der Vorrang geltender Tarifverträge und 
der Vorrang der Tarifautonomie gilt nicht nur für förm-
liche Betriebsvereinbarungen, sondern auch für alle 
anderen Formen von Absprachen zwischen Arbeitgeber 
und Betriebsrat, die kollektiv gelten sollen, wie „Rege-
lungsabreden“, „gemeinsame Empfehlungen“ oder „all-
gemeine Arbeitsbedingungen“. 

Insoweit, als keine gesetzliche oder tarifliche Regelung 
gilt, sind Betriebsvereinbarungen zulässig über:

• Festlegung der Preise in der Betriebskantine,
• Einsatzpläne für bestimmte Arbeitnehmergruppen,
•  Vereinbarung einer Kostenpauschale für Lohnpfän-

dungen,
• Zahlung eines Weihnachtsgeldes,
• Zahlung von Schmutz- und Erschwerniszulagen,
• Zusatzurlaub bei längerer Betriebszugehörigkeit,
• erfolgsabhängige Vergütungsbestandteile,
• Gratifikationszahlungen,
• Treueprämien,
• Beihilfen zu Familienereignissen,
•  Befristung des Arbeitsverhältnisses auf das Erreichen 

der gesetzlichen Altersgrenze,
•  Schutz der Beschäftigtendaten. Die Datenschutz-

grundverordnung sieht ausdrücklich vor, dass in Kol-
lektivvereinbarungen einschließlich Betriebsverein-
barungen spezifische Vorschriften für die Verarbei-
tung personenbezogener Beschäftigtendaten vorge-
sehen werden können.8 

IV. Freiwillige Betriebsvereinbarungen

Zulässig sind ferner Betriebsvereinbarungen zu den 
nachstehenden Themen. Diese Themen unterliegen 
nicht der Mitbestimmung, weswegen nur freiwillige 
Betriebsvereinbarungen möglich sind, die nicht über 
die Einigungsstelle durchgesetzt werden können:9 

•  zusätzliche Maßnahmen gegen Arbeitsunfälle und 
Gesundheitsschädigungen, die über die Maßnahmen 
im Rahmen von Gesetz und Unfallverhütungsvor-
schriften getroffen werden müssen, die mitbestim-
mungspflichtig sind und im Streitfall durch einen 
erzwingbaren Einigungsstellenspruch beschlossen 
werden,

• Maßnahmen des betrieblichen Umweltschutzes,
•  Errichtung von Sozialeinrichtungen für Betrieb, Un-

ternehmen oder Konzern,
• Maßnahmen zur Förderung der Vermögensbildung,
•  Maßnahmen zur Integration ausländischer Arbeitneh-

mer und zur Bekämpfung von Rassismus und Frem-
denfeindlichkeit im Betrieb,

•  Maßnahmen zur Eingliederung schwerbehinderter 
Menschen.

8  Erwägung Nr. 155 zur DSGVO.
9  § 88 BetrVG.
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Zu beachten ist, dass eine freiwillige Betriebsvereinba-
rung nach § 88 BetrVG die Arbeitsbedingungen nicht 
verschlechtern darf, weil das nicht der Sinn einer vom 
Betriebsrat mitbeschlossenen Regelung sein kann. Un-
zulässig ist demnach eine Betriebsvereinbarung, die den 
Beschäftigten eine Kostenpauschale für Lohnpfändun-
gen auferlegt oder mit der die Überwachung des Be-
triebes per Video eingeführt wird.

V. Unzulässige Themen einer Betriebsverein-
barung

Eine Betriebsvereinbarung ist nicht zulässig zu betrieb-
lichen Fragen, die in der ausschließlichen Zuständigkeit 
des Arbeitgebers oder des Betriebsrats liegen. Das gilt 
insbesondere für die Geschäftsführung des Betriebsrats. 
Es kann zwar vereinbart werden, wo der Arbeitgeber 
dem Betriebsrat eine Anschlagtafel („Schwarzes Brett“) 
bereitstellt, dass im Intranet eine Seite für den Betriebs-
rat freigeschaltet wird und dass die ordentlichen Be-
triebsratssitzungen in der Regel donnerstags ab 14.00 
Uhr stattfinden. Es kann aber nicht vereinbart werden, 
was am Schwarzen Brett anzuschlagen ist, welche In-

halte der Betriebsrat ins Intranet stellt, wann außeror-
dentliche Sitzungen stattfinden und auch nicht, wie 
lange die Sitzungen dauern sollen, denn das hängt von 
den Tagesordnungsthemen ab, die ausschließlich vom 
Betriebsrat bestimmt werden.

VI. Günstigkeitsprinzip

Gesetze, Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung und Ar-
beitsvertrag sind die Grundlagen des Arbeitsverhältnis-
ses. Sie ergänzen einander, kommen sich aber gelegent-
lich in die Quere, indem sie denselben Sachverhalt un-
terschiedlich regeln. In einem solchen Fall geht grund-
sätzlich die Regelung vor, die für die/den Beschäftigten 
am günstigsten ist. Das gilt aber nicht immer.

1. Kollision von Tarifvertrag und Betriebsvereinbarung
Kollidieren auf diese Weise Tarifvertrag und Betriebs-
vereinbarung, geht der Tarifvertrag vor und die Betriebs-
vereinbarung ist unwirksam. Das Günstigkeitsprinzip 
gilt nicht.

2. Kollision zwischen Gesetz und Betriebsvereinbarung
Weicht die Betriebsvereinbarung von einer zwingenden 
gesetzlichen Bestimmung ab, geht das Gesetz vor. 
Weicht sie aber von einem nachgiebigen Gesetz ab oder 
erlaubt eine Öffnungsklausel die abweichende Rege-
lung, gilt das Günstigkeitsprinzip und die/der Beschäf-
tigte kann sich auf die vorteilhaftere Regelung berufen.

3.  Kollision zwischen Arbeitsvertrag und Betriebsver
einbarung

Stellt die Betriebsvereinbarung die/den Beschäftigte/n 
besser als der Arbeitsvertrag, gilt sie nach dem Güns-
tigkeitsprinzip; der Arbeitsvertrag tritt insoweit zurück. 
Ob die Betriebsvereinbarung tatsächlich günstiger ist, 
muss „nach einem objektiven Maßstab unter Berück-
sichtigung der Verkehrsanschauung“ aus der Sicht eines 
verständigen Arbeitnehmers beurteilt werden, wobei 
das gesamte jeweilige Regelwerk zu betrachten ist. Eine 
Betriebsvereinbarung, nach der für zweieinhalb Jahre 
die Arbeitszeit um wöchentlich 2,5 Stunden und die Ver-
gütung um wöchentlich 2 Stundenvergütungen gekürzt 
und für den gleichen Zeitraum betriebsbedingte Been-
digungskündigungen ausgeschlossen werden, ist „in 
einer gerichtsbekannt nicht krisenfesten Branche“ güns-
tiger als der Arbeitsvertrag und damit wirksam.10 

Wenn die Betriebsvereinbarung gegenüber dem Ar-
beitsvertrag eine Verschlechterung darstellt, gilt nach 
dem Günstigkeitsprinzip weiterhin der Arbeitsvertrag. 
Das wird seit einiger Zeit mit der Begründung in Zwei-
fel gezogen, Arbeitsverträge, die allgemein im Betrieb 

geltende Regelungen enthalten, seien 
„betriebsvereinbarungsoffen“, könnten 
also durch eine Betriebsvereinbarung ab-
geändert und verschlechtert werden. Das 
gelte insbesondere auch für Vergütungs-
regeln. Es sei klar, dass diese nicht für alle 
Zeiten gelten könnten und deshalb könne 

es aus Sicht eines verständigen und redlichen Arbeit-
nehmers nicht zweifelhaft sein, dass die vom Arbeitge-
ber gestellten Arbeitsbedingungen auch verschlechtern-
den Änderungen durch Betriebsvereinbarung zugäng-
lich sind. Das sei bereits bei Abschluss des Arbeitsver-
trages konkludent, also stillschweigend, vereinbart 
worden.11  

Dagegen hat der 4. Senat des Bundesarbeitsgerichts zu 
Recht ausgeführt: „Die Annahme, der Arbeitnehmer 
müsse (bei Abschluss des Arbeitsvertrages) davon aus-
gehen, ein ihm gegenüber nicht mitgeteilter, aber kon-
kreter und im Ergebnis außerordentlich bedeutungs-
voller „Vertragsinhalt“ (nämlich, dass Gehaltszusagen 
nachträglich durch Betriebsvereinbarung abgeändert 
werden können) sei Gegenstand seiner eigenen Wil-
lensbildung und durch die Unterzeichnung des Arbeits-
vertrags auch Inhalt der von ihm selbst abgegebenen 
Willenserklärung, ist eine bloße Fiktion.“12 

Da diese in der Tat aus der Luft gegriffene Fiktion immer 
noch und auch in höchstrichterlichen Entscheidungen 
vertreten wird,13 sollten Betriebsräte beim Abschluss 
einer Betriebsvereinbarung darauf achten, dass Rechts-

 10 LAG Berlin-Brandenburg v. 25.7.2019 – 10 Sa 82/19, juris.
 11 BAG v. 24.10.2017 – 1 AZR 846/15, ZTR 2018, 221.
 12 BAG v. 11. 4. 2018 – 4 AZR 119/17, ZBVR online 1/2019, S. 12.
 13 Zuletzt BAG v. 11.7.2019 – 6 AZR 40/17, ZTR 2019, 643.

Eine Schutzklausel in einer 
Betriebsvereinbarung kann die Rechtspositionen der 

Beschäftigten vor Verschlechterungen sichern.
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positionen von Beschäftigten nicht verschlechtert wer-
den. Im Zweifel sollte eine Schutzklausel vereinbart 
werden, die etwa lauten kann: „Einzelvertragliche Be-
sitzstände bleiben gewahrt“.

Wenn man zu dem Ergebnis kommen muss, dass eine 
Betriebsvereinbarung gegen eine dieser Einschränkun-
gen verstößt und unwirksam ist, ist noch zu prüfen, ob 
sie in eine „Gesamtzusage“ umgedeutet werden kann. 
Der Arbeitgeber muss ja eine Leistung, die er den Be-
schäftigten oder Teilen der Belegschaft zukommen las-
sen will, nicht mit dem Betriebsrat verein-
baren, er kann sie einfach einseitig zusa-
gen. Der Vorteil einer solchen Gesamtzu
sage ist aus Sicht des Arbeitgebers, dass 
er sich nicht mit dem Betriebsrat ausein-
andersetzen muss. Der Nachteil ist für ihn, 
dass er die Zusage nicht einfach wie eine 
Betriebsvereinbarung kündigen kann. Sie wird Inhalt 
der Arbeitsverträge der betroffenen Beschäftigten und 
kann nur durch Einigung mit jeder/jedem einzelnen 
Beschäftigten oder durch Änderungskündigungen rück-
gängig gemacht werden. Eine Umdeutung ist deswegen 
nur möglich, wenn man annehmen kann, dass der Ar-
beitgeber sich definitiv und ohne Rücksicht auf die even-
tuelle Ungültigkeit der abgeschlossenen Betriebsver-
einbarung binden wollte,14 was voraussetzt, dass er sich 
unabhängig von der ungültigen Betriebsvereinbarung 
auf jeden Fall verpflichten will, die Beschäftigten zu be-
günstigen und das auch unmissverständlich zu erken-
nen gibt. Das dürfte die Ausnahme sein. In aller Regel 
ist es nicht möglich, eine Betriebsvereinbarung, die we-
gen Verstoßes gegen die Tarifautonomie unwirksam 
ist, in eine formlose Absprache umzudeuten, um die 
Unwirksamkeit der Betriebsvereinbarung zu unterlau-
fen.

V.  Formulierung und Durchführung einer 
Betriebsvereinbarung

Wenn geklärt ist, dass ein bestimmtes Thema für eine 
Betriebsvereinbarung geeignet ist, keine der genannten 
Einschränkungen dagegen spricht und auf beiden Seiten 
Bereitschaft zum Abschluss einer Betriebsvereinbarung 
besteht, stellt sich sie Frage, was bei der Formulierung 
und bei der Durchführung zu beachten ist.

1. Die Formulierung
Es gibt für jede Betriebsvereinbarung notwendige Re-
gelungen. Zu Beginn werden die Vertragschließenden 
genannt, also das Unternehmen mit Rechtsform und 
Geschäftsführung, sowie der Betriebsrat mit der/dem 
Vorsitzenden als Vertreter. Dann werden in einer Prä-
ambel oder in einem ersten Paragrafen Zweck und Ziel-
richtung dargelegt, beispielsweise:

14  BAG v. 26.1.2017 – 2 AZR 405/16, ZBVR online 9/2017, S. 27 
(red. Leitsatz).

„Mit dieser Arbeitszeitregelung soll unseren Mitarbei-
tern die Gelegenheit gegeben werden, ihre Arbeitszei-
ten unter Berücksichtigung der betrieblichen Notwen-
digkeiten, gesetzlicher Vorschriften sowie arbeitsver-
traglicher Vereinbarungen flexibler zu gestalten.“ 

oder 

„Die Nutzung moderner Informations- und Kommuni-
kationstechniken entspricht unserem Verständnis als 
effizientes und kundenorientiertes Dienstleistungsun-

ternehmen. Deshalb ist die umfassende und routinier-
te Nutzung zeitgemäßer Informations- und Kommuni-
kationstechnik durch die Beschäftigten notwendig und 
erwünscht.“ 

oder kürzer: 

„Diese Betriebsvereinbarung dient der Einführung und 
Anwendung des Personalverwaltungssystems XYZ.“

Weiterhin sind Zeitpunkt des Inkrafttretens und Gel
tungsdauer festzulegen. Während es zwingend notwen-
dig ist, das Datum des Inkrafttretens festzulegen, muss 
das Außerkrafttreten nur geregelt werden, wenn man 
von der gesetzlichen Bestimmung abweichen will, dass 
Betriebsvereinbarungen mit einer Frist von drei Mona-
ten gekündigt werden können, soweit nichts anderes 
vereinbart ist.15 Folgende Abmachungen sind möglich:

Die Betriebsvereinbarung kann auf unbestimmte Zeit 
mit Kündigungsmöglichkeit abgeschlossen werden. Bei-
spiel: „Diese Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung in 
Kraft und wird für zwei Jahre abgeschlossen. Sie verlän-
gert sich jeweils um ein Jahr, wenn sie nicht mit einer 
Frist von sechs Monaten gekündigt wird.“ Die Kündi-
gungsfrist ist frei vereinbar. Sie muss nur für beide Sei-
ten zumutbar sein. 

Die Betriebsvereinbarung kann auch für einen definier
ten Zeitraum oder für ein bestimmtes Projekt abge-
schlossen werden. Wenn zum Beispiel die elektronische 
Gehaltsabrechnung eingeführt werden soll und eine 
Betriebsvereinbarung  abgeschlossen wird, um diese 
Umstellung im guten Einvernehmen zu bewältigen, 
kann vereinbart werden: „Diese Betriebsvereinbarung 
tritt außer Kraft, wenn Geschäftsleitung und Betriebs-
rat übereinstimmend erklären, dass die Umstellung 
erfolgreich abgeschlossen ist. Besteht hierüber Mei-
nungsverschiedenheit, entscheidet die Einigungsstelle.“

15  § 77 Abs. 5 BetrVG.

Eine unwirksame Betriebsvereinbarung kann 
ggf. in eine Gesamtzusage, also eine einseitige Zusage des 

Arbeitgebers an die Belegschaft, umgedeutet werden.
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Im Übrigen tritt die Betriebsvereinbarung außer Kraft, 
wenn sie einvernehmlich aufgehoben wird oder wenn 
der Betrieb, auf den sie sich bezieht, endgültig stillgelegt 
wird. Sie tritt nicht außer Kraft, wenn die Amtszeit des 
Betriebsrats endet, der sie abgeschlossen hat, und auch 
nicht, wenn es keinen Betriebsrat mehr gibt. Sie werden 
dann Teil der einzelnen Arbeitsverträge.

Bei einem Betriebsübergang gelten die Regelungen der 
Betriebsvereinbarung als Inhalt der Arbeitsverträge der 
übergegangenen Arbeitnehmer weiter und können vom 
neuen Arbeitgeber erst nach einem Jahr geändert wer-
den. Gibt es beim neuen Inhaber eine Betriebsverein-
barung zum selben Thema, gilt diese für die übergegan-
genen Arbeitnehmer sofort, auch wenn sie ungünstiger 
ist.16 

Im Zusammenhang mit der Beendigung der Betriebs-
vereinbarung ist die Frage der Nachwirkung zu klären. 
Beziehen sich die Regelungen einer Betriebsvereinba-
rung auf ein mitbestimmungspflichtiges Thema, gelten 

sie weiter, bis sie durch eine andere Abmachung ersetzt 
werden.17 Die Nachwirkung kann auch für Tatbestände 
vereinbart werden, die nicht der Mitbestimmung un-
terliegen. 

2. Die Durchführung
Die Betriebsvereinbarung wird vom Arbeitgeber durch-
geführt. Der Betriebsrat darf nicht, auch nicht zur Durch-
setzung einer Betriebsvereinbarung, in die Organisation 
des Betriebes eingreifen. Er hat aber einen Rechtsan-
spruch darauf, dass die in der Betriebsvereinbarung ge-
troffenen Abmachungen eingehalten werden. Diesen 
Anspruch kann er auch gerichtlich durchsetzen.18 Ar-
beitnehmer können auf Rechte aus einer Betriebsver-
einbarung weder durch eine einseitige Verzichtserklä-
rung, noch durch eine Vereinbarung mit dem Arbeitge-
ber, noch durch eine Ausgleichsquittung verzichten. Ein 
Verzicht wäre nur mit Zustimmung des Betriebsrats 
möglich, für die allerdings kein Grund ersichtlich ist.

 16 § 613a Abs. 1 BGB.
 17 § 77 Abs. 6 BetrVG. Die Nachwirkung entfällt ausnahms-

weise, wenn die Betriebsvereinbarung für ein abgeschlosse-
nes Projekt oder einen abgeschlossenen Zeitraum vereinbart 
wurde.

 18 LAG Köln v. 8.2.2010 – 5 TaBV 28/09, NZA-RR 2010, 303.

VI.  Erzwingbarkeit einer Betriebsverein-
barung?

Abschließend stellt sich noch die Frage, ob der Betriebs-
rat eine Betriebsvereinbarung erzwingen kann. Zu-
nächst gilt: Wenn die in den §§ 111 und 112a BetrVG ge-
nannten Voraussetzungen für den Abschluss eines 
Sozialplans, der die Wirkung einer Betriebsvereinba-
rung hat, erfüllt sind, kann der Betriebsrat die Eini-
gungsstelle anrufen, wenn es zu keiner Einigung mit 
dem Arbeitgeber kommt. Der Sozialplan ist insoweit 
erzwingbar.

Abgesehen davon gilt für die Mitbestimmungstatbe-
stände des § 87 Abs. 1 BetrVG das Initiativrecht des Be
triebsrats. Er kann, sofern eine gesetzliche oder tarifli-
che Regelung nicht besteht, in den dort genannten An-
gelegenheiten an den Arbeitgeber herantreten und eine 
Regelung verlangen. Kommt eine solche nicht zustande, 
kann er den Fall vor die Einigungsstelle bringen, die eine 
abschließende Entscheidung trifft. Die in § 87 Abs. 1 Be-

trVG in einem umfangreichen, 13 Punkte 
umfassenden Katalog genannten Tatbe-
stände beziehen sich schon in der Formu-
lierung, aber auch in der Sache, nicht auf 
Einzelfälle, sondern auf allgemeine be-
triebliche Regelungen. Deshalb sind so-
wohl eine einvernehmliche Absprache mit 

dem Arbeitgeber als auch ein notfalls erforderlicher 
Einigungsstellenspruch nichts anderes als eine Betriebs-
vereinbarung. Sie ist damit erzwingbar.

VII. Fazit 

Betriebsvereinbarungen sind ein sinnvolles Mittel zur 
Mitgestaltung der Arbeitsbedingungen. Sie unterliegen 
einem Gesetzes- und Tarifvorbehalt und dem Günstig-
keitsprinzip. Dieses wird allerdings durch die teilweise 
vertretene Theorie gefährdet, Arbeitsverträge würden 
unausgesprochen „betriebsvereinbarungsoffen“ abge-
schlossen, könnten also irgendwann später durch eine 
Betriebsvereinbarung verschlechtert werden. Das sollte 
Betriebsräte zur Vorsicht beim Abschluss einer Betriebs-
vereinbarung veranlassen. In Sozialplänen und in Mit-
bestimmungsangelegenheiten nach § 87 BetrVG kann 
der Betriebsrat sein Initiativrecht zum Abschluss einer 
Betriebsvereinbarung bzw. zur Einleitung eines entspre-
chenden Einigungsstellenverfahrens ausüben.

Bei einem Betriebsübergang gilt 
die Betriebsvereinbarung nur dann für die übergegangenen 

Arbeitnehmer weiter, wenn es im neuen Betrieb keine 
Vereinbarung zum selben Thema gibt.
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Coronavirus

Die Auswirkungen des Virus auch auf die Arbeitswelt 
sind gravierend. Auch auf der Website des dbb stehen 
Informationen bereit, die fortlaufend aktualisiert wer-
den. Dort finden Sie auch nützliche weiterführende 
Links.

Entscheidungsübersicht zum Recht der 
schwerbehinderten Beschäftigten und ihrer 
Vertretungen
Wie gewohnt hat der dbb auch im vergangenen Jahr 
eine Vielzahl von Entscheidungen zum Recht der 
Schwerbehindertenvertretung gesichtet und gesam-
melt. In die Sammlung eingeflossen sind erneut darüber 
hinaus Entscheidungen zum materiellen Schwerbehin-
dertenrecht bzw. zu Themenbereichen, die für die 
Schwerbehindertenvertretung von Interesse sein kön-
nen.

Die Leitsatzsammlung richtet sich nicht nur an Schwer-
behindertenvertretungen, sondern gleichermaßen an 
Personalrats- und Betriebsratsmitglieder, die vom Ge-
setzgeber ebenfalls, wenn auch in anderer Rolle, mit 
der Wahrnehmung der Belange der schwerbehinderten 
Beschäftigten beauftragt sind. 

Rechtsprechung zum Schwerbehindertenrecht, 
10. Ausgabe

Inhaltsverzeichnis ZBVR online 2019
 
In der Ausgabe 1/2019 der ZBVR online hatten wir Ihnen 
zur Unterstützung Ihrer Recherche den Link zum Inhalts-
verzeichnis der ZBVR online für das Jahr 2019 zur Ver-
fügung gestellt. Da wir hierzu von einigen Leserinnen 
und Lesern Fehlermeldungen erhalten haben, senden 
wir Ihnen nachstehend den Link ein weiteres Mal zu 
und hoffen, dass das Inhaltsverzeichnis nun von allen 
Leserinnen und Lesern erreicht werden kann.
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